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Editorial

voller Stolz darf ich Ihnen verkünden, dass der BDIZ EDI in diesem 
Jahr seinen 35. Geburtstag feiert. Damit gehört der Verband 
sicherlich zu den renommierten in der Fachwelt der implantolo-
gischen Verbände und Fachgesellschaften. Wir können auf 
eine bewegte Geschichte blicken. 2001 haben wir den Tätigkeits-
schwerpunkt (TSP) Implantologie vor dem Bundesverfassungs-
gericht durchgesetzt. 2012 und 2013 sind sechs Zahnärzte auf 
Initiative des BDIZ EDI gegen die GOZ 2012 vor das gleiche Ge-
richt gezogen, 2015 haben wir einen alternativen Gesetzentwurf 
zum Antikorruptionsgesetz im Gesundheitswesen an das Justiz-
ministerium gesandt. Wir haben ein GOZ-Kompendium heraus-
gegeben und seit 2004 in jedem Jahr eine BDIZ EDI-Tabelle, die 
BEMA mit GOZ und GOÄ vergleicht. Ohne die Unterstützung 
unseres Justiziars Prof. Dr. Thomas Ratajczak, der von Anfang 
an an unserer Seite stand, hätten wir viele dieser Hürden nicht 
genommen.   

Seit nunmehr über 25 Jahren vermittelt der BDIZ EDI in Koope-
ration mit der Uni Köln jungen und interessierten Zahnärztinnen 

und Zahnärzten die Grundlagen der Oralen Implantologie in einem
Curriculum. Im Oktober starten Joachim Zöller und H. J. Nicke-
nig an der Uni Köln den 26. Kurs. Aufgrund der großen Nach-
frage bieten wir ab September im Süden der Republik ein zweites 
Curriculum, das von Jörg Neugebauer und Markus Tröltzsch be-
treut wird. An den Standorten München, Landsberg und Ans-
bach � nden die Präsenzveranstaltungen statt, es gibt aber auch 
Onlinekurse, die on demand abrufbar sein werden: moderne 
Wissensvermittlung im Mix. Ich freue mich sehr, Ihnen diese 
beiden wichtigen Fortbildungsbausteine für Ihre Assistentinnen 
und Assistenten und angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzte 
ans Herz zu legen: Hohe Qualität, kleine Gruppen bei niedrigen 
Gebühren sind nach wie vor unsere Devise. 

Kommen wir zu unserem „Eckpfeiler“ privatzahnärztlicher Ab-
rechnung. Viele Mitglieder fragen ungeduldig nach der BDIZ EDI-
Tabelle 2024. Ich darf Ihnen mitteilen, dass sie fertig ist und dass 
sich das Warten gelohnt hat, weil wir im Doppelpack nicht nur 
die jährliche BDIZ EDI-Tabelle, sondern zusätzlich die ANALOG-

Tabelle 2024 mit Chairside-Leistungen an unsere Mitglieder ver-
schicken werden. Letztere stellt eine erweiterte Hilfestellung zur 
Analogabrechnung dar mit weit mehr als 200 Leistungen und 
den dabei anzusetzenden Gebührenziffern. Ich hoffe, Sie nutzen 
beide Tabellen für Ihre betriebswirtschaftlichen Kalkulationen. 
Denn eines zeigt die jährliche BDIZ EDI-Tabelle sehr deutlich: Die 
Schere zwischen BEMA und GOZ geht angesichts des seit über 
65 Jahren stagnierenden Punktwerts in der GOZ immer weiter 
auseinander. Sage und schreibe 101 GOZ-Ziffern im 2,3-fachen 
Steigerungssatz sind inzwischen niedriger bewertet als im BEMA. 
Unsere Lösung heißt: Analogabrechnung! Eine Anleitung zur 

Analogabrechnung erhalten Sie ebenfalls in der ANALOG-Tabelle.

Der Vorstand hat in diesem Jahr weitere neue Fortbildungen be-
schlossen. Wir werden 2025 erstmals ein Gutachtercurriculum 
au� egen und auch ein Praxisführungscurriculum anbieten. Wir 
planen einen Abrechnungskongress online und natürlich bleiben 
auch die Webinare weiter aktuell. Mit der Abrechnungshotline 
mit Frau Salhoff und den Abrechnungstipps in jeder Ausgabe 
des BDIZ EDI konkret halten wir Sie im Bereich der zahnärztlichen 
Abrechnung auf einem aktuellen Stand. 

Unser Verband ist vor 35 Jahren gegründet worden als Antwort 
auf die GOZ 1988. Seither haben wir viele unterschiedliche Wege 
beschritten und nicht selten die Vorreiterrolle übernommen, um 
Gesetze und Verordnungen für Zahnärzte zu hinterfragen. 

Wie Sie sehen, starten wir im 35. Jahr seit der Gründung des Ver-
bandes auch mit neuen Formaten durch. Es lohnt sich – damals 
wie heute –, Mitglied im BDIZ EDI zu sein!

Ihr 

Christian Berger
Präsident

35 Jahre BDIZ EDI: 
Wir starten durch!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
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Vergleich aller Leistungen in BEMA, GOZ, GOÄ mit Zeitwerten 
und Analogberechnung der neuen PAR-Leistungen 

Lange erwartet – jetzt da: 
die BDIZ EDI-Tabelle 2024 
Die Redaktion hatte die Tabelle 2024 bereits in der Ausgabe 1 dieses Jahres angekündigt. Zu früh, wie sich herausstellte,
denn es galt gleichzeitig, die ANALOG-Tabelle fertigzustellen, und dabei ergaben sich auch für die BDIZ EDI-Tabelle 
Erweiterungen im Textteil. Natürlich gibt es auch 2024 eine BDIZ EDI-Tabelle, die Mitte Juli gedruckt und anschließend 
wie ihre Vorgängerinnen kostenfrei an die Mitglieder versandt werden wird. Für das Jahr 2024 hat der BDIZ EDI den 
Honorarumsatz/Stunde auf 390 Euro angehoben.

Da den „neuen“ BEMA-Leistungen in der Parodontologie die
„alten“ Leistungsziffern der GOZ aus den Jahren 2012 bzw. 1988 
gegenüberstehen, die nicht den aktuellen leitlinienbasierten Stan-
dard abbilden, hat der BDIZ EDI wieder konkrete Vorschläge der 
Analogberechnung der PAR-Leistungen für die Zahnärztinnen 
und Zahnärzte erarbeitet und zusammengeführt, die aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht gangbare Wege für die Praxis aufzeigen.

• Tabellenseite 22 erklärt den Weg der Analogberechnung und 
bewertet den Konsens für sechs Leistungen zwischen der
Bundeszahnärztekammer und dem PKV-Verband. Alle BEMA-
Leistungen, die der aktuellen leitlinienbasierten Bewertung 
folgen, werden als Analogleistungen beschrieben. 

• Tabellenseiten 22–26 vergleichen die Honorare und bilden die 
konkreten Vorschläge von BDIZ EDI und Zahnärztekammern 
ab. In dieser Analogberechnung gibt es auch Vorschläge für all 
diejenigen PAR-Leistungen, für die bisher kein Konsens zwi-
schen PKV-Verband und Bundeszahnärztekammer vorliegt. 

Die Tabelle zeigt anschaulich, dass Zahnärzte bei vielen paro-
dontologischen Leistungen den 3,5-fachen Steigerungssatz der 
GOZ 2012 verlangen oder überschreiten müssen, um für vergleich-
bare Leistungen eine Vergütung zu erhalten, wie sie gesetzliche 
Krankenkassen aufgrund der neuen BEMA-Richtlinie bezahlen. 
Das geht nur mit abweichender Vereinbarung nach § 2 Abs. 1 
und 2 GOZ oder der Analogberechnung nach § 6 Abs. 1 GOZ. 

Die aktuelle BDIZ EDI-Tabelle zeigt auf, dass inzwischen 101 BEMA-
Leistungen höher bewertet sind als die GOZ im 2,3-fachen Stei-
gerungssatz. Selbst im 3,5-fachen GOZ-Satz sind 43 Leistungen 
niedriger bewertet als der BEMA.

Die Lösung des BDIZ EDI: Die analoge Berechnung mit bewusst 
niedrigen Steigerungsfaktoren, die die BEMA-Honorare nur ge-
ringfügig überschreiten, um den Nachweis zu liefern, dass GKV-
Versicherte für die vergleichbare Leistung ein vergleichbares 
Honorar bezahlen. 

Aktuell

Vergleich aller Leistungen in BEMA, GOZ, GOÄ mit Zeitwerten 
und Analogberechnung der neuen PAR-Leistungen 

Aktuell

Vergleich aller Leistungen in BEMA, GOZ, GOÄ mit Zeitwerten 

Aktuell
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Aktuell

Christian Berger dazu: „Auf politischer Ebene werden wir Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte wenig bis nichts erreichen, das haben 
die vergangenen Jahrzehnte im Dialog bzw. in der Auseinander-
setzung mit der Politik gezeigt. Wir müssen uns andere Lösun-
gen suchen und sie tatsächlich nutzen, um für das betriebswirt-
schaftliche Auskommen unserer Praxen zu sorgen. Dazu hat uns 
das Bundesverfassungsgericht 2013 sogar aufgefordert. Diesen 
Weg zeigt der BDIZ EDI. Unsere Tabelle macht es möglich, Zahn-
medizin nach State of the Art mit angemessenen Honoraren 
anzubieten. Für den Praxisalltag bietet sie eine schnelle Orien-
tierung im Leistungsdschungel von BEMA, GOZ und GOÄ.“ 

Seine Mitglieder wird der BDIZ EDI auch 2024 bei Erstattungs-
problemen gebührenrechtlich und gutachterlich unterstützen, 
sofern sie den Empfehlungen folgen. 

Mitgearbeitet an der Tabelle haben u. a. der Justiziar des BDIZ EDI,
Prof. Dr. Thomas Ratajczak, und die Abrechnungsexpertin Kers-
tin Salhoff. Die BDIZ EDI-Tabelle 2024 ist über den Onlineshop 
des BDIZ EDI zum Preis von 39 Euro bestellbar. Mitglieder erhal-
ten ein Exemplar bis Ende Juli 2024 kostenfrei zugesandt.

AWU

BDIZ EDI-Tabelle 2024 – Wire-O-Bindung, 46 Seiten im Format 297 x 148 mm

• Enthält alle relevanten zahnärztlichen Abrechnungsleistungen im BEMA, der GOZ und der GOÄ 

• Enthält konkrete Vorschläge zur Analogabrechnung 

• Enthält Zeitangaben in Minuten berechnet nach dem Honorarumsatz/Stunde von 390 Euro 

im BEMA sowie in den Steigerungsfaktoren von GOZ und GOÄ 

• Ermöglicht den direkten Vergleich zwischen BEMA-Wert und GOZ/GOÄ 

im 2,3-fachen Steigerungssatz 

• Basiert im BEMA auf dem vdek-Punktwert Bayern, 1. Quartal 2024 

• Preis: 39 Euro zzgl. Versandgebühren – bestellbar im Onlineshop 

des BDIZ EDI: www.bdizedi.org 

• Mitglieder erhalten die Tabelle kostenfrei zugesandt 

Bibliogra� e

QR-Code zum Shop:

7BDIZ EDI konkret  | 02.2024
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Nach § 2 Abs. 1 und 2 GOZ

Abweichende Vereinbarung
Die „Abweichende Vereinbarung“ nach § 2 Abs. 1 und 2 GOZ hat strenge formale Regeln, ggf. sollten Behandler ihren 
Patienten ein erläuterndes Beiblatt mitgeben, denn die Vereinbarung selbst darf keinen zusätzlichen Text beinhalten.

Zu beachten:

• Die Abweichende Vereinbarung muss persönlich zwischen 
Zahnarzt/Zahnärztin und Patient abgesprochen werden, Praxis-
mitarbeiter/-innen dürfen nur das Vorgespräch führen.

• In der Vereinbarung müssen die Gebührennummer, die Be-
zeichnung der Leistung, der Steigerungssatz und der sich daraus
ergebende Euro-Betrag angegeben werden, das abgebildete 
Muster begnügt sich mit dieser Mindestangabe.

• Es ist zulässig, den Zahn/das Gebiet/die Region und die Anzahl 
der Leistungen anzugeben, weil dadurch die Berechnung des 
Gesamtbetrages für den Patienten transparent dargestellt und 
rechnerisch nachvollziehbar wird.

• Erforderlich sind die Unterschriften von Zahnarzt/Zahnärztin 
und Patient grundsätzlich auf demselben Schriftstück.

• Der Zahlungspfl ichtige/Patient muss eine Kopie bzw. Zweit-
anfertigung der Vereinbarung erhalten. Das sollte auf geeig-
nete Weise in der Patientenkartei dokumentiert werden.

Wie die Abweichende Vereinbarung aussehen
kann, folgt zum Heraustrennen auf der fol-
genden Seite. Weitere Informationen fi nden 
Sie auf unserer Website 
https://bdizedi.org/analog-tabelle/. 

8
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Abrechnungsempfehlungen zur Analogieberechnung 

Neu: ANALOG-Tabelle 2024 
mit Chairside-Leistungen 
Die Analogabrechnung gewinnt infolge der jahrzehntelangen Nichtanpassung der GOZ an die wirtschaftliche Ent-
wicklung und der Enttäuschung über die jahrzehntelange Nichtanhebung des Punktwertes rasch an Bedeutung. 
Viele Empfehlungen zur Analogieberechnung wurden seit dem Jahr 2012 publiziert. Der BDIZ EDI geht einen Schritt 
weiter und gibt erstmals seit über zehn Jahren eine völlig neu gefasste ANALOG-Tabelle mit Chairside-Leistungen 
heraus. Das Abrechnungsteam des BDIZ EDI hat über 200 Leistungen analogisiert und zudem eine Liste mit Chairside-
Leistungen erstellt, die in den Praxen oftmals nicht angewendet werden.

Bisher gab kaum jemand Empfehlungen zu den bei der Analog-
abrechnung sinnvollerweise anzusetzenden Gebührenziffern. Die-
sen Schritt wagt jetzt der BDIZ EDI und gibt mit der neuen Tabelle
eine erweiterte Hilfestellung zur Analogabrechnung zu weit 
mehr als 200 Leistungen und den dabei anzusetzenden Gebüh-
renziffern. Die Tabelle ist als Empfehlung zu sehen. Der BDIZ EDI 
hat als Grundlage – wie in der BDIZ EDI-Tabelle 2024 – einen Min-
desthonorarumsatzbedarf/Stunde von 390 Euro veranschlagt. 

Für den vermehrten Einsatz der Analogabrechnung spricht zum 
einen die leidvolle Erfahrung mit der GOZ 2012. Diejenigen Leis-
tungen, die zuletzt unter der GOZ 1988 häufi g analog abge-
rechnet wurden, fanden Eingang in die neue GOZ mit jedenfalls 
annähernd die heutige Kostensituation respektierenden Bewer-
tungen. Für den vermehrten Einsatz der Analogabrechnung
spricht zum anderen, dass sie ein fl exibles Instrument zur lau-
fenden Anpassung der Zahnarzthonorare an die allgemeine
Kostenentwicklung bietet.

Aufgabenstellung

Die Aufgabe der Analogieberechnung besteht der Sache nach 
darin, anstelle des Verordnungsgebers, also des Bundesministe-
riums für Gesundheit, faktisch eine neue Gebührenziffer zu 
schaffen. Dazu gehört deren Leistungsbeschreibung, die dann 
auch in der Abrechnung entsprechend erscheinen muss. 

Die Gebührenziffer ist der Sache nach eine abstrakte Rechtsnorm, 
die Analogziffer im Ergebnis also auch, nur mit dem Unterschied, 
dass sie durch den Zahnarzt selbst geschaffen werden darf. Für 
die Frage nach dem Ob der Analogieberechnung weist der BGH 
in seiner Entscheidung vom 13.05.2004 – III ZR 344/03 – auf 
einen entscheidenden Punkt hin: „Dem Arzt kann nicht ange-
sonnen werden, sich in Fällen, in denen die Anwendung der 
Gebührenordnung für Ärzte wegen eines möglichen Regelungs-
defi zits Zweifel aufwirft, durch Abschluss einer Vereinbarung 
ein angemessenes Honorar zu sichern.“ 

Aktuell
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Dies gilt insbesondere für die in den Gebührenordnungen bis-
her überhaupt nicht abgebildeten Aufklärungsleistungen, wie 
sie seit dem 26.02.2013 auch in den §§ 630c und 630e BGB 
enthalten sind.

Prüfschema

Der § 6 Abs. 1 GOZ erfordert, vereinfacht ausgedrückt, fünf
Prüfschritte:

1. Handelt es sich um eine neue selbstständige Leistung, 
die in der GOZ oder im direkt geöffneten Abrechnungs-
bereich der GOÄ nicht enthalten ist?

2. Mit welcher bestehenden Leistung ist die neue Leistung 
nach ihrer Art vergleichbar?

3. Welche Kosten sind mit der neuen Leistung verbunden? 
4. Wie viel Zeit erfordert die neue Leistung?
5. Welche Gebührenziffer ist danach als Grundlage 

für die Analogberechnung auszuwählen?

ANALOG-Tabelle 2024 mit Chairside-Leistungen

Wire-O-Bindung, 40 Seiten im Format 297 x 148 mm 

• Enthält alle Abrechnungsempfehlungen des BDIZ EDI zur Analogberechnung 

und alle derzeitig empfohlenen Chairside-Leistungen 

• Enthält weit über 200 konkrete Vorschläge zur Analogabrechnung in GOZ/GOÄ 

+ alternativer Analogziffer 

• Enthält Zeitangaben in Minuten berechnet nach dem Honorarumsatz/Stunde 

von 390 Euro im 1,0- und 2,3-fachen Steigerungssatz

• Preis: 29 Euro zzgl. Versandgebühren – bestellbar im Onlineshop 

des BDIZ EDI: www.bdizedi.org/shop/  

• Mitglieder erhalten ein Exemplar kostenfrei zugesandt

Bibliogra� e

QR-Code zum Shop:

Aktuell
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Die Hauptkriterien Art, Kosten und Zeit (2–4) sind gleichwertig 
(BGH, 23.01.2003 – III ZR 161/02 –). In der Praxis kann man diese 
Schritte nur ergebnisbezogen nachvollziehbar machen: Man er-
mittelt zuerst die angemessene Vergütung in Euro für den Regel-
fall (Steigerungsfaktor 2,3), rechnet diese durch Division mit dem 
Punktwert nach § 5 Abs. 1 Satz 1 GOZ (gesteigert ebenfalls mit 
dem Faktor 2,3) in die Punktmenge um und sucht dann nach 
geeigneten Gebührenziffern für die Analogie.

Neu ist eine Leistung nicht nur dann, wenn sie in GOZ oder GOÄ 
nicht beschrieben ist, sondern auch dann, wenn sie heute ganz 
anders ausgeführt wird als zu Zeiten ihrer Aufnahme, Beschrei-
bung und Bewertung im Gebührenverzeichnis (BGH, 13.05.2004 
– III ZR 344/03 –; OLG Düsseldorf, 27.09.2001 – 8 U 181/00 –). 

Da die Zahnheilkunde in dem Jahrzehnt seit der GOZ 2012 große 
Fortschritte gemacht hat, könnte man heute – streng genom-
men – nahezu alle zahnärztlichen Leistungen analog abrechnen. 

Als besonders prägnante Beispiele seien die Fortschritte in der 
Parodontologie und Endodontie genannt, aber auch in der Kie-
ferorthopädie oder den Extraktions- und Osteotomietechniken 
hat sich sehr viel getan, ohne dass die damit verbundenen Fort-
schrittsinnovationen seit der GOZ 2012 auch nur ansatzweise 
berücksichtigt worden sind.

Art der Leistung

Bei der Art der Leistung steht „das Ziel der Leistung oder der Ab-
lauf der Behandlung im Vordergrund“ (BGH, 23.01.2003 – III ZR 
161/02 –). Konservierende Leistungen sind ihrer Art nach am 
ehesten mit den Leistungen aus Abschnitt C der GOZ vergleich-
bar (LG Saarbrücken, 12.02.2004 – 11 S 246/01 –). Aber es spricht 
nichts dagegen, ggf. auf Leistungspositionen in allen anderen, 
also auch den prothetischen oder kieferorthopädischen Ab-
schnitten auszuweichen, wenn sonst das Gebot der Vergleich-
barkeit bei Zeit- und Kostenaufwand nicht zu erfüllen ist und 
auch das Gebührenverzeichnis zur GOÄ keine sinnvollen Ge-
bührenziffern enthält.

Der Zeit- und Kostenaufwand

Wichtiger als die Art der Leistung sind Zeit- und Kostenaufwand. 
Unter Kostenaufwand sind die Praxiskosten, die mit der Leistung 
zwangsläufig verbunden, aber nicht gesondert abrechenbar sind, 
zuzüglich des sog. Unternehmerlohns und eines Gewinnanteils 
i. S. einer Vollkostenrechnung zu verstehen. In diese Kosten- 
berechnung gehen nicht die Kosten von 1987 bzw. 2012, sondern 
die aktuellen Kosten, d. h. die Kosten der Jahre 2024 und später 
ein. Damit bietet die Analogabrechnung die Möglichkeit der 
laufenden Anpassung der Vergütung an die Veränderung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse.

Und so geht es …

Zeitaufwand ist der Aufwand an Gesamtbehandlungszeit. Dazu 
zählen neben der Erbringung der eigentlichen Leistung auch die 
damit zusammenhängenden nicht gesondert abrechenbaren 
Nebenleistungen, z. B. Vorbereitungsleistungen, Hygienezeit, 
eingriffstypische Beratungsleistungen etc. Für die Auswahl der 
Gebührenziffer orientiert man sich an Ziffern, welche in etwa 
dieselbe Punktmenge ergeben, die nach den Berechnungen zu 
Kosten- und Zeitaufwand erforderlich ist. Die Ziffernsuche er-
streckt sich zunächst nur auf die GOZ und, wenn man darin nicht 
fündig wird, auf die im Gebührenverzeichnis zur GOÄ nach § 6 
Abs. 2 GOZ eröffneten Leistungsbereiche. 

Wichtiger Hinweis

Die Aufnahme von Leistungen in die ANALOG-Tabelle mit Chair-
side-Leistungen besagt nichts über deren wissenschaftliche An-
erkennung oder ihre zahnmedizinische Notwendigkeit im Ein-
zelfall. Kriterium für die Aufnahme in die Liste ist lediglich, dass 
es sich dabei um zahnärztliche Leistungen handelt, die in den 
Gebührenverzeichnissen zur GOZ und GOÄ nicht beschrieben 
sind. Gegebenenfalls kommen noch zahntechnische Leistungen 
hinzu. Das ist i. d. R. in der Tabelle nicht gesondert aufgeführt, 
weil selbstverständlich. 

In der ANALOG-Tabelle 2024 werden erstmals alle Abrechnungs-
empfehlungen des BDIZ EDI zur Analogberechnung und alle 
derzeit empfohlenen Chairside-Leistungen abgebildet. Einen 
wesentlichen Beitrag zu der Tabelle haben auch Kerstin Salhoff 
und ihre Mitarbeiterin Marina Böer aus Nürnberg geleistet. 

Christian Berger
Präsident BDIZ EDI
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NEXT GENERATION OF IMPLANTS
FOR NEXT GENERATION OF IMPLANTOLOGISTS.

Axiom X3® –
Die Implantat-Technologie, die 

Entdecken Sie neue Welten, um 
besser auf die
individuellen Bedürfnisse Ihrer 
Patienten eingehen zu können.

ganzheitlichen Lösung für ein 
breites Spektrum an klinischen 
Indikationen, die den wertvollen
Kieferknochen erhält.

anthogyr.de/next



• GOT – Gebührenordnung für Tierärzte 
vom 15.08.2022 (BGBl. 2022 I, S. 1401),

• GOZ – Gebührenordnung für Zahnärzte 
vom 22.10.1987 (BGBl. 1987 I, S. 2316), 
in der Fassung vom 05.12.2011 (BGBl. I, 
S 2661).

Diese vier Gebührenordnungen basieren auf 
nahezu wortlautidentischen Rechtsgrundlagen:

• für die GOÄ: § 11 BÄO 
(Bundesärzteordnung vom 02.10.1961),

• für die GOP: § 21 PsychThG 
(Psychotherapeutengesetz i. d. F. 
vom 15.11.2019),

• für die GOP: § 12 BTÄO 
(Bundes-Tierärzteordnung vom 17.05.1965)

• für die GOZ: § 15 ZHG 
(Zahnheilkundegesetz vom 31.03.1952).

BÄO und BTÄO sind – ungeachtet der Endung 
„-ordnung“ – ebenfalls Bundesgesetze i. S. des 
Art. 77 GG.

Im Bereich der Humanheilkunde spielt die GOZ 
naturgemäß keine Rolle, für die Beurteilung der 
Rechtmäßigkeit von GOÄ und GOZ aber durch-
aus. 

Die GOP stammt vom 08.06.2000. Sie ist für 
die Kläger nicht anwendbar. Dort gibt es aber 
dieselben Probleme wie bei GOÄ und GOZ. Sie 
wird im Rahmen dieser Klage nur am Rande be-

Sachverhalt

Das Begehren der Kläger richtet sich gegen die 
seit Jahrzehnten nur ganz unzulänglich erfolgte 
Berücksichtigung der fachlichen, technologi-
schen und wirtschaftlichen Entwicklung in den 
für ihre Honorarberechnungen maßgeblichen 
Gebührenordnungen: Gebührenordnung für 
Zahnärzte (GOZ) und Gebührenordnung für
Ärzte (GOÄ).

Betrachtet man die Dinge sehr genau, herrscht 
bei der GOZ schon seit 1958 hinsichtlich der An-
passung an die wirtschaftliche Entwicklung im 
Wesentlichen Stillstand: Denn die zum 01.04.1965
in Kraft getretene GOZ 1965 basiert 1:1 auf den 
Vorschlägen des damaligen Bundesverbandes 
der Deutschen Zahnärzte (BDZ) vom 17.03.1958. 
Der BDZ nannte sich 1990 in Bundeszahnärzte-
kammer (BZÄK) um.

Funktion der Gebührenordnungen 
im deutschen Gesundheitswesen

Das deutsche Gesundheitswesen kennt für die 
akademischen Heilberufe vier allgemeine Ge-
bührenordnungen:

• GOÄ – Gebührenordnung für Ärzte 
vom 12.11.1982 i. d. F. der Bekanntmachung 
vom 09.02.1996 (BGBl 1996 I, S. 210),

• GOP – Gebührenordnung für Psychotherapeu-
ten vom 08.06.2000 (BGBl 1000 I, S. 818),

Aus der Feststellungs- und Verp� ichtungsklage von sechs Zahnärzten gegen die Bundesrepublik

Teil 2: Sachverhalt und Funktion 
der Gebührenordnungen
Mitglieder des BDIZ EDI fragen nach dem Stand der Klage vor dem Verwaltungsgericht Berlin, die von der Rechts-
anwaltskanzlei Ratajczak & Partner im September 2023 eingereicht worden ist. In loser Folge wird die Redaktion 
des BDIZ EDI konkret hier Auszüge aus der Feststellungsklage wiedergeben. In diesem zweiten Teil geht es um 
Sachverhalt und Funktion der Gebührenordnungen im deutschen Gesundheitswesen.

© 279photo – stock.adobe.com
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rücksichtigt werden. Erwähnt sei, dass sich die 
Vergütung der psychotherapeutischen Leistun-
gen nach der GOÄ richtet (§ 1 Abs. 1 GOP).

GOÄ und GOZ sind nach dem Grundsatz der Ein-
zelleistungsvergütung aufgebaut. Jeder (zahn-)
ärztlichen Leistung wird eine bestimmte Punkt-
zahl zugewiesen. Diese ergibt, nach Maßgabe 
des § 5 Abs. 1 Satz 2 GOÄ/GOZ multipliziert mit 
dem in § 5 Abs. 1 Satz  3 GOÄ/GOZ genannten 
Punktwert und dann multipliziert mit dem im 
Rahmen des § 5 Abs. 1 Satz 1 GOÄ/GOZ be-
stimmbaren Steigerungsfaktor – unter Beach-
tung der Rundungsregeln in § 5 Abs. 1 Satz 4 
GOÄ/GOZ – das (zahn-)ärztliche Honorar. 

Für die Berechnung der Vergütung gilt also fol-
gende Formel:

Punktzahl x Punktwert 
x Steigerungsfaktor = Vergütung

Dieses Konzept der Einzelleistungsvergütung 
gilt auch für die GOP (über die Verweisung auf 
die GOÄ) und die GOT. Das Konzept der Einzel-
leistungsvergütung ist für private (zahn-)ärzt- 
liche Gebührenordnungen wesenstypisch und 
ohne ernsthafte Alternative. In Österreich und 
der Schweiz wird dies genauso gehandhabt. 

Die möglichen Steigerungsfaktoren liegen seit 
der GOÄ 1982 / GOZ 1988 nach § 5 Abs. 1 Satz 1 
GOÄ/GOZ im Bereich von 1,0 bis 3,5 (bei be-
stimmten technischen Leistungen bis 2,5), in 
der GOZ beim 1,0- bis 3,0-fachen Satz (§ 2 Abs 1 
Satz 1 GOZ).

Als Normalwert (Schwellenwert) weist die GOZ 
seit 1988 und die GOÄ seit 1996 den 2,3- 
fachen Steigerungsfaktor aus (§ 5 Abs. 2 Satz 4 
GOÄ/GOZ). 

Über die Frage, unter welchen Bedingungen 
die Überschreitung des 2,3-fachen Steigerungs-
faktors zulässig ist, streiten sich seitdem vor al-
lem die Beihilfebehörden vor den Verwaltungs-
gerichten. Viele Verwaltungsgerichte vertreten 
dabei eine sehr restriktive Auslegung des § 5 
Abs. 1 Satz 1 GOÄ / GOZ.

Als pars pro toto für dieses Problem soll ein Aus-
zug aus einer Entscheidung des VG München 
vom 28.03.2019 – M 17 K 17.5524 –, Rz. 51 
dienen:

„Zwar sollte es nicht so sein, dass der Arzt 
bzw. Zahnarzt für die Begründung der 
Schwellenwertüberschreitung mehr Zeit 
aufwenden muss als für die eigentliche 
Behandlung. 

Ausführlich ärztliche Berichte oder gar Gut-
achten können daher nicht verlangt wer-
den. Allerdings muss sich aus der gegebe-
nen Begründung entnehmen lassen, wes- 
halb bei den Patienten eine von der Masse 
der behandelnden Fälle abweichende Be-
sonderheit vorlag und insbesondere, worin 
diese Besonderheit bestand (…). Die Be-
gründung darf dabei nicht allgemein ge-
halten sein, sondern muss genügend An-
haltspunkte für einen Vergleich enthalten, 
bei dem deutlich wird, dass die Behand-
lungsschritte einen ungewöhnlich hohen 
Schwierigkeitsgrad aufwiesen, der deutlich 
über demjenigen lag, der durch die Regel-
spanne abgegolten wird (…). Allein wer-
tende Schlussfolgerungen genügen grund-
sätzlich nicht, die Begründung muss auch 
einen nachvollziehbaren Tatsachenkern 
enthalten (…). Hierbei ist auch zu beachten, 
dass die Begründung allein vom behan-
delnden Zahnarzt selbst gegeben werden 
kann.“

Es sollte bekannt sein, dass Jura kein Teil des 
(Zahn-)Medizinstudiums ist und Arzt- und Zahn-
arztpraxen i. d. R. weder über eigene Rechtsab-
teilungen oder Experten im Gebührenrecht ver-
fügen noch Statistiker vorhalten, mit deren Hilfe 
begründet werden könnte, „weshalb bei dem 
Patienten eine von der Masse der behandeln-
den Fälle abweichende Besonderheit vorlag“, 
sodass die Rechtsprechung die Behandler mit 
solchen Anforderungen an die Begründung der 
Steigerungsfaktoren systematisch strukturell 
überfordert. 

RAT
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Digitales Vorgehen in der Parodontologie: Oder doch lieber von Hand?
Prof. Dr. Stefan Fickl

„Die Paro ist noch sehr analog“, leitete 
Professor Fickl seinen Online-Vortrag ein. 
Er sei wohl mit der einzige, der bei dem 
Thema Digitalisierung in der Parodon- 
tologie ein bisschen bremse. Er wisse 
auch, dass die Parodontologie häufig von 
systemischen Faktoren abhänge. Wichtig 
sei das digitale DVT für Diagnostik und 
Bestätigung des Therapieerfolgs. Natürlich 
machten die digitalen Vorgehen das Le-
ben leichter bei Behandlung und Thera-
pieoptionen. Wichtig sei insbesondere 
für Parodontologen die Vorhersagbarkeit. 
Dennoch stellte Fickl fest, dass insgesamt 

betrachtet die digitalen Techniken aktuell 
wenig Einfluss auf die Parodontologie hät-
ten. Man sehe indes eine deutliche Wei-
terentwicklung in dieser Disziplin durch 
ein besseres Verständnis des Biofilms und 
der Ätiologie der Parodontitis. Dabei stün-
den systemische und wenig invasive An-
sätze im Vordergrund. Natürlich helfe die 
Digitalisierung bei der Diagnostik und  
Sicherung des Therapieergebnisses durch 
digitales Röntgen, und die digitale Chair-
side-Herstellung von Zahnersatz nehme 
den Druck, wenn es um Langzeitprovisie-
ren gehe.   

19. Experten Symposium in Köln, Teil 2

„Zahnmedizin digital?“ mit dem BDIZ EDI
Im zweiten Teil unseres Beitrags zum Experten Symposium 2024 zum Thema „Zahnmedizin digital? – Aktuelle Möglich-
keiten und Grenzen der digitalen Behandlungstherapie“ geht es um die chirurgischen, prothetischen und parodonto-
logischen Aspekte des Themas. Generalsekretär des BDIZ EDI, Prof. Dr. Neugebauer, stellte am Ende des Symposiums 
die Ergebnisse des Konsensuspapiers der EuCC vor, die die Redaktion bereits in der Ausgabe 1/2024 veröffentlicht hat.

Aktuell
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Digitales Vorgehen in der Prothetik: Quo vadis, Zahntechnik?
Univ.-Prof. Dr. Daniel Edelhoff

Die Innovationsrate sei so hoch, dass man 
mit Studien im Bereich des digitalen Vor-
gehens in der Zahntechnik gar nicht mehr 
nachkomme. Lediglich bei Full-Arch-Scans 
sei die analoge Abformung noch im Vor-
teil, verdeutlichte der Referent eingangs. 
Einen Hinweis auf das Material wollte Edel-
hoff ebenfalls geben. Die Materialvielfalt 
und die -qualität wären ohne digitales 
Vorgehen so heute nicht vorhanden. Aber: 
Der 3D-Druck sei noch nicht ganz so weit, 
wie sich der Lehrstuhlinhaber für Zahn-
prothetik an der LMU das wünschen 
würde. Profitieren wir zeitlich? „Schon 
2019 war es klar, dass die Zahntechnik zeit-
lich am meisten von Digitalisierung und 
digitalen intraoralen Aufnahmen profi-
tiert!“ Weitere Vorteile habe man heute 
auch durch digitale Aufnahmen vom dy-
namischen System, also von Unterkiefer-

bewegungen ohne mechanische Limita-
tion, was die Grundlage für den virtuellen 
Artikulator sei. Zum ersten Mal sei es durch 
instrumentelle Funktionsanalysen möglich, 
auch die Okklusionsanalyse gleichzuschal-
ten (Kodroß et al.; Int. J Comp Dent 2020). 
Edelhoffs Blick in die Zukunft: Mit ein biss-
chen Routine ließe sich diese Aufnahme 
innerhalb einer halben Stunde schaffen. 
Von der digitalen Unterstützung bei der 
Bisshebung bis zum 3D-Druck von Kronen 
(Lithiumdisilikatkeramik), der Druck von 
Dentinkernkronen als interessante Option 
für die Zukunft, darüber den Schmelz dru-
cken in einem Stück: monolithisch-bichro-
matisch. „Das bekommen Sie mit analoger 
Technologie auch in Zukunft nicht hin!“ 
Zum Abschluss zeigte Professor Edelhoff 
einen entsprechenden Versorgungsfall, den 
er auch publiziert hat (Dental Dialogue): 

Einteilige digitale Totalprothetik im Ober-
kiefer – monolithisches Polymer – trifft auf 
mehrschichtiges Zirkonoxid mit Gradien-
tentechnologie.

Was ist eine gute Zahnmedizin im Jahr 2024?
Univ.-Prof. Dr. Florian Beuer MME

Für Professor Beuer ändert sich gerade die 
Landschaft in der Zahnmedizin komplett, 
„und wir merken es gar nicht so, und sind 
auch nicht gut vorbereitet!“ Diese provo-
kante Aussage untermauerte er in seinem 
Vortrag, in dem es um gute Zahnmedizin 
im Jahr 2024 ging. Die Veränderungen 
heißen aus seiner Sicht Digitalisierung 
und Demografie. Seine These: „Wenn die 
Babyboomer aus den Praxen in 15 bis 20 
Jahren raus sind, werden die heutigen 
Konzepte nicht mehr funktionieren.“

Wo sieht er den Platz der Zahnmedizin, 
wenn die Babyboomer aus den Praxen raus 
sind? Für „seine“ Prothetik sieht er zwei 
Themen: Demenz und Okklusion sowie 
Schlafapnoe, also der ganzheitliche An-
satz. Professor Beuer machte deutlich, 
dass es ihm um den biologischen Wert 
des Patienten gehe. Anhand eines Falles 
aus dem letzten Jahr, den er an der Cha-
rité zur vollen Patientenzufriedenheit ver-

sorgt hatte, kritisierte er, dass er den bio-
logischen Wert des 42-jährigen Paro-Pa- 
tienten durch die invasive Vorgehensweise 
dramatisch reduziert hätte. Die mikro-/
minimalinvasive Zahnmedizin ist aus Sicht 
Beuers das, was man der nachwachsenden 
Zahnärztegeneration beibringen müsse. 
Er verwies auf ein 20 Jahre altes Papier 
zur mikroinvasiven Zahnmedizin aus der 
Paro-Chirurgie von Burkhardt und Lang 
et al., die gezeigt hätten, dass „wir eine 
deutlich bessere Rezessionsdeckung und 
Heilung haben, wenn wir mit dem Mikro-
skop arbeiten!“ Es gebe relativ wenige 
Daten über solche restaurativen Prozedu-
ren – außer in der Endodontie. Sein Plä-
doyer für den Einsatz von Vergrößerungs-
hilfen: „Wenn uns die Lupenbrille eine 
neue Welt eröffnet hat, eröffnet das Mi-
kroskop eine neue Galaxie.“ 

Ein weiteres Anliegen: Zahnhartsubstanz 
sei heilig! Er sprach von der „Todesspirale“ 

des Zahnes bei der Vollkronenpräparation, 
was er anhand diverser Papiere auch un-
termauerte. Für ihn ist die additive Zahn-
heilkunde mittels neuer Technologie und 
ohne Beschleifen der Zahnhartsubstanz 
das Ziel. 
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Digitale Implantatchirurgie, Teil 1: Was macht der Roboter? 
Dr. Dr. Markus Tröltzsch

Was bringt uns digitale Technologie in 
der Implantatchirurgie? Dazu befragte Dr. 
Dr. Markus Tröltzsch ChatGPT mit wenig 
überraschenden Antworten: bessere Prä-
zision, bessere Planung, bessere Kommu-
nikation und bessere Dokumentation. 
„Ich bin nicht der Meinung, dass digitale 
Technik alles Analoge ablösen wird, es ist 
eher komplementär“, so sein Statement. 
Bislang sei digitale Implantologie mit voll-
geführter, schablonenbasierter Implanto-
logie definiert worden. In der Wissenschaft 
sei das Fully-Guided, also das Schablonen-
system, im Verhältnis zu Pilot-Guided, wo 
also nur ein Bohrer geführt wird, zu Frei-
hand das präziseste System. Wer Freihand 
mache, selbst die versiertesten Behandler, 
werde seiner Meinung nach dann Recht-
fertigungsdruck bekommen, wenn es 

hinterher nicht passt. Ein Schritt weiter: 
die dynamische Navigation. Anhand der 
Literatur könne man sehen, dass mit der 
dynamischen Navigation, also linsen- und 
kameragestützt, eine schöne Präzision er-
reichbar sei (Wei et al.: Clin Oral Implants 
Res. 2021). Was ist am Ende besser? Nach 
Sichtung von systematischen Reviews, die 
es inzwischen gibt, zeige sich, dass die 
Abweichungen vergleichbar seien. Aber 
eigentlich interessant seien andere Mess-
größen. Anhand einer Vergleichstafel aus 
diversen Studien zeigte Tröltzsch die Un-
terschiede zwischen dynamischer und 
Fully-Guided (statischer) Navigation mit 
komplementärem Ergebnis. In seiner  
Praxisklinik versuche er, die Vorteile bei-
der Systeme mit einem eigenen „handge-
machten“ System zu vereinen. Sein Fazit: 

Durch Digitalisierung und Navigations-
techniken ließen sich Abläufe vereinfa-
chen, OP-Verfahren sicherer machen und 
Manpower einsparen. 

Aktuell
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Digitale Planung und Umsetzung von implantatchirurgischen Eingriffen
Prof. Dr. Hans-Joachim Nickenig, M.Sc.

Führungsschablonen in der navigierten 
Implantologie verwendet Professor Nicke-
nig seit 25 Jahren. Dennoch sei die Frei-
hand-Implantation mit ca. 90 Prozent noch 
weitverbreitet, berichtet Nickenig. Bei 
931 eigenen Patientenfällen sei im Follow-
up folgendes Ergebnis herausgekommen: 
„Je tiefer die Lage des Mandibularkanals 
im posterioren UK-Seitenzahnbereich, 
desto stärker ausgeprägt ist der linguale 
Unterschnitt.“ (931 Fälle im Unterkiefer-
seitenzahnbereich, Nickenig et al.) „Wenn 
wir mit dem Nerv, dem Mandibularkanal 
zweidimensional diese tiefe Nervregion 
sehen, müssen wir in 90 Prozent der Fälle 
mit einem Undercut-Kiefer rechnen.“ Die-
ser Bereich im Mundboden lasse sich nicht 
klinisch austasten. Die klinische Relevanz 
sei klar. „Wenn wir meinen, wir könnten 

mit der Panoramaschichtaufnahme, dem 
OPG, noch ein schönes langes Implantat 
setzen, ist das eben nicht der Fall.“ Unter 
klinischen Bedingungen zeige sich 1 mm 
Positionsabweichung und 5 Grad Winkel-
abweichung bei Implantaten im Vergleich 
zu Freihand mit einer Abweichung von 
3–4 mm und 15 Grad Winkelabweichung.  
Was sagt die klinische Bewährung zu 3D-
basierten, digitalen Verfahren und Pers-
pektiven nach Literaturrecherche? Kein 
Unterschied zwischen dynamischer und 
statischer Navigation (Struwe et al. 2023), 
Exaktheit der Verfahren der „Augmented 
Reality“ sei fast so günstig wie statische 
Navigation (Mai et al. 2023); wenig Unter-
schiede zwischen Full-Guided und navi-
gierter Pilotbohrung (Schulz et al. 2023) 
und digitale Planung in Low Dose mit viel-

versprechenden Ergebnissen (Unger et al. 
2023).

AWU

Digitale Implantatchirurgie, Teil 2: Was macht der Roboter? 
Dr. Detlef Hildebrand

Digitale Implantatchirurgie war auch das 
Thema von Dr. Hildebrand, der Arbeits-
abläufe in seiner Berliner Praxis in der digi-
talen Implantologie zeigte. Für ihn, der seit 
über 20 Jahren mit digitalen Systemen 

arbeitet, geht es nicht ohne Navigations-
behelfe. Wo geht es hin? Die Planung sei 
der zentrale Bestandteil der Arbeit. Wich-
tig sei, es müsse vorhersagbarer und ohne 
aufwendigen Lernprozess umsetzbar sein. 

Eine Technik, die aus komple-
xen Herausforderungen „ein-
fach“ macht. 

Bei den Navigationsgeräten 
sei das Herzstück die imple-
mentierte Planungssoftware, 
und damit das Herz jeder Na-
vigation und Schablonentech-
nik. Ein möglicher Zukunfts-
schritt ist für ihn das anato- 
mische Implantat, das, dreidi-
mensional generiert aufgrund 
der 3D-Bildgebung, minimal-
traumatisch in die Alveole ge-
klopft wird. Inzwischen zählt 
er 50 Fälle in seiner Praxis, die 
mit dieser Methode behandelt 
wurden.
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Die Insertion von Zahnimplantaten ist eine 
zuverlässige Behandlungsmöglichkeit zur 
Wiederherstellung der Funktion und Äs-
thetik des Patienten. Eine sorgfältige Fall-
auswahl ist notwendig, wobei nicht nur 
die intraoralen Befunde allein berücksich-
tigt werden sollten.  Aufgrund der großen 
Vielfalt der Implantatdesigns und der vor-
geschlagenen chirurgischen und prothe-
tischen Verfahren sollten die individuell 
vorgeschlagenen Parameter eingehalten 
werden, um Komplikationen zu vermei-
den. Alle Verfahren sollten von Behand-
lern mit dem erforderlichen aktuellen 
Fachwissen und der erforderlichen Aus-
bildung durchgeführt werden.

Tags zuvor, am Samstag, 1. März 2025, 
warten in vier Workshops der Industrie-
partner neue technologische und wissen-
schaftlich gesicherte Erkenntnisse auf die 
Teilnehmenden. Erstmals neu im Programm
ist ein Vortragsaward, der zum Abschluss 
des eintägigen Symposiums verliehen wird. 

Das 20. Experten Symposium steht unter 
der bewährten wissenschaftlichen Leitung
von Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller. 
Der Vizepräsident des BDIZ EDI ist seit 
vielen Jahren auch Präsident der ältesten 
Kölner Karnevalsgesellschaft „Die Grosse 
von 1823“. Auch zum 20-Jährigen gibt es 
für die Teilnehmenden die Einladung zur 
Grossen Sonntagssitzung in den Gürze-
nich. Das Experten Symposium � ndet
zum zweiten Mal im Hotel Pullman in der 
Helenenstraße in Köln statt.

Neben der Expertenmeinung werden die 
Assistentinnen und Assistenten der Refe-
renten ihre Fälle vorstellen und mit den 
Hauptreferenten und den Teilnehmenden 
diskutieren. Das Thema Komplikationen in 
der Implantologie steht damit nach 2019 
erneut auf der Agenda. 

Auch 2025 wird im Vorfeld des 20. Ex-
perten Symposiums die Europäische Kon-
sensuskonferenz (EuCC) unter Federfüh-
rung des BDIZ EDI die Komplikationen in 
der Implantologie diskutieren. Die EuCC 
fasste im Konsensuspapier, dem damals 
14. Praxisleitfaden, die Ergebnisse aus dem
Jahr 2014 wie folgt zusammen: 

Der BDIZ EDI feiert Jubiläum: 20 Jahre Experten Symposium

Komplikationen in der Implantologie – 
warum ist es passiert?
Zum 20. Mal � ndet das Experten Symposium in Köln statt. Zu diesem Jubiläumssymposium am Sonntag, 2. März 2025, 
bietet der BDIZ EDI ein modi� ziertes Konzept, das insbesondere auch an den Nachwuchs in der Implantologie gerichtet ist.

20. Experten Symposium 

des BDIZ EDI

Hotel Pullman in Köln

1.3.2025: Industrie-

Workshops

2.3.2025: Symposium

Mehr Information

und Anmeldung: 

Save the Date 
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09.00 – 09.15 Begrüßung

20. Experten Symposium
Christian Berger und Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller

09:15 – 10:00 Hauptvortrag

Komplikationen aus rechtlicher Sicht
Prof. Dr. Thomas Ratajczak, Sindel� ngen

10:00 – 10:45 Hauptvortrag

Abweichungen von der 3D-Planung: Immer eine Komplikation?
Prof. Dr. Jörg Neugebauer, Landsberg am Lech

10:45 – 11:15 Kaffeepause

Besuch der Dentalausstellung

11:15 – 11:30 Kurzvortrag

Die Lernkurve der 3D-basierten Implantologie: Ist wirklich alles einfacher?
Dr. Paul Henn, Doktorand von Prof. Dr. Neugebauer

11:30 –11:45 Kurzvortrag

Komplikationen in der Full-Guided Implantologie
Nikolaus Ernst, Assistent von Prof. Dr. Dr. Schlegel

11:45 –12:30 Hauptvortrag

Demogra� e – was passiert?
Dr. Dr. Markus Tröltzsch, Ansbach

12:30 –13:30 Mittagspause

Besuch der Dentalausstellung

13:30 – 13:45 Kurzvortrag

Vollkeramik auf Implantaten – ist stärker immer besser?
Dr. Tobias Graf, Assistent von Prof. Güth

13:45 –14:00 Kurzvortrag

Lokalanästhesie-Schäden
Ina Younan, Assistentin von Priv.-Doz. Dr. Hartmann

14:00 – 14:45 Hauptvortrag

Komplikationsvermeidung in der Implantatprothetik
Prof Dr. Jan Güth, Frankfurt am Main

14:45 – 15:15 Kaffeepause

Besuch der Dentalausstellung

15:15 – 16:00 Hauptvortrag

Warum neurophysiologische Veränderungen auf den Nerv gehen!
Priv.-Doz. Dr. Amely Hartmann, Filderstadt

16:00 – 16:15 Kurzvortrag

TBA
Preisträger des vfwz

16:15 – 17:00 Hauptvortrag

Komplikationen in der augmentativen Implantologie
Prof. Dr. Dr. Andreas Schlegel, München

17:00 – 17:30 Diskussion, Ehrung, Vortragsaward

Christian Berger und Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim Zöller

Programm am Sonntag

© chrishoppe.de – stock.adobe.com
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Dr. Renate Tischer (Bad Salzungen)

Vorstandsmitglied seit 2001

Im 50. Jahr meiner zahnärztlichen Tätigkeit wird der BDIZ EDI 35 Jahre alt. Ich bin stolz, viele der Gründungsmit-

glieder persönlich zu kennen. Sie haben mich damals auf den Weg gebracht, die Implantologie bereits in den 

frühen 90er-Jahren in meiner Praxis erfolgreich zu etablieren. Damals wie heute ist der BDIZ EDI die Anlaufstelle 

aller implantologisch tätigen Zahnärzte. Seit 2001 selbst im erweiterten Vorstand tätig, sind wir immer bereit, 

alle Fragen, Probleme und Sorgen aller Kolleginnen und Kollegen zu beantworten.

Christian Berger (Kempten)

Präsident seit 2005; Vizepräsident von 2001 bis 2005 

Ich bin von Anfang an dabei und habe es miterlebt, als die Implantologie 1988 gerade ihre wissenschaftliche 

Anerkennung erhalten hat. Heute ermöglichen unsere Curricula jeder Zahnärztin und jedem Zahnarzt, selbst-

ständig und in eigener Praxis implantologisch tätig zu sein. 

Seit 40 Jahren hat es keine Punktwertanhebung in der GOZ gegeben, und die Aufgabe des BDIZ EDI hat nun 

ihren Schwerpunkt in der Honorierung implantologischer Leistungen – auch im internationalen Vergleich. Mit 

unseren Tabellen weisen wir den Weg – weit über die Implantologie hinaus. Ich kenne keine andere Organisation 

von Zahnärzten, die sich innovativer und progressiver verhält.

Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller (Köln)

Vizepräsident seit 2005

Ich schätze die Arbeit des BDIZ EDI für die Zahnärzte sehr hoch ein, weil er als einer der wenigen Verbände auch 

wissenschaftliche Statements erarbeitet. Seit 2006 erstellt die Europäische Konsensuskonferenz (EuCC) unter 

Federführung des BDIZ EDI jährlich einen Leitfaden mit empfehlendem Charakter, um die Praxen in aktuellen 

Fragestellungen rund um die Implantattherapie zu unterstützen: Dabei geht es zum Teil weit über die Implantat-

chirurgie und Implantatprothetik hinaus bis in rechtliche Bereiche. Auch auf dem Gebiet der zahnärztlichen  

implantologischen Fortbildungen ist der Verband seit Jahren sehr erfolgreich. Nachdem in Köln bereits das  

25. Curriculum durchgeführt wird, wird demnächst auch ein Curriculum in München etabliert werden.

Dr. Nathalie Khasin

Vorstandsmitglied seit 2017

Der Austausch mit europäischen Kol-

leginnen und Kollegen ist nicht nur 

spannend, sondern auch zielführend. 

Wir bieten den jungen Zahnärztinnen 

und Zahnärzten in Deutschland und 

Europa die Möglichkeit, für wenig Geld 

und mit Lehrern, die mit Herzblut da-

bei sind – ich denke nur an den Koope-

rationspartner an der Uni Köln –, das Curriculum des BDIZ EDI 

zu durchlaufen und Implantologie zu erlernen! 

Anita Wuttke

Pressereferentin seit 2007, 

Chefredakteurin von konkret 

und EDI Journal seit 2013

So breit aufgestellt ist kein anderer 

Verband im zahnärztlichen Bereich in 

Deutschland – und in Europa. Durch 

die Verbandsarbeit, die weit über Wis-

senschaft, Praxis, Abrechnung und 

Recht hinausgeht und bis nach Berlin, 

Brüssel und Straßburg reicht, gibt es ein reiches Feld zu be-

stellen und viel zu tun im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit! 

Der Vorstand des BDIZ EDI zum 35. Geburtstag des Verbandes

Implantologie und mehr
Aus Anlass des 35. Geburtstags hat die Redaktion die Vorstandsmitglieder des BDIZ EDI befragt. Wie beurteilen sie die 
Arbeit des Verbandes?

Aktuell
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Prof. Dr. Jörg Neugebauer (Landsberg am Lech)

Generalsekretär seit 2021 und Vorsitzender des Qualitäts- und Registerausschusses seit 2004

Der Verband schafft seit 35 Jahren einen unglaublichen Spagat, weil eine erfolgreiche Implantologie nicht nur 

durch eine optimale Behandlung erreicht werden kann, sondern auch die berufspolitischen, versicherungsrecht-

lichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen beachtet werden müssen, besonders in der Zusammenarbeit mit 

den Herstellern der Medizinprodukte.

Dr. Dr. Markus Tröltzsch (Ansbach)

Vorstandsmitglied seit 2021

Was den Verband für mich ausmacht, ist, dass er über den Tellerrand der deutschen Gesetzgebung und Verordnungs-

gebung hinausblickt. Viele EU-Verordnungen tangieren inzwischen die deutschen Zahnarztpraxen. Aktuelles 

Beispiel ist die seitens des Verbandes initiierte Klage von sechs Zahnärzten vor dem Berliner Verwaltungsgericht 

gegen das Bundesgesundheitsministerium und für eine Gleichbehandlung bei den Honorarordnungen und 

schließlich für die lange ausstehende GOZ-Punktwertanhebung.

Dr. Detlef Hildebrand (Berlin)

Schriftführer von 2006 bis 2009; Generalsekretär von 2009 bis 2021; seit 2021 Mitglied im Vorstand

Der BDIZ EDI steht wie ein Fels in der Brandung für die implantologisch tätigen Zahnärztinnen und Zahnärzte. 

Wir, der BDIZ EDI, sind Interessenvertretung für die deutschen und europäischen Zahnärzte weit über die orale 

Implantologie hinaus. In Zeiten von Digitaler Zahnmedizin/Implantologie und zunehmendem Einsatz künstlicher 

Intelligenz ist es für uns Zahnärzte wirklich gut, den BDIZ EDI als berufspolitische Vertretung an der Seite zu wissen. 

Auf die nächsten 35 Jahre im Dienste der Implantologie …

Prof. Dr. Thomas Ratajczak 

(Sindelfingen)

Justiziar seit 1992

35 Jahre BDIZ EDI: Es gibt keinen 

Verband, der für die Zahnärzte-

schaft so viel geleistet hat – in so 

kurzer Zeit und so konzentriert!

Dr. Freimut Vizethum (Rauenberg)

Vorstandsmitglied von 2006 bis 2013 und ab 2016; seit 2015 Strategie-Beauftragter

Wir befinden uns heute in einer Zeit fragiler Stabilität und sowohl gesellschaftlicher als auch gesundheitspolitischer 
Umwälzungen. Unvorhersehbarkeit, Risiken und steigende Haftungen beeinflussen mittelbar oder unmittelbar das 
Berufsumfeld des implantatchirurgisch und prothetisch tätigen Zahnarztes. Gerade da bedarf es einer leistungs- 
und handlungsfähigen Organisation, die sich als Berufsverband für die Interessen seiner Mitglieder engagiert und 
in die laufenden Diskussionen einbringt, um verbesserte und stabile Rahmenbedingungen im zunehmend büro-
kratisch determinierten Alltag über die Beteiligung an politischen Entscheidungen zu schaffen. Dafür setzt sich der 
Vorstand geschlossen und ambitioniert im Sinne seiner Verbandsmitglieder ein und wird dies auch in Zukunft tun!

Dr. Stefan Liepe (Hannover)

Geschäftsführer seit 2007 

und Schriftführer seit 2009

35 Jahre BDIZ EDI ist für mich 35 Jahre ge-

lebte Interessenvertretung für die Praxis mit 

hochwertiger, wissenschaftlich untermau-

erter Fortbildung, aber auch Hilfestellung 

bei Recht, Abrechnung oder wenn es in 

der Praxis Probleme gibt: All das ist für mich 

35 Jahre kontinuierliche Arbeit für die implantologisch tä-

tigen Zahnärztinnen und Zahnärzte.

Dr. Wolfgang Neumann (Philippsthal)

Schatzmeister seit 2016; Vorstandsmitglied seit 2013 

Der BDIZ EDI liefert durch seine Rechtsberatung auch Rechtssicherheit in vielen Bereichen – von der privatzahn-
ärztlichen Abrechnung bis zur zahnärztlichen Dokumentation – um nur einige Beispiele zu nennen. Der Verband 
gibt praktische Hilfestellung, im Bereich der Abrechnung und Weiterbildung für alle Zahnarztpraxen; hier möchte 
ich die neuen Fortbildungsmöglichkeiten wie unser neues Curriculum Implantologie im Süden, Abrechnungs-
kongress und Gutachter-Curriculum erwähnen. Hinzu kommt die neue BDIZ EDI-Tabelle, die GOZ mit BEMA 
vergleicht. Sie wird dieses Jahr um die Analog-Tabelle ergänzt. Diese Verbandstätigkeit hilft nicht nur implanto-
logischen Praxen. Beim BDIZ EDI ist man immer „up to date“.

Aktuell



BDIZ EDI legt einen weiteren profunden Grundkurs Implantologie auf

Curriculum Implantologie – 
jetzt auch im Süden
Das Curriculum Implantologie des BDIZ EDI ist nicht nur für Einsteiger ein Muss. 
Der BDIZ EDI bietet seit 25 Jahren in Kooperation mit der Universität zu Köln das 
erfolgreiche Curriculum Implantologie an. Beginn von Kurs 26: 18. Oktober 2024. 
Zum ersten Mal startet am 27./28. September 2024 nun auch im Süden ein zweites 
Curriculum. Der Auftakt � ndet in Ansbach statt.

Für das Curriculum in Köln gibt es noch Restplätze. 

Das Curriculum im Süden kann ab sofort gebucht 

werden. Weitere Informationen immer aktuell auf 

der Internetseite des BDIZ EDI:

Curriculum Köln: https://bdizedi.

org/26-curriculum-implantologie/ 

Curriculum Süd: https://bdizedi.

org/curriculum-sued/ 

Jetzt anmelden 

Aktuell
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Der profunde Grundkurs Implantologie punktet mit 
einem hohen Anteil an praktischen Übungen. Eine 

Besonderheit ist, dass auch Fortbildungsbausteine, die 
nicht beim BDIZ EDI erworben wurden, in das Curricu-

lum des BDIZ EDI integriert werden können, wenn de-
ren Wissenschaftlichkeit anerkannt ist. Die Vorteile:

• Moderne Wissensvermittlung im Mix
• Ideale Lernerfahrung durch hoch quali� zierte Leitung

• Großer Übungsanteil in den Workshops
• Unschlagbarer Preis

Die Termine � nden pro Block einmal im Monat an zwei Tagen 
(Wochenende) statt. Das Curriculum Köln startet am 18. Okto-

ber 2024, das Curriculum Süd am 27. September in Ansbach.

Das neue Curriculum im Süden steht unter Leitung von Prof. 
Dr. Jörg Neugebauer, Dr. Dr. Markus Tröltzsch und Univ.-Prof. Dr. 

Dr. Joachim Zöller und bietet fünf Module in Präsenz und drei 
Module online/on demand an. Dieses moderne Konzept ermög-

licht es den Teilnehmenden, zeitlich selbst zu entscheiden, wann sie 
die Online-Veranstaltungen ansehen und lernen möchten. Während 

das Kölner Curriculum weiterhin an der Universität Köln statt� nden 
wird, unter bewährter Leitung von Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller 

und Prof. Dr. H.J. Nickenig, � ndet das Curriculum im Süden in Präsenz 
in München, Landsberg am Lech und Ansbach statt. Beide starten in 

Modul 1 mit den Grundlagen der Oralen Implantologie und beide enden 
nach acht Modulen mit einer Abschlussprüfung. Die erfolgreichen Ab-

solventen erhalten ein Zerti� kat, das die Basis darstellt, evtl. den Tätigkeits-
schwerpunkt Implantologie anzustreben. 

Wer Mitglied ist oder bei der Anmeldung zum Curriculum Mitglied wird, zahlt 
eine deutlich geringere Teilnehmergebühr. Es lohnt sich also, im Zuge der 

Teilnahme am Curriculum Mitglied im BDIZ EDI zu werden.

Aktuell
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Telemediengesetz wird zu Digitale-Dienste-Gesetz

Änderung im Impressum
Am 13. Mai 2024 ist das Telemediengesetz (TMG) außer Kraft 
getreten und vom Digitale-Dienste-Gesetz (DDG) abgelöst wor-
den. Bisher ergab sich für Zahnärztinnen und Zahnärzte die Pflicht, 
auf ihrer Webseite ein Impressum einzubinden, aus § 5 TMG. 
Ab jetzt wird die Impressumspflicht im Digitale-Dienste-Gesetz 
in § 5 DDG geregelt. Um ggfs. mögliche Abmahnungen zu  
vermeiden, sollten die Änderungen zeitnah vorgenommen 
werden.

Quelle: IWW-Institut vom 10.5.2024

Nicht mehr Teil des Ausweises  

Separates Feld 
für Doktortitel
Der Bundesrat hat am 22. März 2024 der Verordnung 
zur Aktualisierung von Dokumentenmustern im Pass-, 
Ausweis- und ausländerrechtlichen Dokumentenwesen 
zugestimmt. Diese ändert die Angabe eines Doktortitels.

Durch die Verordnung des Bundesministeriums des In-
nern und für Heimat werden neue Muster für die Reise-
pässe, Dienst- und Diplomatenpässe, für den Personal-
ausweis sowie für die Reiseausweise für Ausländer, 
Flüchtlinge und Staatenlose in die jeweiligen Verord-
nungen mit aufgenommen. Diese neuen Muster weisen 
ein separates Datenfeld für den Doktorgrad aus. Zu den 
bisher aufgetretenen Verwechslungen und Irrtümern 
hinsichtlich des Nachnamens soll es somit nicht mehr 
kommen. Bisher erfolgt die Eintragung eines Doktor-
grades in Pässen und Ausweisen durch das Voranstellen 
der Abkürzung „Dr.“ vor dem Nachnamen. Dies führe 
bei Grenzkontrollen in anderen Staaten häufig zu Kom-
plikationen, da die Abkürzung oft für einen Teil des Nach-
namens gehalten wird, heißt es in der Verordnungs- 
begründung. Zudem sehe der Standard für Reisedoku- 
mente der internationalen Luftfahrtorganisation für das 
Datenfeld „Name“ keine weiteren Eintragungen als den 
Nachnamen vor.

Quelle: Plenarsitzung des Bundesrates  
am 22.3.2024, adp-Newsletter

RÜCKSCHAU
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Vertreterversammlung der apoBank

Sechs Prozent Dividende
Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) zahlt 
ihren Mitgliedern für das Geschäftsjahr 2023 eine Divi-
dende von sechs Prozent. Das beschloss die Vertreter-
versammlung der Genossenschaftsbank am 26. April 
2024 in Düsseldorf. Damit stimmten die Vertreterinnen 
und Vertreter dem Vorschlag von Vorstand und Auf-
sichtsrat zu. Matthias Schellenberg, Vorstandsvorsitzen-
der der apoBank: „2023 hat uns ein Rekordergebnis 
beschert und eine deutlich höhere Dividende möglich 
gemacht. Gleichzeitig stärken wir unsere Rücklagen und 
damit auch unser Kapital – und festigen so das Funda-
ment für die weitere Entwicklung unserer Bank.“

Quelle: PM der apoBank vom 26.4.2024

Bundeszahnärztekammer zur Europawahl

Zwölf Kernanliegen 
der BZÄK
Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) hat ein Positionspapier 
verfasst, das sich an das neue EU-Parlament richtet und zwölf 
Kernanliegen definiert.

•	 Zukunft der EU-Gesundheitsunion – Zuständigkeit der 
EU-Mitgliedstaaten wahren

•	 Überarbeitung des EU-Rechtsrahmens für Medizinprodukte 
dringend notwendig – Balance zwischen Patientensicherheit 
und Innovationsfähigkeit erhalten

•	 Digitalisierung im Gesundheitswesen zum Nutzen der 
Patientinnen und Patienten gestalten

•	 Bürokratieabbau jetzt – Folgen europäischer Gesetzgebung 
besser abschätzen

•	 Antibiotikaresistenzen bekämpfen
•	 Sicherstellung der freien Berufsausübung im Patienteninteresse 

und Erhalt bewährter Strukturen der Selbstverwaltung
•	 Verabschiedung einer europäischen Charta der Freien Berufe
•	 Hohe Qualität der zahnmedizinischen Ausbildung sichern
•	 Fachkräftebedarf sichern, ohne Patientensicherheit zu 

gefährden
•	 Sicherung der Versorgung mit Arzneimitteln und  

Schutzausrüstung – Widerstandsfähigkeit stärken
•	 Freier Zugang zu zahnärztlicher Versorgung in der Europäi-

schen Union
•	 Mundgesundheit in der EU durch konsequente Prävention 

verbessern.

Quelle: klartext der BZÄK vom 22.3.2024
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BGH-Urteil zur GOÄ und GOZ

Gebührenordnung gilt 
auch für MVZ 
Der Bundesgerichtshof hat in einem Urteil entschieden, dass die 
Gebührenordnung für Ärzte und Zahnärzte auch für juristische 
Personen – und somit auch für MVZ – gilt. Mit  Urteil vom 04.04. 
2024 (Aktenzeichen III ZR 38/23) hat er entschieden, dass die 
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) für alle ambulanten beruf-
lichen Leistungen von Ärzten gilt und somit auch für juristische 
Personen Anwendung findet. Somit müssen auch Krankenhaus-
träger – soweit sie ambulante Leistungen erbringen – und ins-
besondere auch MVZ-Träger in Rechtsformen von juristischen 
Personen die Vorgaben der GOÄ beachten. Auch wenn die Ent-
scheidung des BGH zur GOÄ ergangen ist, so gilt Gleiches für 
die Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ). „Der Anwendungs-
bereich der GOÄ und GOZ war bisher in der obergerichtlichen 
Rechtsprechung und juristischen Literatur umstritten, sodass die 
höchstrichterliche Klärung zu begrüßen ist. Zudem ist der Inhalt 
der Entscheidung uneingeschränkt zu befürworten und ent-
spricht der bisher auch von der Zahnärztekammer Nordrhein 
vertretenen Rechtsauffassung“, heißt es von der ZÄK Nordrhein.

Quelle: BGH Az.: III ZR 38/23; PM der ZÄK Nordrhein vom 
5.5.2024

Union im Deutschen Bundestag 

Reform zur Finanzierung 
der PKV gefordert
Die Unionsfraktion im Bundestag fordert eine Reform 
der Finanzierung der privaten Krankenversicherung (PKV). 
Unter anderem brauche es stetigere Preisanpassungen, 
um Versicherte vor unnötig hohen Beitragssprüngen zu 
schützen. Seit über 15 Jahren habe der Gesetzgeber 
die rechtlichen Grundlagen der Tarifstruktur in der PKV 
nicht mehr verändert, kritisieren CDU und CSU in einem 
Antrag. Die Beitragsanpassungen würden deshalb „al-
lein aufgrund langjährig überkommener Gesetze und 
Verordnungen durchgeführt“, heißt es darin. Aufgrund 
der aktuellen Gesetzeslage würden Versicherte meist 
unregelmäßige Beitragsanpassungen erhalten, die vor 
allem für nicht Beihilfeberechtigte mitunter im zweistel-
ligen Bereich liegen könnten.

Quelle: Deutsches Ärzteblatt vom 14.6.2024

DKI-Frühjahrsumfrage zur Krankenhausreform

Krankenhäuser skeptisch 
Die Krankenhäuser in Deutschland betrachten die Auswirkungen 
der geplanten Krankenhausreform mit großer Skepsis. Nur noch 
sieben Prozent der Kliniken schätzen ihre wirtschaftliche Lage 
als gut ein. Die Krankenhausreform wird ihre Ziele mehrheitlich 
nicht erreichen und die Versorgung in Deutschland wird sich so-
gar verschlechtern, heißt es in der neuen Frühjahrsumfrage des 
Deutschen Krankenhausinstituts (DKI). Danach bezeichnen nur 
noch sieben Prozent der Kliniken ihre wirtschaftliche Lage als 
„gut“ oder „sehr gut“, 61 Prozent hingegen als „schlecht“ oder 
„sehr schlecht“, heißt es in dem Index. Auf große Skepsis in den 
Häusern treffe die geplante Vorhaltefinanzierung. Drei Viertel der 
Kliniken erwarteten dadurch keinerlei wirtschaftliche Verbesse-
rung. Lediglich rund ein Viertel der Krankenhäuser würde aktuell 
die Anforderungen bei fast allen, konkret bei 90 bis 100 Prozent 
der sie betreffenden Leistungsgruppen erfüllen, so die Untersu-
chung weiter. Der Index erfasst über eine standardisierte Online-
befragung turnusmäßig die wirtschaftliche Lage der Kranken-
häuser. Damit sollen die Öffentlichkeit für die Herausforderungen 
der Krankenhausversorgung sensibilisiert und Handlungsbedarfe 
für die Gesundheitspolitik aufgezeigt werden, heißt es. 

Quelle: Frühjahrsumfrage der DKI vom 12.6.2024

VORSCHAU
Bundesinstitut soll Teile des RKI-Instituts übernehmen 

Neuer Referenten- 
entwurf zum BIPAM 
Zur Zukunft der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung und Teile des Robert Koch-Instituts in einem 
gemeinsamen Bundesinstitut gibt es einen neuen Refe-
rentenentwurf. Künftig soll das Gesetz zur Einrichtung 
eines „Bundesinstituts für Prävention und Aufklärung 
in der Medizin" (BIPAM) den Namen „Gesetz zur Stärkung 
der Öffentlichen Gesundheit“ tragen. Das geht aus einem 
Referentenentwurf hervor, der dem Deutschen Ärzte-
blatt vorliegt und offenbar zur Abstimmung an die an-
deren Ministerien in der Regierung geschickt wurde. 
Dabei handelt es sich um einen undatierten Referenten-
entwurf. Zuvor hatte es Mitte Oktober 2023 einen Ent-
wurf gegeben, der den Titel „Gesetz zur Regelung der 
Nachfolge der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung“ trug und in der Fachöffentlichkeit deutlich kri-
tisiert wurde. Aus Kreisen des Ministeriums hieß es, die-
ser sei „nicht final“ gewesen. Das neue Bundesinstitut 
soll zum 1. Januar 2025 eingerichtet werden.

Quelle: Deutsches Ärzteblatt vom 14.6.2024
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Patientenbroschüre des BDIZ EDI neu aufgelegt

Implantate – auch etwas für mich?
Was Sie schon immer über Implantate wissen wollten, der BDIZ EDI informiert ausführlich in seiner aktualisierten 
Patientenbroschüre Implantate – auch etwas für mich?. In einfacher Sprache gehalten, werden die wichtigen Fragen 
rund um das Implantat beantwortet.

Aktuell
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Patientenbroschüre des BDIZ EDI: 

Implantate – auch etwas für mich?

A5-Format, 20 Inhaltsseiten, 

4 Umschlagsseiten, 

20 Abbildungen;

mit Feld für den Praxisstempel.

Bestellbar über den Shop des BDIZ EDI 

auf www.bdizedi.org (Mindestbestell-

menge: 10 Stck):

Preis/Stück:  Mitglieder 2,50 €; 

Nichtmitglieder 3,00 €.  

Die Mitglieder erhalten via Rund-

schreiben je ein Ansichtsexemplar.

Bibliogra� e

„Mit dieser Broschüre möchten wir Sie 
informieren, was ein Implantat ist, was es 
kann, wie es in den Mund gelangt, wie 
es gep� egt werden soll, aber auch welche 
Risiken es rund um Implantate gibt und 
wie sie verringert werden. So können Sie 
sich bereits vor dem Zahnarztbesuch ei-
nen guten Überblick verschaffen“, schreibt 
BDIZ EDI-Präsident Christian Berger im 
Vorwort. 

Gedacht ist die Broschüre für die Zahn-
arztpraxis zur individuellen Weitergabe 
an interessierte Patientinnen und Patien-
ten. Auf der Rückseite der Broschüre er-
möglicht ein Stempelfeld das Aufbringen 
des Praxisstempels, verbunden mit der 
freundlichen Aufforderung: Sprechen Sie 
uns an!

Die Besonderheit der Neuau� age ist das 
handliche A5-Format und die Möglich-
keit, zwischen zwei Titelbildern zu wählen.
Eine junge Frau und ein freundlicher, äl-
terer Herr versprechen visuell Aufklärung 

über die Frage, ob „Implantate auch etwas
für mich“ sind. So können Behandlerin 
und Behandler spontan entscheiden – 
oder Patientin oder Patient wählen lassen. 
Die Inhalte sind natürlich identisch. 

Nach der Einleitung, die allgemein auf die 
Herkunft, die Möglichkeiten und die Ein-
heilung abzielt, geht es im Bereich „Im-
plantologie“ um Voraussetzungen, Risiken,
Behandlungserfolg, Problembehandlung, 
Mundp� ege und Kontrolle. Auch zu den 
aktuellen Erstattungsmöglichkeiten gibt 
die Broschüre Auskunft.

Aktuell
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Juli

5. Juli
Dr. Herbert Beiter (Plochingen)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

6. Juli
Dr. Klaas Hansen (Lüneburg)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

13. Juli
Herr Joakim Aslanidis (Wetzlar)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

15. Juli
Dr. Harald Passow (Birkholz)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

18. Juli
Dr. Rainer Halves (Hameln)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

20. Juli
Dr. Jürgen Weber Branca  
(Bern)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

21. Juli
Dr. Willibald Plössner (Bayreuth)
zur Vollendung des 80. Lebensjahrs

26. Juli
Dr. Volker Tröltzsch (Ansbach)
zur Vollendung des 80. Lebensjahrs

30. Juli
Dr. Dirk Bruns (Greifswald)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

August

2. August
Dr. Rainer Fischer (Zwenkau)
zur Vollendung des 80. Lebensjahrs

3. August
Dr. Fritz Maier (Schongau)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

4. August
Dr. Robert Myska (München)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

5. August
Dr. Rudolf Prösl (Nürnberg)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

8. August
Dr. Klaus Harms (Oldenburg)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

10. August
Dr. Lorenz Bösch (Pforzheim)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

12. August
Dr. Harm Blazejak (Düsseldorf)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

12. August
Dr. Stefan Neumeyer 
(Eschlkam)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

13. August
Dr. Hans Hromadnik (Frankfurt)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

16. August
Dr. Achim Herrmann (Pöcking)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

17. August
Dr. Bernd Waschul (Duisburg)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

22. August
Prof. Dr. Jürgen Braunsteiner 
(Essen)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

26. August
Peter Eichinger (Passau)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

Geburtstage

Der BDIZ EDI gratuliert 
In den Monaten Juli bis September 2024 feiern die folgenden Mitglieder des BDIZ EDI einen „runden“ oder besonderen 
Geburtstag. Der Verbandsvorstand gratuliert und wünscht alles Gute.

Aktuell



31BDIZ EDI konkret  | 02.2024

30. August
Dr. Christof Becker (Unna)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

September

5. September
Dr. Jacek Jedynak (Paderborn)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

5. September
Dr. Guido Schröder  
(Heusenstamm)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

7. September
Dr. Helmut Engels (Bonn)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

13. September
Gerhard Glatzki (Frankfurt)
zur Vollendung des 65. Lebensjahrs

16. September
Dr. Werner Stermann (Hamburg)
zur Vollendung des 80. Lebensjahrs

16. September
Dr. Wolfgang Stoltenberg (Bochum)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

18. September
Agamemnon Panagiotopoulos 
(Hamburg)
zur Vollendung des 75. Lebensjahrs

24. September
Dr. Rudolf Gottschild 
(Bad Harzburg)
zur Vollendung des 70. Lebensjahrs

28. September
Dr. Marc Pape (Neuenburg)
zur Vollendung des 60. Lebensjahrs

Wir wünschen Ihnen viel Glück und 
Gesundheit für die Zukunft

Christian Berger
namens des Vorstandes des BDIZ EDI

Sollten Sie als Mitglied des BDIZ EDI 

die Veröffentlichung Ihres Geburts­

tages nicht wünschen, senden Sie bitte 

eine Mitteilung an die Geschäftsstelle 

des BDIZ EDI: office@bdizedi.org 

Die Veröffentlichung erfolgt ab dem 

60. Geburtstag und wiederholt sich 

bei runden beziehungsweise „halb­

runden“ Jahrestagen.

Aufgrund der DSGVO-Bestimmungen 

wird der BDIZ EDI von besagten Mit­

gliedern die Zustimmung einholen.
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1984 übernahm Professor Tetsch den Arbeitskreis Implantologie 
in der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde (DGZMK). Unter seiner Führung wuchs der Arbeitskreis 
zu einem Fachkreis, der gehört wurde. 

Als engagierter Wissenschaftler und leidenschaftlicher Lehrer 
nahm Professor Tetsch die Implantologie in den Vorlesungsplan 
der Universität Mainz auf, lange bevor dies gemeinhin üblich
wurde. Hier leitete er viele Jahre die Universitätspoliklinik für 
zahnärztliche Chirurgie, bevor er in einer großen Gemeinschafts-
praxis in Münster tätig war. Er war Mentor und Inspiration für 
zahlreiche Studierende, Assistentinnen und Assistenten und lei-
tete als gefragter Referent über 1.000 Fortbildungskurse. Seine 
Fähigkeit, Wissen zu vermitteln und andere für seine Ideen und 
Konzepte zu begeistern, war außergewöhnlich. Seine Vorlesun-
gen waren didaktisch vorbildlich aufgebaut, sodass es immer 
ein Genuss war, ihm zuzuhören. Dies spiegelte sich auch in seinen 
bedeutsamen Monogra� en wie z. B. Wurzelspitzenresektionen, 
Die operative Weisheitszahnentfernung oder Zahnimplantate
wider.

Mit der von ihm initiierten DFG-Studie zur „Verlaufskontrolle und 
Weiterentwicklung zahnärztlicher Implantate", die er mit sub-
stanzieller � nanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft ins Leben rief, setzte Professor Tetsch einen Mei-
lenstein. Diese Studie, an der fünf Universitäten beteiligt waren, 
legte den Grundstein für die wissenschaftliche Anerkennung 
der Implantologie in Deutschland und letztlich auch weltweit.

Professor Tetsch gehörte zu den Großen seines Fachs. Sein Geist 
lebt weiter in den Menschen, die er unterrichtet, inspiriert und 
beein� usst hat. Über die fachlichen Ratschläge hinaus gab er 
auch aufgrund von eigenen Lebenserfahrungen bei einem Glas 
Wein sehr persönliche und freundschaftliche Empfehlungen ab. 

Wir, seine Schüler, und der BDIZ EDI hatten das Glück, über 
viele Jahre immer wieder mit ihm gemeinsame Projekte verwirk-
lichen zu dürfen. Wir werden ihn vermissen.

Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller
Vizepräsident des BDIZ EDI 
für den Vorstand

In memoriam: Prof. Dr. Dr. Peter Tetsch

Wissenschaftler und Lehrer 
aus Leidenschaft
Prof. Dr. Dr. Peter Tetsch ist am 4. April 2024 verstorben. Mit großer Anteilnahme gedenkt der BDIZ EDI seinem Pionier-
geist in der Implantologie. Er war Visionär und Akteur in der Oralen Implantologie und hat es mit großem Engagement 
und Einsatz vermocht, Zahnärztinnen und Zahnärzte zu inspirieren und zu motivieren. 

praxis in Münster tätig war. Er war Mentor und Inspiration für 
zahlreiche Studierende, Assistentinnen und Assistenten und lei-
tete als gefragter Referent über 1.000 Fortbildungskurse. Seine 
Fähigkeit, Wissen zu vermitteln und andere für seine Ideen und 
Konzepte zu begeistern, war außergewöhnlich. Seine Vorlesun-Konzepte zu begeistern, war außergewöhnlich. Seine Vorlesun-
gen waren didaktisch vorbildlich aufgebaut, sodass es immer 
ein Genuss war, ihm zuzuhören. Dies spiegelte sich auch in seinen 

Wurzelspitzenresektionen, 
 oder Zahnimplantate

Mit der von ihm initiierten DFG-Studie zur „Verlaufskontrolle und 
Weiterentwicklung zahnärztlicher Implantate", die er mit sub-
stanzieller � nanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft ins Leben rief, setzte Professor Tetsch einen Mei-
lenstein. Diese Studie, an der fünf Universitäten beteiligt waren, 
legte den Grundstein für die wissenschaftliche Anerkennung 
der Implantologie in Deutschland und letztlich auch weltweit.

Vizepräsident des BDIZ EDI 
für den Vorstand
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Dr. Peter Esser, geboren 1945 in Göttingen, studierte von 1965 
bis 1970 Zahnheilkunde in Köln. Nach zweijähriger Assistenzzeit 
ließ er sich 1972 in eigener Praxis nieder, 1981 promovierte er zu 
einem Thema der Werkstoffkunde. Auch neben seiner Praxis-
tätigkeit war er äußerst aktiv. Er war nicht nur acht Jahre lang 
Vizepräsident der Zahnärztekammer Nordrhein, Referate GOZ/
Gutachten, sondern von 1993 bis 1994 auch Lehrbeauftragter 
für das Fach „Berufskunde Zahnmediziner“ am Universitätszahn-
klinikum der RWTH Aachen und Autor diverser Fachbücher. Seit 
1978 war er Fortbildungsreferent und GOZ-Berater der ZA eG, 
die er am heimischen Küchentisch mitgegründet hat und deren 
Vorstandsvorsitzender er mehrere Jahre lang war.

Woche für Woche war es dem ausgewiesenen GOZ-Experten 
mit seiner Abrechnungskolumne „In puncto Abrechnung“ in der 
dzw eine Herzensangelegenheit, seinen zahnärztlichen Kolle-
ginnen und Kollegen einen wertvollen und nutzwertigen ab-
rechnungstechnischen Kompass an die Hand zu geben, um auf 
sicherem Kurs einen Weg durch die Untiefen der zahnärztlichen 
Abrechnung zu � nden. Bei der zahnärztlichen Abrechnung mit 
all ihren Besonderheiten und vielfältigen Fallstricken verstand 
Dr. Peter Esser keinen Spaß – ob in BEMA, GOZ oder GOÄ. So wohl-
wollend – und unterhaltsam – er die Zahnärzteschaft im Wochen-
takt mit Rat und Tat in puncto Abrechnung unterstützte, so wenig
zimperlich war sein Umgang mit Kostenerstattern, wenn er etwa 
einmal jährlich seine berühmt-berüchtigten Statistiken zum Nicht-
erstattungsverhalten oder Abrechnungsbeanstandungen, sorg-
fältig aufbereitet in Tabellen und Gra� ken, zum Besten gab.

Ob er Formulierungsvorschläge für Erwiderungen wegen einer 
zu Unrecht erfolgten Erstattungsablehnung lieferte, immer blitzte
in seinen Beiträgen der Abrechnungsrebell durch, der genüss-
lich und mit feinem Sprachwitz sach- und fachkundig wirklich 
jedes Ablehnungsschreiben zerp� ücken konnte und falsch verstan-
dene oder falsch wiedergegebene Ablehnungsbegründungen 
zahnmedizinisch-fachlich richtigstellte.

Dr. Peter Esser war über viele Jahre, auch und insbesondere sei-
tens des BDIZ EDI, ein geschätzter Fachautor der dzw von im-
mensem Wissen, das er gerne mit seinen Berufskolleginnen und 
Berufskollegen teilte. 

RED

Quellen: DZV, dzw

Nachruf auf Dr. Peter Esser 

Ein Kenner der GOZ
Dr. Peter Esser ist am 29. März 2024 im Alter von 78 Jahren verstorben. Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland 
betrauern seinen Tod.

Aktuell
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blick zur Ausübung der Heilkunde und 
ihrer gesellschaftlichen Verortung, gefolgt 
von der Darstellung unterschiedlicher, seit 
dem Mittelalter vorwiegend staatlicher 
Kompetenzen zur Regelung der Berufsaus-
bildung, des Inhalts von Prüfungsordnun-

Mehr noch: Die Arbeit stellt eine umfas-
sende Darstellung des historischen Ent-
wicklungsprozesses der zahnärztlichen
Wissenschaft wie auch der zahnärztlichen 
Berufsausübung dar. Knüppers kompe-
tente Untersuchung ist dabei, wie es das 
Bundesverfassungsgericht einmal formu-
lierte, am Leitbild der Selbstverwaltung als 
zentralem Ordnungselement freiheitlicher 
Gesellschaften orientiert, aus Betroffenen 
Beteiligte zu machen und die Distanz zwi-
schen dem Gesetzgeber und den Berufs-
trägern zu verkürzen. 

Mit seinem gewählten Titel spannt der 
Autor einen, wie er selbst bemerkt, wei-
ten Bogen. Dabei widmet er seine Unter-
suchung ordnend einem dogmatisch wie 
praktisch für die Rechtswissenschaft und 
die einschlägige Berufspraxis wesent-
lichen Thema, welches seine Bearbeitung 
von der Vergangenheit (Grundlagen) 
über die Gegenwart hin in eine Zukunfts-
betrachtung lenkt (Perspektiven). Dabei 
bleiben seine Ausführungen – dies sei zu 
Beginn hervorgehoben und für juristi-
sche Dissertationen nicht selbstverständ-
lich – aufgrund eines souveränen Um-
gangs mit Sprache und Fachsprache auch 
für den juristischen Laien lesbar und ver-
ständlich.

An den Beginn seiner Überlegungen stellt 
Prof. Knüpper einen allgemeinen Über-

gen und Verfahren der Berufszulassung. 
Die Rolle der zahnärztlichen Organisatio-
nen auf ihrem Weg zur berufsständischen,
sog. funktionalen Selbstverwaltung wird 
dabei im Rahmen der Schilderung des 
sozioökonomischen Umfelds der Berufs-

Das Handbuch zum Approbationsrecht – Rezension von Prof. Dr. iur. Walter Georg Leisner, FU Berlin

Peter J. Knüpper schlägt fachlich 
wie juristisch einen weiten Bogen
Im Rahmen seiner mit „Summa cum laude“ ausgezeichneten und jetzt in der Schriftenreihe zum Gesundheitsrecht des 
renommierten Verlags Duncker & Humblot/Berlin veröffentlichten Dissertation an der Freien Universität (FU) Berlin zum
Thema „Zahnärztliches Approbationsrecht – Verfassungs-, verwaltungs- und europarechtliche Grundlagen und Perspek-
tiven“ hat der langjährige Hauptgeschäftsführer der Bayerischen Landeszahnärztekammer (BLZK), Peter J. Knüpper, Maß-
stäbe gesetzt und einen ebenso aktuellen wie perspektivischen Beitrag zum zahnärztlichen Approbationsrecht geleistet. 

Vita Peter J. Knüpper

geb. am 4.7.1954 in Mayen/Eifel

1960 – 1972 Schulzeit in Mayen, Abitur

1975 – 1980 Studium der Rechtswissenschaften, 

Publizistik und Politologie an der 

Johannes Gutenberg-Universität, 

Mainz

1980  Erstes Juristisches Staatsexamen

1983  Zweite Juristische Staatsprüfung

1983 – 1985  Geschäftsführer der Mainzer 

CDU-Stadtratsfraktion

1985 – 1987 Baureferent Stadt Mainz

1987 – 1992  Bürgermeister der Verbands-

gemeinde Bernkastel-Kues

1992 – 1995  Erster hauptamtlicher Beigeordneter (Bürgermeister) der Stadt Koblenz

1995 – 2018  Hauptgeschäftsführer der Bayerischen Landeszahnärztekammer (BLZK)

2002 – 2007  Ehrenamtlicher Generalsekretär des Verbands Freier Berufe in Bayern (VFB)

seit 2003  Zugelassener Rechtsanwalt (Ratzel Rechtsanwälte PartG mbB, München)

2014 – 2021 Vorstand, Hinterbliebenenkasse der Heilberufe (HDH), München

seit 2023  Stiftungsrat der Maria und Ernst Keuser-Stiftung (Begabtenförderung)

Juni 2023 Promotion (Summa cum laude) zum Dr. iur., FU Berlin

Mai 2024  Bestellung zum Honorarprofessor der Ludwig-Maximilians-Universität 

München (LMU)

Kurz-CV
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wahl und Berufsausübung begleitend auf-
gezeigt. Prof. Knüpper, der seit mehr als 
zehn Jahren auch einen Lehrauftrag zur 
„Geschichte der Medizin/Zahnmedizin 
und Berufskunde“ an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität (LMU) München er-
füllt, schlägt hier einen weiten sozial-
historischen und soziokulturellen Bogen. 
Er zeigt kompetent, wie sich wissenschaft-
liche Zahnheilkunde aus der Medizin, hier 
vor allem der Chirurgie, entwickelte und 
wie das heutige Berufsbild des akademi-
schen Zahnarztes entstand. Im „Quell-
gebiet“ dieses Flusses werden auch na-
turwissenschaftliche, pharmakologische, 
methodische, technische und medizini-
sche bzw. medizinethische Regionen er-
kundet.

Wissenschaft und Autonomie

Der Verfasser stellt eindrucksvoll dar, wie 
der „Flussverlauf“ durch wachsende Au-
tonomie einer Profession, die sich heute 
durch Wissenschaft de� niert, basierend 
auf Forschung und Lehre, im selben Maße 
jedoch auch durch beru� iche Erfahrung 
und Praxis geprägt wird. Dass im Rahmen 
des schwierigen Professionalisierungs-
prozesses wirtschaftliche und politische 
Interessenverbände ebenso wie wissen-
schaftliche Fachgesellschaften und ab 
dem frühen 20. Jahrhundert Selbstverwal-
tungskörperschaften eine zentrale Rolle 
spielten, wird vertieft dargestellt. Dabei 
gelingt dem Autor als langjährigem Akteur

in der zahnärztlichen Selbstverwaltung
auch der „Blick über den Tellerrand“ einer 
ausschließlich rechtswissenschaftlichen 
Bewertung in Richtung der Organisations-
lehre und Professionsforschung. 

Ein freier, dennoch 
reglementierter Beruf

Im Fortgang seiner mehr als 360 Seiten 
umfassenden Dissertation, betreut von 
Univ.-Prof. Dr. iur. Helge Sodan (Fach-
bereich Rechtswissenschaft), Direktor des 
Deutschen Instituts für Gesundheitsrecht, 
setzt sich der Verfasser mit den rechtlichen
Grundlagen der zahnärztlichen Appro-
bation auseinander. Den Kern bildet die 
verfassungsrechtliche Frage, ob, wie weit 

und unter welchen fachlichen Kriterien 
der Gesetz- und Verordnungsgeber in die 
Berufsfreiheit gem. Art. 12 Abs. 1 GG be-
rufsregulierend eingreifen darf und welche
Schutzrechte er dabei zu beachten hat. 

Der zahnärztliche Beruf ist ein freier Beruf. 
Aber er ist, von der Berufswahl bis zur 
Beendigung der Berufsausübung, gesetz-
lich reglementiert, eingebettet im Gefüge 
nationaler und europäischer Regulierun-
gen. Knüpper zeigt, welche subjektiven 
und objektiven Zulassungsvoraussetzun-
gen bei Erteilung der Approbation bzw. 
Berufserlaubnis zu beachten sind. Ebenso 
werden Gesichtspunkte herausgearbeitet,
aus welchen Gründen und in welchem 
Verfahren – bis hin zu einem Berufsver-

Zahnärztliches Approbationsrecht – Ver-

fassungs-, verwaltungs- und europarecht-

liche Grundlagen und Perspektiven

364 Seiten, 2024

Autor: Peter J. Knüpper

Verlag: Duncker & Humblot, Berlin

ISBN 978-3-428-19000-3 (geb.): 99,90 €

ISBN 978-428-59000-1 (E-Book)

www.duncker-humblot.de

Schriften zum Gesundheitsrecht Band 73, 

Berlin 2024
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bot – Widerruf oder Rücknahme der staat-
lichen Approbation in Betracht kommen. 
In diesem Zusammenhang setzt sich die 
Arbeit mit dem Verhältnis von Berufsrecht 
und Berufsgerichtsbarkeit auseinander. 
Dabei werden auch die Regelungen des 
Sozialversicherungsrechts und der Zulas-
sung zur vertragszahnärztlichen Berufs-
ausübung (SGB V) auf den Prüfstand ge-
stellt.

Die ZApprO als Ausgangspunkt

Das Bundesministerium für Gesundheit 
(BGM) hat 2019 nach langwierigen Dis-
kussionen, hier vor allem mit den nach 
dem Zahnheilkundegesetz (ZHG) zustim-
mungsp� ichtigen Ländern, eine neue Ap-
probationsordnung für Zahnärztinnen und
Zahnärzte erlassen, abgekürzt: ZApprO. 
Diese Rechtsverordnung regelt die Inhalte 
der Ausbildung an den Universitäten, die 
Prüfung und das Verfahren der Berufszu-
lassung für Zahnärztinnen und Zahnärzte. 
Hätte der Verordnungsgeber aufgrund
der fachlich begründeten massiven Kritik 
des Wissenschaftsrates (WR), der Deut-
schen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde (DGZM), des Medizini-
schen Fakultätentages (MFT) sowie der 
Bundeszahnärztekammer (BZÄK) bereits 
viel früher eine Novellierung der noch aus 
dem Jahr 1956 stammenden Regelung 
vornehmen müssen? Zumal auch das BGM
selbst in seinen Stellungnahmen zu par-
lamentarischen Anfragen im Deutschen 
Bundestag bereits seit Jahren von einem 
dringend notwendigen Anpassungs-
bedarf der Lehre aufgrund von Fortschrit-
ten in Wissenschaft und Forschung in der 
Zahnmedizin wie auch der Zahntechnik 
ausging. Nicht nur dem Verfassungsjuris-
ten stellt sich die Frage, ob der Gesetz- 
und Verordnungsgeber seine Schutz-
p� icht zur Anpassung der Ausbildungs-
und Prüfungsvorschriften im Rahmen der 
monopolisierten und typisierten staat-
lichen Berufsausbildung für Zahnärzte
hier verletzt hat. Der Antwort auf diese 
Frage muss die Berufsfreiheit (Art. 12 
Abs. 1 Satz 1 GG) zugrunde gelegt werden.
Das gelingt Knüpper durch Erörterung 

der Grundrechtsdimensionen auf Basis
der materiellen Wertordnung des Grund-
gesetzes. Zumindest eine „Beobachtungs-
p� icht“ treffe demnach den staatlichen 
Normgeber. Auch mit der europäischen 
Rechtsetzung und Rechtsprechung zur 
Berufsanerkennung und Berufsausübung 
setzt sich die Dissertation auseinander: 
So nimmt sie eine kritische Re� ektion des 
Primär- und Sekundärrechts der Euro-
päischen Union unter Berücksichtigung 
der Grundrechte-Charta (GRCh) und der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Eu-
ropäischen Gemeinschaften (EuGH) vor. 

Perspektiven

Der Autor bleibt bei seinen Untersuchun-
gen zu Fragen de lege lata nicht stehen, 
vielmehr entwickelt er auch Perspektiven 
für die Weiterentwicklung des Approba-
tionsverfahrens, die eine Stärkung der 
funktionalen Selbstverwaltung zum Ziel 
haben. Dazu zählt die Übertragung der 
Funktion als Approbationsbehörde. Vor-
bild könnte das bewährte Modell im Land 
Niedersachsen sein. Dort hat der Landes-
gesetzgeber drei Heilberufekammern in 
Gestalt eines Zweckverbands (NiZzA) das 
Approbationsverfahren übertragen. Zu-
gleich mahnt Knüpper den Gesetz- und 
Verordnungsgeber, seine Schutzp� ichten 
in Bezug auf die (zahnärztliche) Berufs-
ausübung ernst zu nehmen, z. B. durch 
konsequente Beobachtung der Weiter-
entwicklung des Fachgebietes Orale Me-
dizin. Ebenso plädiert er dafür, die grund-
gesetzlich verbrieften und europarechtlich 
vertraglich verankerten Kompetenzen ins-
besondere in Bezug auf das Berufs(zulas-
sungs-)recht nicht weiter auszuhöhlen.

Essenz langjährigen Wirkens 
in der zahnärztlichen Selbst-
verwaltung

Nach eingehender Durchsicht der vorge-
legten Arbeit, verbleibt das Fazit: Ein ge-
lungener Wurf! Bereits die Darstellung des
Themas in seiner Breite � ndet sich im bis-
herigen wissenschaftlichen Schrifttum in 
keiner vergleichbaren Weise. Der Verfas-

ser arbeitet in konziser Art alle rechtlich 
relevanten Aspekte der zahnärztlichen 
Approbation sorgfältig ab. Dabei offen-
bart er einen Rückgriff auf ein sehr breites 
Schriftenverzeichnis, in dem alle wesent-
lichen Werke zu dieser Thematik vertre-
ten sind.  Die Untersuchung behandelt in 
verfassungsrechtlicher, verwaltungsrecht-
licher und europarechtlicher Hinsicht die 
maßgeblichen Fragen. Dabei ist die Ge-
wichtung der Themen untereinander, bei 
Hervorhebung der verfassungsrechtlichen 
Prüfungsmaßstäbe des Art. 12 GG (Berufs-
freiheit) und Art. 5 GG (Wissenschafts-
freiheit), gelungen. 

Knüppers Arbeit zeichnet dabei ihr wis-
senschaftlich unternommener Ansatz aus,
der auch als Essenz langjähriger Arbeit 
des Autors in den zahnärztlichen Körper-
schaften, profunder Kenntnisse des Zahn-
arzt-Rechts, seiner Publikationen in der 
Fach- und Standespresse, hier eingeschlos-
sen die Mitarbeit an Kommentaren zum 
Medizin- als auch zum Berufs- und So-
zialversicherungsrecht, zu erkennen und 
zu würdigen ist. Wegen ihrer thematischen
Alleinstellung, der Bearbeitung und der 
gefundenen Ergebnisse durch den Ver-
fasser stellt die Arbeit zweifellos einen Ge-
winn sowohl für die zahnärztliche Selbst-
verwaltung in Deutschland als auch für 
die diesbezügliche wissenschaftliche For-
schung im deutschen sowie europäischen 
Gesundheitsrecht dar. 

Mit anderen Worten: Wer sich mit (zahn-
ärztlichem) Approbationsrecht befasst, 
kommt an Knüpper nicht vorbei. 

Prof. Dr. iur. Walter Georg Leisner
FU Berlin
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Seit 34 Jahren findet meist im Juni/Juli die 
Gutachterkonferenz des BDIZ EDI im Auf-
trag der Konsensuskonferenz Implanto-
logie und in Kooperation mit einer Zahn-
ärztekammer an wechselnden Orten in 
Deutschland statt. Sie dient dem Aus-
tausch der zahnärztlichen Sachverständi-
gen. Die sorgfältige Fortbildung der Gut-
achter im Bereich der Implantologie ist 
seit Jahren ein wesentlicher Aspekt der 
Verbandsarbeit des BDIZ EDI, weil unbe-
dachte gutachterliche Äußerungen zu 
heiklen Entwicklungen vor Gericht und 
zu ungewollten Problemen für die implan-
tologische Versorgung und Abrechnung 
insgesamt führen können.

Was Gutachter tangieren muss

Der BDIZ EDI gehört der Konsensuskonfe-
renz Implantologie an und bietet implan-
tologischen Gutachtern ein ausgezeichne-
tes Forum, um den sicheren Umgang mit 
Recht und Gerichten zu lernen. In Dresden 

beschäftigten sich die Referenten mit dem 
Umgang mit widersprüchlichen Aussagen 
in Leitlinien (Prof. Dr. Jörg Neugebauer, 
Landsberg), dem Einfluss der Leitlinien auf 
Gerichtsurteile (RA Prof. Dr. Thomas Ra-
tajczak, Sindelfingen) der Verantwortung 
des Gutachters in der dentalen Implan- 
tologie (Prof. Dr. Dr. Matthias Schneider, 
Dresden) und natürlich mit implantologi-
schen Themen aus Sicht des Gutachters: 
implantatgetragener Zahnersatz unter Be-
rücksichtigung funktionstherapeutischer 
und schlafmedizinischer Erkenntnisse  
(Dr. Justus Hauschild, Isernhagen) sowie 
das Implantat im Fokus juristischer Aus-
einandersetzungen (Dr. Bernd Bremer, 
Neustadt). BDIZ EDI-Präsident Christian 
Berger moderierte die eintägige Konfe-
renz, die in den Räumen der Landeszahn-
ärztekammer Sachsen stattfand. Mehr 
über die Inhalte der Gutachterkonferenz 
folgt in der Ausgabe 3/2024.

RED

34. Gutachterkonferenz im Auftrag der Konsensuskonferenz Implantologie

Impressionen aus Dresden
Die 34. Gutachterkonferenz des BDIZ EDI im Auftrag der Konsensuskonferenz Implantologie und in diesem Jahr in 
Kooperation mit der Landeszahnärztekammer Sachsen fand in 2024 und damit im 35. Jahr seit Gründung des BDIZ EDI 
in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden statt. 

Prof. Dr. Dr. Matthias Schneider aus Dresden. Prof. Dr. Jörg Neugebauer aus Landsberg am Lech. Christian Berger moderierte die Gutachterkonferenz.

Aktuell



39BDIZ EDI konkret  | 02.2024

Abfallentsorgung und Nachhaltigkeit in 
der Zahnmedizin war ein Hauptthema auf 
der Frühjahrstagung des Council of Euro-
pean Dentists (CED) Ende Mai in Athen. 
Einstimmig verabschiedeten die Delegier-
ten eine Stellungnahme dazu. Ihr Plädo-
yer: Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit 
vor allem bei Herstellern von Dentalpro-
dukten sowie dem zahnärztlichen Berufs-
stand zu schärfen.

Eine nachhaltige Abfallwirtschaft, wie sie 
in vielen EU-Mitgliedstaaten bereits prak-
tiziert werde, sei für den zahnärztlichen 
Bereich eine Notwendigkeit, heißt es dort. 
Zahnarztpraxen und Hersteller könnten 
damit ihren ökologischen Fußabdruck
reduzieren und zu einer gesünderen Zu-
kunft für alle beitragen. Durch Zusammen-
arbeit könnte die Umwelt geschützt und 
gleichzeitig den Patientinnen und Patien-
ten EU-weit eine qualitativ hochwertige 
Zahnmedizin geboten werden.

Aufklärung notwendig

„Wenn wir zusammenarbeiten, können 
wir die Mundgesundheit und damit die 
allgemeine Gesundheit verbessern, die 
Anzahl der Behandlungen reduzieren und 
die Umweltverschmutzung durch Medi-
kamentenrückstände und Reisen verrin-
gern“, heißt es in der Stellungnahme. 
Durch Aufklärung über gute Mundhygiene
könnten viele Behandlungen vermieden 
und der Verbrauch von Zahnmaterialien 
verringert werden. „Alle Materialien, die 
wir nicht verwenden müssen, helfen uns, 
Abfall zu reduzieren“, heißt es dort weiter.

Hersteller spielten eine entscheidende 
Rolle bei der Förderung eines nachhal-
tigen Abfallmanagements in der Zahn-
medizin, zeigte sich der CED überzeugt. 
Sie sollten sich auf die Entwicklung um-
weltfreundlicher und wiederverwertbarer 
Dentalprodukte konzentrieren. Und Zahn-

arztpraxen können etwa Umweltzerti� -
zierungen erwerben, um ihr Engagement 
für verantwortungsvolles Abfallmanage-
ment zu belegen. Dazu sollten entspre-
chende EU-Finanzierungen und nationale 
Subventionen gefördert werden, schlug 
der CED weiter vor.

Strategien zur Nachhaltigkeit dürften je-
doch für Zahnarztpraxen keine erheb-
lichen � nanziellen und administrativen
Belastungen mit sich bringen. Zahnärzte 
seien als Kleinunternehmen diesen Anfor-
derungen nicht gewachsen. Übermäßige 
Bürokratie sei hier der falsche Ansatz und 
müsse vermieden werden, unterstrich der 
CED.

Quelle: Büro für Europaangelegenheiten 

der Bundeszahnärztekammer

Stellungnahme des Council of European Dentists 

Nachhaltige Abfallwirtschaft 
in den Praxen
Das Bewusstsein schärfen für Nachhaltigkeit bei Herstellern von Dentalprodukten und beim Berufsstand ist das Ziel 
des Council of European Dentists (CED). Das betreffe vor allem eine nachhaltige Abfallwirtschaft.
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NEWS-TICKER
Irish Dental Association kritisiert:

Zahnärztliche Vorsorge 
in Schulen Fehlanzeige
In Irland wurde 2023 mehr als 100.000 Kindern die zahnärztliche Vorsorge in 
der Schule verweigert, rügt die Irish Dental Association (IDA). Seit 2019 ging 
die Zahl dieser Untersuchungen um 31 Prozent zurück. „Der Health Service Exe-
cutive (HSE) kommt seiner P� icht zur angemessenen Versorgung der Patienten 
im Rahmen des Gesundheitsgesetzes nicht nach“, stellte der CEO der IDA, Fin-
tan Hourihan, fest: „Über 50 Prozent der Schulkinder wurde im Rahmen dieses 
Programms der Zugang zu zahnärztlicher Versorgung verweigert, trotz eines Be-
völkerungswachstums von 7,3 Prozent. Das entspricht einem Anstieg verpasster 
Termine um 31 Prozent seit 2019.“ Die Irish Dental Association fordert daher, 
dass dem öffentlichen zahnärztlichen Dienst sofort zusätzliche Ressourcen ge-
währt werden.

Quelle: PM der IDO vom 25.4.2024

Wut entlädt sich gegenüber 
Zahnärzten in UK

Patientenfrust 
bei Wartezeiten

Der Frust über exorbitant lange Warte-
zeiten auf Termine schürt in Großbri-
tannien die Wut der Patienten gegen-
über Zahnärztinnen und Zahnärzten. 
In einer Umfrage der Organisation
Dental Protection mit über 1.300 bri-
tischen Zahnärzten gaben mehr als die
Hälfte (57 Prozent) an, in den letzten 
12 Monaten verbale oder körperliche 
Beschimpfungen oder Einschüchte-
rungen durch Patienten oder deren 
Angehörige erlebt oder beobachtet 
zu haben. Fast zwei Drittel (64 Prozent)
der Befragten meinten, die Vorfälle 
seien dem Frust über lange Wartezei-
ten auf Termine geschuldet; 59 Pro-
zent glaubten, sie seien darauf zurück-
zuführen, dass der Patient nicht die 
Behandlung bekam, die er seiner Mei-
nung nach brauchte. Von den betrof-
fenen Zahnärztinnen und Zahnärzten 
räumten 58 Prozent ein, dass sich die 
erlebte oder beobachtete Gewalt,
Missachtung und Wut auf ihre psy-
chische Gesundheit ausgewirkt habe, 
über ein Drittel (37 Prozent) gab an, 
dass sie die Zunahme von Aggressio-
nen und Einschüchterung durch Pa-
tienten dazu veranlasst habe, ihre 
Karriere in der Zahnmedizin zu über-
denken. Fast ein Drittel der Zahnärz-
te (31 Prozent) ist außerdem der Mei-
nung, dass Gewalt gegen Zahnärzte 
von der Polizei nicht ernst genommen 
wird.

Quelle: Dental Protection 
Umfrage 2023

Mon Espace Santé MES in Frankreich

Digitale Patientenakte funktioniert
In Frankreich nutzen mehr als 95 Prozent der Sozialversicherten die dortige digi-
tale Patientenakte (Mon Espace Santé [MES], übersetzt „Mein Gesundheits-
bereich“). Diese wurde im Januar 2022 eingeführt und ist eine Opt-out-Lösung, 
sodass Sozialversicherte aktiv widersprechen mussten.

Das berichtete David Sainati, stellvertretender Leiter der Abteilung für Digitalisie-
rung im französischen Gesundheitsministerium. Versicherte könnten innerhalb 
eines Onlinebereichs auf ihre Daten zugreifen, auch Ärztinnen und Ärzte hätten 
Zugriff. Sainati erklärt sich die hohe Nutzungsrate einerseits mit der Opt-out-
Regelung. Zudem habe der französische Staat ein Extrabudget von zwei Milliar-
den Euro zur Verfügung gestellt, um die Sozialversicherungsdaten abzugleichen 
und in ein neues System einzuspeisen. Wichtig für die Umsetzung sei aber vor 
allem eine Schnittstellenanpassung, weiß Sainati. Wenn am Tag X nicht alle Soft-
wareanpassungen vorhanden seien, dann könnten Systeme nicht verzahnt wer-
den. Deshalb habe es in Frankreich im Vorfeld der Einführung von MES eine Task-
force gegeben, die sich Sektor für Sektor angeschaut und die Herausforderungen 
für Nutzende genau geprüft habe. Das Ziel sei gewesen, das System kompatibel 
und homogen zu gestalten. Damit das Ganze auch � nanziell funktioniere, gebe 
es einen neuen Finanzierungsmechanismus in Frankreich, berichtet Sainati weiter. 
So kauften Apotheker und Ärzte dem Staat Anwendungen zur Aktualisierung 
von Schnittstellen ab, die zwischen MES und ihren eigenen Systemen fungierten. 
Mit diesem Geld könnten die Systeme und Schnittstellen weiterentwickelt werden, 
erklärte Sainati.

Quelle: Deutsches Ärzteblatt 

© Fabian – stock.adobe.com
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British Dental Association meldet

Zuckersteuer zeigt Erfolg
Im April 2018 hat das Vereinigte Königreich eine Zucker-
steuer auf Erfrischungsgetränke eingeführt. Gegenüber dem
Weltzahnärzteverband FDI erklärte die British Dental Asso-
ciation (BDA) die Effekte – und warum sie für eine Auswei-
tung plädiert. Die Soft Drinks Industry Levy (SDIL) war 2016 
angekündigt und im April 2018 in Kraft gesetzt worden. 
Die Abgabe gilt für zuckergesüßte Getränke (SSBs) und soll 
die Hersteller dazu ermutigen, ihren Zuckergehalt zu redu-
zieren und den Verbrauchern gesündere Optionen zu bieten.
Wie die British Dental Association (BDA) jetzt gegenüber 
dem Weltzahnärzteverband FDI erklärte, hat die Maßnahme 
allein im Geschäftsjahr 2022/2023 umgerechnet 414 Mil-
lionen Euro eingebracht. 2021/2022 waren es 390 Millionen 
Euro, 2020/2021 knapp 350 Millionen Euro. Je nach Zucker-
gehalt des Getränks gibt es zwei Steuersätze: Der Normal-
satz beträgt 18 Pence (21 Cent) pro Liter gilt für Getränke mit
einem Gesamtzuckergehalt zwischen fünf und acht Gramm 
pro 100 Milliliter. Der höhere Satz von 24 Pence (28 Cent) 
pro Liter gilt für Getränke mit einem Gesamtzuckergehalt 
von mindestens acht Gramm pro 100 Milliliter. Für Getränke 
mit einem Zuckergehalt von weniger als fünf Gramm pro 
100 Milliliter wird keine Steuer erhoben. 

Im November 2023 zeigte eine im British Medical Journal ver-
öffentlichte Studie, dass die Zuckersteuer bei Minderjährigen
zu 12,1 Prozent weniger Krankenhauseinweisungen wegen 
Zahnextraktionen geführt hatte. Besonders stark war der 
Effekt bei Kindern bis vier Jahre (28,6 Prozent). Angesichts 
dieses Erfolgs plädiert die BDA für eine Ausweitung der
Abgabe, indem zum Beispiel Getränke auf Milchbasis, Kekse 
und Süßigkeiten ebenfalls besteuert und dadurch Verbrau-
cher ermutigt werden, Produkte zu wählen, die für die Mund-
und Systemgesundheit weniger schädlich sind. Die Maß-
nahme könne zudem dazu beitragen, die Umstellung von 
Lebensmitteln mit hohem Zuckergehalt voranzutreiben, 
ohne die Kosten für die Verbraucher zu erhöhen.

Quelle: PM der BDA

Bundeszahnärztekammer wendet sich 
an EU-Parlament

12 Kernforderungen aus 
Deutschland

Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) wendet sich in einem 
Positionspapier an das neue EU-Parlament. Wie die BZÄK 
hervorhebt, hat die Bedeutung der Europäischen Union (EU) 
für den zahnärztlichen Berufsstand seit der letzten Europa-
wahl vor fünf Jahren weiter spürbar zugenommen. Bereits 
heute würden viele für die Zahnärzteschaft wichtige Fragen 
nicht mehr auf nationaler Ebene, sondern in Brüssel und 
Straßburg entschieden, stellt sie in einem neu veröffentlich-
ten Positionspapier fest. In den Kernforderungen geht es 
u. a. darum, die Zuständigkeit der EU-Mitgliedstaaten für ihre
Gesundheitssysteme zu wahren. Des Weiteren fordert die 
BZÄK eine rasche Überarbeitung des EU-Rechtsrahmens 
für Medizinprodukte. Die Digitalisierung im Gesundheits-
wesen müsse zum Nutzen der Patienten sein und sollte zu 
einer verbesserten und bürokratiearmen Versorgung füh-
ren. Die BZÄK will eine stärkere Entbürokratisierung für die 
Zahnarztpraxen und eine konsequente Fortsetzung der Be-
kämpfung von Antibiotikaresistenzen. Die Therapie- und 
Entscheidungsfreiheit müsse europaweit geschützt wer-
den – dazu warnte die BZÄK vor dem Aushöhlen der Qua-
lität freiberu� icher Dienstleistungen zugunsten von Finanz-
investoren betriebenen Dentalketten. Die BZÄK fordert das 
Parlament auf, sich für die Europäische Charta der Freien 
Berufe einzusetzen für eine Standortbestimmung der Frei-
beru� ichkeit auf europäischer Ebene. Weitere Themen be-
ziehen sich auf den freien Zugang aller EU-Bürger zu zahn-
ärztlicher Versorgung in der Europäischen Union und auf 
die Verbesserung der Prävention der Mundgesundheit im 
EU-Raum. 

Quelle: Kernforderungen der Bundeszahnärztekammer

© Jarama – stock.adobe.com
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Wer je an Leitlinien mitgewirkt hat, weiß 
aus eigener Anschauung, dass der wich-
tigste Ein� uss-Bias auf den Inhalt von Leit-
linien der human Bias ist.

Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg
(EuGH) hat zu dem Aspekt des human 
Bias in einer neuen Entscheidung vom
14.03.2024 – C-291/22 P – einige interes-
sante Vorgaben für die Prüftätigkeit der 
Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) 
aufgestellt. In dem beim EuGH anhängi-
gen Verfahren ging es u. a. darum, wie die 
EMA Gutachter in Arzneimittelzulassungs-
verfahren auszuwählen hat.

Die Entscheidung betrifft das Spannungs-
verhältnis von beigezogenem Sachver-
stand und dessen Kontrolle und damit 
zugleich den Kernbereich jeder Leitlinie.

Im Verfahren ging es um eine von der Eu-
ropäischen Kommission verweigerte Zu-

lassung für ein Medikament. Grundlage 
für die Ablehnung war ein Gutachten des 
EMA-Ausschusses für Humanarzneimittel 
(CHMP) und einer von der EMA einberufe-
nen Ad-hoc-Sachverständigengruppe. Der
Pharmahersteller hatte vergeblich gerügt, 
einzelne Mitglieder der Sachverständigen-
gruppe seien nicht unabhängig, sondern 
von Interessenkon� ikten geprägt gewe-
sen. Damit setzte sich der Hersteller vor 
dem EuGH durch.

Der EuGH geht auf das in Art. 41 der euro-
päischen Grundrechtecharta verankerte 
Grundrecht auf eine gute Verwaltung ein. 
Dieses Grundrecht schließe das Recht je-
der Person ein, dass ihre Angelegenhei-
ten von den Organen, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen der Europäischen Union 
unparteiisch behandelt werden. Das erfor-
dere, ausreichende Garantien zu bieten, 
um jeden berechtigten Zweifel hinsicht-
lich etwaiger Vorurteile auszuschließen. 

Erinnert sei an die Kontroverse zwischen 
dem Oberlandesgericht Koblenz in des-
sen Entscheidung vom 25.06.2014 – 5 U 
792/13 – und dem Bundesgerichtshof in 
dessen Entscheidung vom 16.06.2015 – 
VI ZR 332/14 – , wo es um die Frage ging, 
ob ein normales deutsches Krankenhaus 
im Januar 2006 eine im Februar 2005 
publizierte medizinische Leitlinie aus Ka-
nada hätte beachten müssen. Das Ober-
landesgericht hatte diese Frage bejaht, 
der Bundegerichtshof sah das etwas dif-
ferenzierter.

Wenn Leitlinien im Haftungsrecht so hoch 
wertgeschätzt werden, ist es umso wich-
tiger, dass die Leitlinien den Behandlungs-
standard abbilden, der zum Zeitpunkt 
ihrer Verabschiedung anerkannt war i. S. 
von Evidenced Medicine/Evidenced Den-
tistry, und jeder Bias so weit als irgend 
mit vernünftigem Aufwand möglich aus-
geschlossen wird.

Aktuelle EuGH-Entscheidung 

Leitlinienpraxis – von Europa lernen
Medizinische Leitlinien werden weltweit mit einer Schlagzahl produziert, dass man kaum noch erwarten kann, dass 
diese Leitlinien auch in der Praxis rezipiert werden können. Dabei ist zu beachten, wie weit z. B. die deutsche Recht-
sprechung bereit ist, die im Ausland publizierte Leitlinie für die Frage, ob Behandlungsfehler oder gar grobe Behand-
lungsfehler vorliegen und es damit zur vollen Umkehr der Beweislast zum Nachteil der Behandlerseite kommt, 
anzuerkennen.

Europa
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Konkret zur EMA meint der EuGH, die 
Unparteilichkeit sei kompromittiert, wenn 
sich aus einer Ämterkollision ein Interes-
senkon� ikt bei einem der Mitglieder des 
CHMP ergeben könne, und zwar unabhän-
gig vom persönlichen Verhalten dieses 
Mitglieds. Ein solcher Verstoß könne zur 
Rechtswidrigkeit des am Ende des Verfah-
rens von der Kommission erlassenen Be-
schlusses führen. Die objektive Unpartei-
lichkeit werde auch dann beeinträchtigt, 
wenn ein Sachverständiger, der sich in 
einem Interessenkon� ikt be� nde, zu der 
Sachverständigengruppe gehöre, die vom 
CHMP im Rahmen der Überprüfung kon-
sultiert werde, die zum Gutachten der EMA
und zum Beschluss der Kommission über 
den Zulassungsantrag führt. Der EuGH hält
den Interessenkon� ikt für ein objektives 
Ausschlusskriterium. Es kommt nicht da-
rauf an, ob der Interessenkon� ikt bekannt 
geworden ist. Besteht er, ist die Bestellung 
als Sachverständiger ausgeschlossen.

Wie erfährt die EMA davon? Der EuGH 
verlangt, dass die EMA Interessenkon� ikte
aktiv selbst untersucht, jedenfalls dann, 
wenn sie Hinweise auf Interessenkon� ikte 
erhält. Diese Hinweise hatte hier der Phar-
mahersteller der EMA gegeben. Wäre die 
EMA den Hinweisen nachgegangen, hätte
sie festgestellt, dass einer der beauftrag-
ten Sachverständigen bei einem Konkur-
renzprodukt zu dem Arzneimittel des Zu-
lassungsverfahrens bei der europäischen 
klinischen Phase-3-Studie „leitender For-
scher“ war. Offenkundiger kann ein Inte-
ressenkon� ikt kaum sein.

Der EuGH verlangt den sicheren Ausschluss
des Ein� usses bei Interessenkon� ikten, 
nicht nur das Nichtabstimmen oder die 
stimmrechtslose Teilnahme an Beratungs-
sitzungen.

Die Ausführungen, die der EuGH zu den 
Einwirkungskon� ikten (human Bias) macht,
sind für die Leitlinienerstellung genauso 
wichtig und interessant (Rz. 76–77): 

„Hierzu ist festzustellen, dass die Mei-
nungsäußerung der vom CHMP einberu-
fenen Sachverständigengruppe einen po-
tenziell entscheidenden Ein� uss auf das 
Gutachten der EMA und mittels dieses 
Gutachtens auf den Beschluss der Kom-
mission hat. Jedes Mitglied dieser Gruppe 
kann die vertraulichen Erörterungen und 
Beratungen in dieser Gruppe unter Um-
ständen erheblich beein� ussen. Folglich 
entsteht dadurch, dass eine Person, die 
sich in einem Interessenkon� ikt be� ndet, 
an einer vom CHMP einberufenen Sach-
verständigengruppe teilnimmt, eine Situ-
ation, die keine ausreichenden Garantien 
bietet, um jeden berechtigten Zweifel
hinsichtlich etwaiger (…) auszuschließen.

Daher führt (…) ein Interessenkon� ikt bei 
einem Mitglied der vom CHMP konsul-
tierten Sachverständigengruppe zu einem 
wesentlichen Verfahrensfehler. Der Um-
stand, dass diese Sachverständigengruppe
am Ende ihrer Erörterungen und Bera-
tungen ihre Meinung als Kollegium zum 
Ausdruck bringt, beseitigt diesen Mangel 
nicht. Dieser Umstand kann nämlich we-

der den Ein� uss neutralisieren, den das 
Mitglied, das sich in einem Interessen-
kon� ikt be� ndet, in der Gruppe ausüben 
kann, noch die legitimen Zweifel an der 
Unparteilichkeit dieser Gruppe beseiti-
gen, die darauf beruhen, dass das betref-
fende Mitglied zu den Debatten beitragen 
konnte.“

Der EuGH sieht die EMA in der P� icht, die 
Interessenkon� ikte selbst zu ermitteln 
und daraus Konsequenzen zu ziehen.

Wer Leitlinien, insbesondere Leitlinien-
reporte und die Statements zu Interes-
senkon� ikten analysiert, sollte erwarten 
dürfen, dass sich jeder Leitlinienersteller an
diese Vorgaben des EuGH hält und keine 
Leitlinien akzeptiert, bei deren Erarbeitung
Personen mit Interessenkon� ikten betei-
ligt waren. Das erfasst auch schon exis-
tierende Leitlinien. Diese sind, wenn die 
Mitwirkung Interessenkon� ikt beladener 
Mitglieder eindeutig Ein� uss hatte, zu-
rückzuziehen, ansonsten zeitnah zu über-
arbeiten. Interessenkon� ikt muss den 
kompletten Ausschluss von der Leitlinien-
gruppe nach sich ziehen. Wenn das dazu 
führt, dass die Leitlinienerstellung nicht 
mehr so läuft wie bisher – dann ist das 
eben so.

Autor

Prof. Dr. Thomas Ratajczak
Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Medizinrecht, 
Fachanwalt für Sozialrecht, 
Justiziar des BDIZ EDI
Kanzlei RATAJCZAK & PARTNER 
Rechtsanwälte mbB

Berlin · Duisburg · Essen · Freiburg 
i.Br. · Köln · Meißen · München · 
Sindel� ngen 

Posener Str. 1, 71065 Sindel� ngen
Tel.:  07031-9505-27 

(Sybill Ratajczak)
Fax: 07031-9505-99
ratajczak@rpmed.de
www.rpmed.de
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Der Fall: Ein belgischer Arbeitnehmer ar-
beitet in Luxemburg und wohnt in Bel-
gien. Als Grenzgänger unterliegt er der 
luxemburgischen Regelung über das Kin-
dergeld und bezog es seit mehreren Jah-
ren für ein in seinem Haushalt aufgrund 
gerichtlicher Entscheidung untergebrach-
tes P� egekind. 2017 entzog ihm die Caisse
pour l’avenir des enfants (CAE) de Luxem-
bourg (Zukunftskasse Luxemburg) die Be-
zugsberechtigung für dieses Kindergeld. 
Sie ist der Auffassung, dass Kindergeld 
nur für solche Kinder zu zahlen sei, die zu 
dem Grenzgänger in einem direkten Ver-
wandtschaftsverhältnis (eheliche, unehe-
liche oder Adoptivkinder) stünden. Auf-
grund gerichtlicher Entscheidung unter-
gebrachte P� egekinder, die in Luxemburg 
wohnen, haben hingegen Anspruch auf 
ein solches Kindergeld, das an die natür-
liche oder juristische Person gezahlt wird, 
die das Sorgerecht für sie innehat.

Die luxemburgische Cour de cassation 
(Kassationsgerichtshof) fragte sich, ob die 
Vorschriften des luxemburgischen Sozial-
gesetzbuchs durch die Anwendung un-
terschiedlicher Anspruchsvoraussetzun-
gen je nachdem, ob der Arbeitnehmer 
gebietsansässig oder gebietsfremd ist,
eine indirekte Diskriminierung darstelle.

In seinem Urteil weist der Gerichtshof da-
rauf hin, dass Grenzgänger im Hinblick 

darauf, dass sie Steuern und Sozialabga-
ben im Aufnahmemitgliedstaat aufgrund 
der dort von ihnen ausgeübten unselbst-
ständigen Erwerbstätigkeit entrichten,
zur Finanzierung der sozialpolitischen Maß-
nahmen dieses Staats beitragen. Deshalb 
müssten ihnen die Familienleistungen 
sowie die sozialen und steuerlichen Ver-
günstigungen unter den gleichen Bedin-
gungen zugutekommen können wie in-
ländischen Arbeitnehmern. 

Verstoß gegen Unionsrecht

Nach Ansicht des Gerichtshofs führt eine 
Regelung, wie die in Rede stehende, zu 
einer Ungleichbehandlung und verstößt 
gegen das Unionsrecht.

Die Regelung eines Mitgliedstaats, nach 
der gebietsfremde Arbeitnehmer im Un-
terschied zu gebietsansässigen eine so-
ziale Vergünstigung für in ihrem Haushalt 
untergebrachte P� egekinder, für die sie 
das Sorgerecht innehaben, die ihren ge-
setzlichen Wohnsitz bei ihnen haben und 
tatsächlich und dauerhaft bei ihnen woh-
nen, nicht erhalten können, stellt nämlich 
eine indirekte Diskriminierung aufgrund 
der Staatsangehörigkeit dar. 

Der Umstand, dass die Entscheidung über 
die Unterbringung von einem Gericht ei-
nes anderen Mitgliedstaats als dem Auf-

nahmemitgliedstaat des betreffenden Ar-
beitnehmers erlassen wurde, kann auf 
diese Feststellung keinen Ein� uss haben.

Ebensowenig kann es darauf ankommen, 
so der Gerichtshof, ob der Grenzgänger 
selbst für den Unterhalt des in seinem
Haushalt untergebrachten P� egekinds 
aufkommt, wenn diese Voraussetzung 
nicht ebenfalls auf einen gebietsansässi-
gen Arbeitnehmer, bei dem ein P� ege-
kind untergebracht ist, angewendet wird.

Hinweis

Im Wege eines Vorabentscheidungsersu-
chens können die Gerichte der Mitglied-
staaten in einem bei ihnen anhängigen 
Rechtsstreit dem Gerichtshof Fragen nach 
der Auslegung des Unionsrechts oder nach
der Gültigkeit einer Handlung der Union 
vorlegen. Der Gerichtshof entscheidet 
nicht über den nationalen Rechtsstreit. Es 
ist Sache des nationalen Gerichts, über 
die Rechtssache im Einklang mit der Ent-
scheidung des Gerichtshofs zu entschei-
den. Diese Entscheidung des Gerichtshofs 
bindet in gleicher Weise andere nationale 
Gerichte, die mit einem ähnlichen Pro-
blem befasst werden. 

Quelle: PM des EuGH in der Rechtssache 

C-27/23 EuGH vom 16. Mai 2024

Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH)

Gleichbehandlung für Grenzgänger
Grenzgänger in der EU müssen die gleichen sozialen Vergünstigungen erhalten wie gebietsansässige Arbeitnehmer, 
urteilte der Europäische Gerichtshof (EuGH) in der Rechtssache C-27/23.

© IRStone – stock.adobe.com
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Wussten Sie 
schon, …

… dass der BDIZ EDI in diesem 35 Jahre alt wird? 1989 wurde der Verband ur-
sprünglich als Bundesverband der implantologisch tätigen Zahnärzte (BDIZ) in 
Frankfurt am Main als Antwort auf die Nichtanhebung des GOZ-Punktwertes 
nach der damaligen GOZ-Novellierung gegründet. Gegründet wurde der Ver-
band auch, um nach der wissenschaftlichen Anerkennung der jungen Disziplin 
Mitte der 80er-Jahre die Orale Implantologie für die Zahnarztpraxis zu erhal-
ten. Gründervater Prof. (h.c.) Dr. Egon Brinkmann (†) hat mit einem Satz die 
Bedeutung des Verbandes geprägt: Jede Zahnärztin und jeder Zahnarzt sollte 
nach entsprechender Fortbildung die Möglichkeit haben, in eigener Praxis im-
plantologisch tätig zu sein! 

… dass der BDIZ EDI am 2. März 2025 sein 20. Experten Symposium veranstaltet?
Das Konzept von Vizepräsident Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim Zöller, zu einem aktuel-
len Thema in der Oralen Implantologie ein Symposium mit Expertenmeinungen 
anzubieten – übrigens immer am Karnevalssonntag in Köln –, hat sich während 
der vergangennen zwei Jahrzehnte bewährt. Gleichzeitig sucht und � ndet die 
Europäische Konsensuskonferenz (EuCC) unter Federführung des BDIZ EDI vor-
ab einen Konsensus zu dem jeweiligen Thema des Symposiums. Der daraus ent-
stehende Praxisleitfaden dient als Handlungsempfehlung für die implantologi-
sche Praxis. So hat der BDIZ EDI im Laufe der Zeit 20 Praxisleitfäden in deutscher 
und englischer Sprache erstellt – und viele der Themen mehrfach aktualisiert. 

… dass der BDIZ EDI in diesem Jahr auf den Abschluss seines 25. Curriculum 
Implantologie zusteuert, das er in Kooperation mit der Universität zu Köln ver-
anstaltet? Auf diese Weise haben fast 1.000 junge und angehende implan-
tologisch tätige Zahnärztinnen und Zahnärzte diesen Einsteigerkurs in acht 
Modulen und über einen Zeitraum von einem Jahr erfolgreich durchlaufen. Das 
erfolgreiche Curriculum des BDIZ EDI wird inzwischen auch erfolgreich in 
weiteren europäischen Ländern von assoziierten Partnerverbänden „nachge-
baut“. Am 18. Oktober startet das 26. Curriculum Implantologie an der Uni 
Köln. Das Pendant im Süden startet am 27. September in München, Landsberg 
am Lech und Ansbach.  
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Die Absolventinnen und Absolventen des 24. Curriculum Im-

plantologie an der Uni Köln. 

Volles Haus beim Experten Symposium des BDIZ EDI.

Treffen der Gründungsmitglieder zum 20. Geburtstag des 

BDIZ EDI.

© BDIZ EDI

© BDIZ EDI

© Uni Köln
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Ein spannendes Thema unter südlicher 
Sonne:  Today’s implantology – what is 
new, what is reliable? Das 17. Europa-
Symposium in Split hatte es in sich: mit 
Themen rund um implantatprothetische 
und implantatchirurgische Fragestellun-
gen, gespickt mit DEM Thema derzeit: 
künstliche Intelligenz und ihr sinnvoller 
Einsatz in der Zahnmedizin. Die Referen-
ten kamen aus Deutschland (Dr. Dr. Mar-
kus Tröltzsch und Dr. Amely Hartmann), 
Kroatien (Dr. Hrovje Starčević und Dr. Juraj 
Brozović), Tschechien (Prof. Dr. Roman 

Šmucler) und Albanien (Dr. Erion Cerekja) 
und lieferten ein Feuerwerk des implan-
tologischen Wissens. Zum Auftakt über-
brachte Dr. Deni Milevčić als Vorstands-
mitglied der Kroatischen Zahnärztekam- 
mer die Grüße der Kroatischen Zahnärzte-
kammer. BDIZ EDI-Präsident Christian Ber-
ger moderierte den Fortbildungstag, an 
dem viele deutsche Zahnärztinnen und 
Zahnärzte teilnahmen. Tags zuvor konnten 
sich die Teilnehmer in einem Workshop 
über Neuheiten im Bereich digitaler Work-
flow mit Dr. Dr. Tröltzsch informieren. 

Der BDIZ EDI bedankt sich für die Unter-
stützung bei den Sponsoring-Partnern 
Nobel Biocare und bfs. Inhalte der Fort-
bildung folgen in Ausgabe 3/2024.

AWU

Impressionen vom  
17. Europa-Symposium

Eröffneten das 17. Europa-Symposium in Split: 

Dr. Deni Milevčić und Christian Berger.

Dr. Dr. Markus Tröltzsch fokussierte die digital unter-

stützte Chirurgie.

Dr. Juraj Brozović referierte über Knochentransplan-

tation.

Langjährige Freunde: Dr. Liepe, Dr. Šimunović und Dr. Neumann.
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Videoproduktion mit Vorwort von Dr. Dr. Tröltzsch

Volle Aufmerksamkeit für die moderne Implantologie. 

Prof. Dr. Roman Šmucler stellte KI in Medizin und 

Zahnmedizin vor.

Priv.-Doz. Dr. Amely Hartmann über digitale Aug-

mentationstechniken.

Der pittoreske Hafen von Split.

Dr. Erion Cerekja sprach über prothetische Lösungen 

auf Implantaten.

Dr. Hrvoje Starčević stellte die Sofortimplantation in 

den Mittelpunkt.
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Referenten aus ganz Europa werden vortragen – darunter na-
türlich auch Vorstandsmitglieder des BDIZ EDI. Kongresssprache 
ist Englisch. Inhalt werden implantatchirurgische und implantat-
prothetische Themen sein.

Stockholm – damals und heute

Stockholm, dessen altschwedischer Name sich aus „stock“ 
(Baumstamm oder Pfahl) und „holm“ (kleine Insel) zusammen-
setzt, hat inzwischen 1,59 Millionen Einwohner und ist die 
größte Stadt in Skandinavien. Sie hat eine in das 11. Jahrhundert 
zurückreichende Besiedelungsgeschichte und ist seit 1643 Resi-
denz des Königs. 

Wasser macht etwa 30 Prozent der Stadtfläche aus. Die Stadt 
bezieht ihr Trinkwasser aus dem Mälaren, und die hohe Wasser-
qualität erlaubt es, mitten in der Innenstadt Lachse zu angeln. 
Die Stadt erstreckt sich über 14 Inseln, die durch 53 Brücken ver-
bunden sind. Ein großer Teil der Stadt besteht aus Waldregionen.

Die Stelle, an der heute Stockholm steht, wird zum ersten Mal 
vom isländischen Dichter und Sagenschreiber Snorri Sturluson 
(1179–1241) erwähnt: Er beschreibt in der Ynglingasaga eine 
Pfahlbarriere über die heutige Wasserstraße Norrström, die er 
Stokksunda nannte. Bei Ausgrabungen in den späten 1970er- 
Jahren kamen Überreste von Wasserpfählen zum Vorschein, die 
aus dem 11. Jahrhundert stammen und diese Aussage stützen. 
Außerdem wird von Snorri auch ein Befestigungsturm aus dem 

12. Jahrhundert erwähnt, der sich dort befunden haben soll, wo 
seit 1580 das königliche Schloss steht.

Ein Schutzbrief für das Fogdö-Kloster, ausgestellt im Juli 1252, 
ist das älteste überlieferte Dokument, in dem Stockholm erwähnt 
wird, wörtlich als Stokholm. In der Erik-Chronik (schwedisch: 
Erikskrönikan), die zwischen 1320 und 1335 kompiliert wurde, 
steht, dass der Gründer Stockholms, der Regent Birger Jarl, um 
das Jahr 1250 eine Festung bauen wollte, um den Mälarsee vor 
Piratenplünderungen zu schützen.

Die strategische und wirtschaftliche Bedeutung der Stadt machte 
Stockholm zu einem wichtigen Machtfaktor in den Auseinander-
setzungen zwischen den dänischen Königen der Kalmarer Union 
und der nationalen Unabhängigkeitsbewegung im 15. Jahrhun-
dert. Mit dem Einzug Gustav Wasas 1523 und dem Aufbau einer 
starken Königsmacht entwickelte sich Stockholm auch zu einer 
wichtigen Residenzstadt. Neben dem Bürgertum begann nun 
auch der königliche Hof, das Stadtbild zu prägen. Im 17. Jahr-
hundert stieg Schweden zur Großmacht auf. Dies spiegelte sich 
auch in der Entwicklung der Stadt Stockholm wider – von 1610 
bis 1680 versechsfachte sich die Einwohnerzahl. In den Jahren 
1713 und 1714 wurde Stockholm von der Pest heimgesucht. Nach 
dem Ende des Großen Nordischen Krieges und der damit verbun-
denen Gebietsverluste im Jahr 1721 stagnierte die Entwicklung 
der Stadt. Mit Beginn des 19. Jahrhunderts nahm die wirtschaft-
liche Bedeutung Stockholms weiterhin ab. Norrköping wurde 
zur größten Manufakturstadt und Göteborg entwickelte sich 

Save the Date im Juni 2025

18. Europa-Symposium im hohen Norden
Das Europa-Symposium des BDIZ EDI wird 2025 in Stockholm stattfinden. Zum ersten Mal ist Skandinavien, genauer 
Schwedens Hauptstadt Stockholm, das Ziel des eintägigen Kongresses des BDIZ EDI, der damit den Austausch von 
implantologisch tätigen Zahnärztinnen und Zahnärzten in Europa fördert. 

Europa
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aufgrund seiner günstigen Lage am Kattegat zum wichtigsten 
Exporthafen Schwedens. Erst in der zweiten Hälfte des Jahrhun-
derts übernahm Stockholm wieder eine führende Rolle in der 
Wirtschaft des Landes. Einerseits wurde eine Reihe wichtiger 
Industriebetriebe gegründet, andererseits entwickelte sich Stock-
holm zu einem wichtigen Handels- und Dienstleistungszentrum 
sowie zu einem Verkehrsknotenpunkt.

Sehenswürdigkeiten

Das Stockholmer Stadtbild und seine Architektur sind von der 
besonderen Lage der Stadt an den Ufern des von Westen nach 
Osten verlaufenden Ausflusses des Mälaren, dem in nordsüd- 
licher Richtung verlaufenden Höhenrücken der Gletschermoräne 
und der zentralen Stadtinsel mitten im Strom geprägt. Im Stadt-
gebiet gibt es zahlreiche kleine Parks, unter anderem den Tegnér-
lunden, der im Werk Astrid Lindgrens vorkommt. Die Altstadt 
auf der Stadtinsel (Stadsholmen) weist noch immer das mittel-
alterliche Straßennetz mit den von Nord nach Süd über die Insel 
verlaufenden Straßen (Österlånggatan und Västerlånggatan) und 
schmalen, zum Wasser abfallenden Gässchen auf.

Wir müssen uns täglich den Herausforderungen des Praxisall-

tags stellen. Zweifellos haben die Innovationen in der Oralen 

Implantologie ihre Ursprünge im wissenschaftlichen Fortschritt 

und finden sich in den Produkten wieder, die die Dentalindus-

trie entwickelt hat. Die Forderung aus den Praxen und von den 

Patienten nach neuen Produkten und Prozessen sowie nach 

verbesserten Therapiemöglichkeiten gipfelt in der Marktvielfalt 

mit vielen neuen Anwendungen – von neuen Ansätzen bei der 

Knochenaugmentation und neuen Möglichkeiten der Digitali-

sierung bis hin zu neuen Materialien. 

Es ist angesichts der Tatsache, dass wir uns bei der Implantat-

therapie bereits auf einem sehr hohen Niveau mit hohen Erfolgs-

quoten bewegen, alles andere als einfach, nach immer besseren 

Ergebnissen und kürzeren Behandlungszeiten zu trachten. Die 

Natur hat uns Grenzen gesetzt. Vor diesem Hintergrund ist es 

für implantologisch tätige Zahnärzte umso wichtiger, sich fort-

während fortzubilden, um sich zum Wohl ihrer Patienten und 

ihrer Praxen auf den neuesten Stand der wissenschaftlichen 

und technischen Innovationen und Materialien zu bringen. Trai-

ning und Fortbildung müssen Schritt halten mit der Entwicklung. 

Aus diesem Grund stellt der BDIZ EDI den fachlichen Austausch 

innerhalb Europas in den Fokus. Zum inzwischen 18. Mal rich-

tet der BDIZ EDI sein Europäisches Symposium aus – zum ersten 

Mal in Skandinavien. „Der Ausgangspunkt für die großartigs-

ten Unternehmungen liegt oft in kaum wahrnehmbaren Gele-

genheiten“, wusste schon Demosthenes (384 bis 322 v. Chr.). 

Dieses Zitat ist charakteristisch für die Europa-Symposien des 

BDIZ EDI. Aus den kleinen Anfängen und Gelegenheiten ist ein 

Ansatz geworden, der das Miteinander europäischer Zahn- 

mediziner über Ländergrenzen hinaus wachsen lässt und damit 

den fachlichen Austausch innerhalb Europas intensiviert. Das 

18. Europa-Symposium in Kroatien bietet dafür das beste Bei-

spiel und wird einmal mehr zeigen, dass und wie implantolo-

gisch tätige Zahnärzte aus ganz Europa voneinander profitie-

ren können. 

Christian Berger

Präsident BDIZ EDI

Warum Europa-Symposium?

Europa
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Im Beisein von Hauptmann Pavel Klíma, 
Magister der Region Südböhmen für das 
Schulwesen, eröffnete Gastgeber Prof. 
Dr. Roman Šmucler, der Präsident der 
Tschechischen Zahnärztekammer, den ein-
tägigen Kongress, der traditionell von Re-
ferierenden aus Tschechien, Deutschland 
und Österreich bestritten wird. Šmucler 
bezeichnete die Stadt Český Krumlov an 
der Moldau als hervorragenden Ort, um 
diese länderübergreifende Begegnung 
zu beherbergen. Die Kooperation der 
Zahnärztekammern sei vor dem Hinter-
grund der Beitrittsverhandlungen Tsche-
chiens zur Aufnahme in den Euro-Raum 
von besonderer Bedeutung.

Zur Eröffnung entboten die Repräsentan-
ten der Zahnärztekammern ihre Gruß-
worte: Dr. Christoph Meissner, Vizepräsi-
dent der Sächsischen Kammer, und stell- 
vertretend für die im Stau steckenden 
Präsidenten aus Bayern und Österreich, 

Christian Berger als Pastpräsident der 
BLZK und Dr. Ernst-Michael Reicher aus 
dem Burgenland. Während die vier Präsi-
denten in einer politischen Zusammen-
kunft aktuelle Themen diskutierten – nun 
auch mit dem BLZK-Präsidenten Dr. Dr. 
Frank Wohl und seiner österreichischen 
Kollegin Dr. Birgit Vetter-Scheidl –, star-
tete auch der Kongress. 

Zum Auftakt beschäftigte sich MDDr.  
Patrik Pauliška aus Prag mit der vertikalen 
Präparation von festsitzendem Zahnersatz 
anhand eigener Fälle und untermauerte 
mit seinem Vortrag die „Renaissance der 
biologisch orientierten Präparationstech-
nik (BOPT)“ nach Ignazio Loi, der 2013 
einen neuen Ansatz zur prothetischen 
Versorgung parodontal gesunder Zähne 
mittels der vertikalen oder auslaufenden 
Präparation vorgestellt hatte. Bei der 
BOPT ist das Entfernen des anatomischen 
Austrittsprofils des Zahnes oder vorhan-

dener Präparationsgrenzen das Ziel, was 
die Gestaltung eines Präparationsbereichs 
erlaubt, in dem sich der Kronenrand nach 
koronal verschieben lässt.   

MDDr. Martin Košťál aus Trutnov (Tsche-
chien) behandelte die präendodontische 
Präparation, die über die Kavum-/Kanal-
zugangsöffnung einer fachgerechten Wur-
zelkanalbehandlung dient. Ineffiziente 
Aufnahmen führten häufig zu Fehldia- 
gnosen, mahnte er. Im Zweifel helfe das 
Anfertigen einer digitalen Volumentomo-
grafie bei der Planung des korrekten Zu-
gangs zum Wurzelkanalsystem. Bei aller 
technologischer Unterstützung sollten die 
möglichen Anomalien des Wurzelkanal-
systems bekannt sein. Letztlich müsste 
man auch mit gesundem Menschenver-
stand eine Abwägung treffen. Košťál, der 
in seiner Praxis nach eigenen Angaben 
eine Erfolgsrate von 92 Prozent bei der 
Wurzelkanalbehandlung aufweisen kann, 

3. Internationaler Kongress der vier Zahnärztekammern Tschechien, Österreich, Bayern und Sachsen

Treffen in Böhmen
Das Treffen hat bereits Tradition: Vor historischer Kulisse in Český Krumlov in Südböhmen fand der diesjährige inter-
nationale Kongress der vier (Landes-)Zahnärztekammern aus Tschechien, Österreich, Bayern und Sachsen statt. In den 
beiden Jahren zuvor war die Stadt Karlsbad Treffpunkt der vier Zahnärztekammern. Der BDIZ EDI war auch bei dieser 
dritten länderübergreifenden Begegnung dabei.
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sieht die möglichen Ursachen einer fehler-
haften Trepanation im Unterschätzen der 
Basisparameter. „Den guten Endodonto-
logen erkennt man daran, dass er nicht 
vom Protokoll abweicht“, so sein Fazit.

Prof. Dr. Karl Glockner, Leiter der klini-
schen Abteilung für Zahnerhalt, Paro-
dontologie und Zahnersatzkunde an der 
Universitätsklinik in Graz, stellte vor dem 
Hintergrund des Amalgamverbots durch 
die EU ab 1. Januar 2025 die unbefriedi-
gende Suche nach Ersatzmaterialien dar. 
30 Prozent der österreichischen Gesamt-
bevölkerung habe noch Amalgamfüllun-
gen im Mund. Für Kompositfüllungen 
müsse man im Vergleich den drei- bis 
fünffachen Zeitaufwand rechnen. Für ihn 
wird daher der Glasionomerzement zur 
echten Alternative mit der Einschränkung, 
dass die Haltbarkeit nur bei drei bis fünf 
Jahren liege. 

Der digitale Workflow in der Implantolo-
gie nach prothetischen Konzepten lautete 
der Vortragstitel des einzigen Referenten 
aus Deutschland, Christian Berger aus 
Kempten. Der Präsident des Bundesver-
bandes der implantologisch tätigen Zahn-
ärzte in Europa (BDIZ EDI) stellte den ak-
tuellen Praxisleitfaden der Europäischen 
Konsensuskonferenz vor, der jedes Jahr 
unter Federführung des BDIZ EDI Hand-
lungsempfehlungen zu einem aktuellen 
Thema in der Oralen Implantologie gibt: 
Der digitale Workflow sei im Februar 2024 
aktualisiert worden. Der Praxisleitfaden 

behandelt von der digitalen Diagnostik, 
der digitalen Abdrucknahme und Bildge-
bung bis zu CAD/CAM-gestützten Aug-
mentationstechniken und digital gesteu-
erter Implantatpositionierung auch die 
digitalen Laborverfahren mit Digitaldruck, 
CAD/CAM-Aufbauten und CAD/CAM-
gestützten Suprakonstruktionen. Erstmals 
sei auch die KI im Praxisleitfaden bedacht. 
Anhand eigener Fälle zeigte Berger den 
Weg der prothetisch orientierten Fallpla-
nung auf. „Jeder Fall ist ein kombinierter 
Fall: von der prothetisch orientierten Fall-
planung zur Implantchirurgie.“ 

Nach dem Vortrag von Magister Alexan-
dra Košťálová über Ernährungsprobleme 
bei Schulmahlzeiten in Tschechien stellte 
MUDr. Pavel Hyšpler aus Prag seine 15- 

jährige klinische Erfahrung im Umgang 
mit L-PRF (Leukozyten und plättchenrei-
ches Fibrin) vor. Aus seiner Erfahrung mit 
der vestibulären Augmentation bei der 
Ridge Preservation mit Einsatz von aus-
schließlich PRF (plättchenreiches Fibrin), 
also autologes Thrombozytenkonzentrat, 
das zur Regeneration von Weichgewebe 
und Knochen eingesetzt wird, habe sich 
nach fünf Jahren zwar stabiles Gewebe 
gezeigt. Die Hoffnung, dass sich die Mem-
branen in Knochen verwandeln, hätte sich 
nicht erfüllt: Weichgewebe ja, aber keine 
Knochenbildung. Anders seine Erfahrung 
mit L-PRF, das er heute beim transkresta-
len Sinuslift einsetzt. Hyšpler bestätigte, 
dass sich das neu gebildete Gewebe tat-
sächlich als Knochen herausgestellt habe. 
Seine Schlussfolgerung für das Audito- 
rium: L-PRF sei eine kostengünstigere Me-
thode als der Einsatz von Kollagenmem-
branen und habe einen wissenschaftlich 
nachgewiesenen Nutzen. Auf der ande-
ren Seite bestehe die Notwendigkeit für 
qualifiziertes Personal. Er betonte ab-
schließend, dass es sich bei PRF nicht um 
ein Blutderivat handele, sondern um au-
tologes Gewebe. Diese Unterscheidung 
sei für Zahnarztpraxen wichtig. 

Mit Spannung erwartet wurde der Vor-
trag von MUDr. Roman Šmucler, CSc, der 
über die realistische Anwendung der 
künstlichen Intelligenz in der Zahnheil-

Begrüßung der Präsidenten mit Prof. Dr. Roman Šmucler (links) und dem Past-Präsident der Bayerischen Landes-

zahnärztekammer, Christian Berger (Mitte).
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kunde referierte. Der tschechische Kam-
merpräsident hält den Vorsitz in der Ar-
beitsgruppe „Digitale Zahnheilkunde und 
KI“ der europäischen Regionalorganisa-
tion ERO in der Federation Dentaire Inter-
nationale (FDI), und darüber hinaus arbei-
tet er gemeinsam mit Univ.-Prof. Dr. Falk 
Schwendicke (LMU München) in der FDI-
Arbeitsgruppe, die sich weltweit mit KI 

beschäftigt. Šmucler betonte, dass sich 
durch KI der bedeutendste strukturelle 
Wandel in der Zahnmedizin der vergan-
genen 100 Jahre vollziehe. Das umfasse 
ChatGPT, Telemedizin, Marketing, KI-kon-
trollierte medizinische Dokumentation 
bis hin zur selbstständigen Implantation 
durch Roboter. Er äußerte die Befürch-
tung, dass sich in Zukunft eine Schere 

aufmachen werde zwischen Praxen, die die 
KI einsetzen, und jenen, die es nicht tun. 
Die Entwicklung der KI sei indes generell 
extrem rasant, weil die Systeme lernfähig 
seien und sich selbst optimierten. Aktuell 
arbeite das EU-Parlament an der Regulie-
rung der KI für verschiedene Risikogrup-
pen. Für die Zahnarztpraxis nannte er als 
aktuelle Trends den Einsatz in der Admi-
nistration, im Marketingbereich durch 
Chatbots, Röntgenscreening und erste 
Befundung, Experimente in der Diagnos-
tik und bei den digitalen Modalitäten. 
„Die Robotertechnik und die KI werden 
die Planung und die Abläufe in der Praxis 
komplett verändern“, schloss er. 

Nach den Zukunftsaussichten im Bereich KI 
entführte der Historiker Ondřej Lee Sto- 
lička zum Abschluss des Kongresses das 
Publikum in die reiche Vergangenheit von 
Český Krumlow und der Geschichte der 
Adelsfamilie Rosenberg in der Renaissance. 
Der Kongress fand in der ehemaligen Jesui-
tenschule, dem heutigen Hotel Růže, statt.   

AWU

MDDr. Patrik Pauliška

Christian Berger

MDDr. Martin Košťál

MUDr. Pavel Hyšpler

Prof. Dr. Karl Glockner

Prof. Dr. Roman Šmucler
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Ledermann gehörte zu den Pionieren der oralen Implantologie 
und hat mit großem persönlichen Einsatz und eigenen Entwick-
lungen diese Disziplin maßgeblich geprägt. Auf seine Studien 
und Entwicklungen geht die nach ihm benannte Ledermann-
schraube zurück. Gemeinsam mit André Schroeder war er an der 
Entwicklung der ITI-Systeme beteiligt.

Sein besonderes Interesse galt der Frage nach der Osseo- und 
Mukosaintegration bei enossalen Implantaten. Seine innovativen 
Aktivitäten führten zur Entwicklung des Ha-Ti-Implantations-
konzeptes und der Verbesserung der Ledermannschraube. Als 
Praktiker, der er war, bemühte er sich intensiv um die Suprakon-
struktion. Wesentliche Impulse für prothetische Konstruktionen 
gingen von ihm aus. In zahlreichen Publikationen, Seminaren, 
Kursen, Vorlesungen und einer Monogra� e hat Dr. Ledermann 
nicht nur wissenschaftliche Akzente gesetzt, sondern auch we-
sentlich zur praktischen Weiterbildung in der zahnärztlichen Im-
plantologie beigetragen. 

Zahlreiche nationale und internationale Ehrungen waren die 
Folge seines verdienstvollen Wirkens. Im Rahmen der Jubiläums-
feier zum 20. Geburtstag des BDIZ EDI erhielt Dr. Philippe D. 
Ledermann aus Bern die Ehrenmedaille des BDIZ EDI 2009 für 
seine jahrzehntelange herausragende Arbeit auf dem Gebiet
der oralen Implantologie und damit für sein Lebenswerk. Der
Namensgeber der Ledermannschraube konnte als erster den 
Nachweis erbringen, dass die Sofortbelastung im Unterkiefer-
frontbereich annähernd die gleiche Erfolgsquote erreicht wie 
die Spätbelastung.

Er war musisch begabt und hat neben seiner Arbeit als implanto-
logisch tätiger Zahnarzt und seinen Entwicklungen auch Jura 
studiert. Nun ist er im Alter von 79 Jahren in Bern gestorben. 
Unsere Gedanken sind bei seiner Gattin Marina und den Ange-
hörigen. Wir werden Dr. Philippe D. Ledermann ein ehrendes 
Andenken bewahren.

Christian Berger 
für den Vorstand des BDIZ EDI

Dr. Philippe D. Ledermann verstorben

Ein Pionier der oralen Implantologie
Mit großer Trauer nimmt der BDIZ EDI den Tod von Dr. Philippe D. Ledermann aus Bern zur Kenntnis. Er ist am 17. März 
2024 in Bern verstorben. Für seine herausragende Arbeit auf dem Gebiet der oralen Implantologie wurde er 2009 mit 
der Ehrenmedaille des BDIZ EDI geehrt.
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Aus Fehlern lernen! Diese alte Weisheit 
gilt auch in der Implantologie. Die Auf-
arbeitung der chirurgischen und prothe-
tischen Komplikationen bringt die Re- 
ferierenden dazu, sich intensiv mit dem 
behandelten Fall auseinanderzusetzen. 
Somit können die Teilnehmenden beson-
ders in vertrauter Runde intensiv diskutie-
ren. „Negative Erfahrungen zur Vermei-
dung weiterer Fehler müssen nicht selbst 
gemacht werden, wenn Erkenntnisse 
vorliegen, wie der Behandler effektiv mit 
solchen Problemen umgehen kann“, sagt 
Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim Zöller.

Mehr als 40 Referenten werden diese 
Thematik unter der Sonne des Südens im 
Robinson Club Esquinzo Playa, Fuerteven-
tura, für etwa 300 Teilnehmende ausführ-
lich beleuchten und viele Tipps für die 
Praxis geben. Hier ein Auszug aus dem 
Vortragsprogramm (ohne Workshops):

33. Internationales Expertensymposium für regenerative Verfahren in der Zahnmedizin

„Chirurgische und prothetische  
Komplikationen“
Zum 33. Mal veranstaltet Univ.-Prof. Dr. Dr. Joachim E. Zöller sein Expertensymposium für regenerative Verfahren in 
der Zahnmedizin auf der Kanareninsel Fuerteventura. Vom 25. Oktober bis 1. November 2024 dreht sich im Robinson 
Club Esquinzo Playa alles um chirurgische und prothetische Komplikationen.  

Europa
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Vorläufiges Programm
33. Expertensymposium – „Chirurgische und prothetische Komplikationen“
25. Oktober – 1. November 2024, Robinson Club Esquinzo Playa, Fuerteventura

Frühe Komplikationen in der Weich- und Hartgewebschirurgie –  
von Ursache bis Lösung
Univ.-Prof. Dr. Dr. Peer Kämmerer, Mainz

Komplikationen bei der geführten Implantologie
Prof. Dr. Jörg Neugebauer, Reichling

Langzeiterfahrungen aus 20 Jahren Implantologie –  
aus Misserfolgen gemeinsam lernen
Dr. Ralf Masur, Bad Wörishofen

Der xHya-Faktor für permanente Optimierung
Dr. Alexander Müller-Busch, Ingolstadt

Biologische Komplikationen, Ursachen und Vermeidbarkeit
Dr. Lars Börner, Berlin

Pleiten, Pech und Pannen – Herausforderungen in der Implantologie
Dr. Martin Gollner, Bayreuth

Wie wahrscheinlich ist der multiple Implantatverlust? –  
Das Cluster-Phänomen
Dr. Rebecca Rosen, Wien

Gibt es eine verlässliche Diagnostik der präklinischen Periimplantitis: 
Mit welchen therapeutischen Konsequenzen?
Prof. Dr. Ralf Rößler, Luxembourg

Implantatverlust und klinische und radiologische Ergebnisse  
nach der chirurgischen Periimplantitistherapie
Dr. Alex Solderer, Zürich

Laser-Chirurgie, Softlaser, antimikrobielle photodynamische 
Therapie und Hyaluronsäure – Strategien zur Therapie und 
Vermeidung von Periimplantitis und chirurgischen Komplikationen
Dr. Sigurd Hafner, München

Treatment of Peri-implantitis: New frontiers.
Dr. Lucrezia Paternó Holtzman, Rom

Wann und warum ein Implantat im zahnlosen Kiefer besser ist  
als kein Implantat?
Univ.-Prof. Dr. Matthias Kern, Kiel

Der dentale Druck … die unterschätzte Revolution in der Zahnmedizin?
Dr. Gerhard Werling, Landau

Kann partikuliertes Dentin als biologisches Knochenersatzmaterial 
Komplikationen in der Implantologie verhindern?
Priv.-Doz. Dr. Dr. Jochen Weitz, Augsburg

Implantatprothetische Erste Hilfe  
Dr. Wolfgang Bücking, Wangen im Allgäu

Update Sofortimplantation in der ästhetischen Zone:  
Was wissen wir und wie weit können/sollen wir gehen
Dr. Peter Randelzhofer, München

Komplikationen und Lösungen im Rahmen der Sinusbodenelevation 
Prof. Dr. Fred Bergmann, Viernheim

Aktualisierungskurs im Strahlenschutz 
(Fachkunde und Kenntnisnachweis)
Dr. Friedhelm Weber, Hamm  
und Jochen Völkening, Stemwede

Zustand nach odontogener/iatrogener Sinusitis maxillaris und 
maximaler Kieferatrophie – alternative Versorgungsmöglichkeiten 
mittels patientenspezifischer Implantate
Priv.-Do. Dr. Dr. Matthias und Agnes Zirk, Köln

Update AWB – 2-teilige Bonelevel-Implantate aus Keramik
Dr. Franz-Jochen Mellinghoff, Ulm

Biologische Lösungen in der Zahnmedizin
Dr. Kianusch Yazdani, Münster

Die Rolle des Zahnarztes in der Früherkennung von Tumoren der 
Gesichtshaut
Dr. Dr. Sebastian Schiel, Augsburg

Okklusion auf Zähnen und Implantaten: was wissen wir und was 
glauben wir?
Prof. Dr. Florian Breuer, Berlin

Die subkrestale Implantation – ein 10-Jahres-Follow-up
Dr. Volker Knorr, Eislingen/Fils

Teach on the beach – Schnellkurs Funktionsdiagnostik  
für Implantologen
Dr. Christian Köneke, Bremen

Gottesgeschenk, Staatsaufgabe oder Ware?  
Gesundheit im Wandel der Zeit
Prof. Dr. med. Axel Karenberg, Köln

Resiliente Städte
Henriette Reker, Oberbürgermeisterin der Stadt Köln

Vorträge

Zusätzlich

Informationen und Anmeldung über 
info@reisebuero-gup.de

Reisebüro Garthe & Pflug GmbH
Triftstraße 20
60528 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 677367-0
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Kebschull ist als EFP-Präsident Nachfolger 
von Dr. Darko Božić (Universität Zagreb, 
Kroatien). Nach Prof. Lavinia Flores-de-
Jacoby, Prof. Dr. Jörg Meyle und Prof. Dr. 
Dr. Søren Jepsen (2018, Universität Bonn) 
übernimmt damit nun ein weiterer in 
Deutschland (und den USA) ausgebildeter 
und auch lange Jahre in Bonn (unter an-
derem im DFG-Forschungsprojekt zur Pa-
rodontologie) aktiver Wissenschaftler die 
EFP-Präsidentschaft. Der mit dem renom-
mierten Miller-Preis der Deutschen Gesell-
schaft für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde ausgezeichnete Kebschull ist aktuell 
in Großbritannien tätig und dort Inhaber 
des Lehrstuhls für Restaurative Zahnheil-
kunde an der Universität Birmingham. Dort
arbeitet er unter anderem mit Prof. Dr. Iain 
Chapple zusammen, für den er 2023 auch 
ein großes Fachsymposium anlässlich seiner
Emeritierung ausrichtete. Außerdem hat 
Kebschull eine außerordentliche Professur 
an der Columbia University (USA) inne.

Preisgekrönte Forschung

In seiner preisgekrönten translationalen 
Forschung untersucht er die Zusammen-
hänge zwischen den klinischen Merk-

malen und den molekularen Grundlagen 
von parodontalen und periimplantären 
Erkrankungen und anderen systemischen 
Krankheiten. In Birmingham leitet er ein 
umfangreiches Portfolio an extern � nan-
zierten Forschungsprogrammen, darunter 
ein Modul des vom National Institute for 
Health and Care Research (NIHR) � nan-
zierten Birmingham Biomedical Research 
Centre.

Vorstandsmitglied der 
Fachgesellschaften und des 
EFP-Exekutivkomitees

Als Vorstandsmitglied der britischen und 
der deutschen nationalen Gesellschaft und
als Mitglied des EFP-Exekutivkomitees in 
den vergangenen drei Jahren hat Profes-
sor Kebschull die Entwicklung von evidenz-
basierten klinischen Praxisleitlinien für die 
Behandlung von Parodontalerkrankungen 
in Europa, Großbritannien und Deutsch-
land vorangetrieben. Dabei orientierte er 
sich für die EFP an der in Deutschland von 
der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaft-
lichen Medizinischen Fachgesellschaften 
(AWMF) etablierten Verfahrensweise für 
das Erstellen von medizinischen Leitlinien.

Drei große Aufgaben 
für die Präsidentschaft

Für seine Präsidentschaft hat sich Moritz 
Kebschull drei Aufgaben gestellt, die er 
mit Priorität verfolgen und mit denen er 
den globalen Ein� uss der EFP als weltweit 
größter wissenschaftlicher Organisation 
der Parodontologie weiter stärken will. 
So will er die Führungsrolle der EFP bei der 
Entwicklung von Leitlinien im Bereich der 
Zahnheilkunde ausbauen, Wege für die 
Ausbildung der Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte für die Parodontologie eröffnen und 
die wissenschaftliche Parodontologie 
durch die Förderung junger, international 
mobiler Forscher vorantreiben.

Quelle: PM der EFP vom 17.4.2024

Blick auf die European Federation of Periodontology (EFP)

Professor Kebschull ist neuer Präsident 
der europäischen Parodontologen
Mit Prof. Dr. Moritz Kebschull steht erneut ein renommierter Wissenschaftler aus der deutschen parodontologischen 
Community als Präsident an der Spitze der European Federation of Periodontology (EFP). Als Zusammenschluss von 
38 nationalen Gesellschaften für Parodontologie von Argentinien bis Australien verfolgt die EFP eine globale Agenda 
zur Förderung des Bewusstseins für die Parodontologie und die Bedeutung der parodontalen Mundgesundheit. 
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Abrechnung & Recht

Achtung: Urheberrecht

Abmahngefahren  
bei Zahnarztpraxen

 

Prof. Dr. Thomas Ratajczak
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Medizinrecht
Fachanwalt für Sozialrecht
Justitiar des BDIZ EDI

Kanzlei RATAJCZAK & PARTNER mbB
Rechtsanwälte
Berlin ∙ Duisburg ∙ Essen ∙ Freiburg i. Br. ∙ 
Köln ∙ Meißen ∙ München ∙ Sindelfingen

Posener Straße 1
71063 Sindelfingen
Tel.: +49 7031 9505-27
E-Mail: syr@rpmed.de 
(Sybill Ratajczak)
Fax.: +49 7031 9505-99

ratajczak@bdizedi.org
www.rpmed.de
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mit Bildlizenzen

•	 Gefahrenquelle Drittrechte
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•	 Abmahnung

•	 Reaktion auf die Abmahnung

Einleitung

Kaum eine Zahnarztpraxis leistet es sich 
heute noch, weder in den sozialen Medien 
noch im Internet präsent zu sein. Ganz im 
Gegenteil findet man reich bebilderte In-
ternetseiten und Blogs in den verschiede-
nen Social-Media-Kanälen, die von den 
Praxen eifrig bespielt werden. Und gerade 
bei den Blogs ist das Bild zur oft schon 
alleinigen Botschaft geworden.

Das ist alles kein Thema, solange man nur 
Bilder verwendet, die man selbst geschos-
sen hat. Aber die sind selten so professio-
nell aufbereitet, dass das beim flüchtigen 
Scroll über die Seite den erhofften Wow-
Effekt auslöst. Also holt man sich profes-
sionelle Bilder von Bildprovidern und denkt 
sich, dann sei doch eigentlich alles in Ord-
nung.

Aber selbst die Bilder, die man selbst ge-
schossen hat, können Probleme bereiten, 
wenn man z. B. bei der Gelegenheit ein 
urheberrechtlich geschütztes Werk mit 
ablichtet und ins Internet stellt. Berühm-
tes Beispiel hierfür ist der Streit um die 
urheberrechtliche Zulässigkeit der Ablich-
tung eines Raumes mit urheberrechts- 
geschützter Fototapete im Hintergrund 
(diese Frage könnte, nebenbei bemerkt, 
in absehbarer Zeit beim Bundesgerichts-
hof im Verfahren I ZR 35/24 geklärt wer-
den).

Es gibt genügend Fotografen, die sich auf 
Providerplattformen tummeln und ihre Bil-
der ggf. lizenzgebührenfrei zur Veröffent-
lichung zur Verfügung stellen, die sich spä-
ter aber darum kümmern, ob diese Bilder 

auch nur unter den Bedingungen der ge-
bührenfreien Lizenz genutzt werden.

Wird dagegen verstoßen, erfolgt eine Ab-
mahnung wegen Verstoßes gegen das 
Urheberrechtsgesetz mit strafbewehrter 
Unterlassungserklärung und – nicht zu 
vergessen – für den minimalen Aufwand 
durchaus „saftiger“ Anwaltsrechnung der 
den Fotografen vertretenden Anwalts-
kanzlei.

Das ist ein lukratives Betätigungsfeld für 
Abmahnanwälte – und deshalb sollte 
eine Zahnarztpraxis, die im Internet und 
auf Social-Media-Kanälen unterwegs ist, 
die wichtigsten Dinge zur Bildnutzung im 
Internet kennen, entweder, um das Unbill 
zu verhindern, oder um nachträglich recht-
zeitig vorbeugend zu agieren oder sich zur 
Wehr setzen zu können.

Urheberrecht am Lichtbild  
und an Lichtbildwerken

Fotos sind grundsätzlich urheberrechts-
fähig. Sie einfach zu kopieren und für  
eigene Zwecke zu veröffentlichen, kann 
eine Urheberrechtsverletzung darstellen.
Das deutsche Recht unterscheidet etwas 
umständlich zwischen Lichtbildwerken 
und Lichtbildern. Lichtbildwerke sind in 
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 des Gesetzes über Ur- 
heberrecht und verwandte Schutzrechte 
(Urheberrechtsgesetz – Abkürzung: UrhG) 
ausdrücklich genannt. Lichtbilder werden 
als Begriff in § 72 UrhG genannt.

Lichtbilder werden nach § 72 Abs. 1 UrhG 
grundsätzlich wie Lichtbildwerke ge-
schützt. 
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Lichtbildwerke unterscheiden sich von 
Lichtbildern dadurch, dass sie eine per-
sönliche geistige Schöpfung darstellen. 
Insbesondere müssen sie Individualität 
und Gestaltungshöhe aufweisen. Sie müs-
sen eine individuelle Betrachtungsweise 
oder künstlerische Aussage des Fotogra-
fen zum Ausdruck bringen, die sie von der 
lediglich gefälligen Abbildung abhebt. 
Lichtbildwerke zeichnen sich im Allge-
meinen dadurch aus, dass sie über die 
gegenständliche Abbildung hinaus eine 
Stimmung besonders gut einfangen, in 
eindringlicher Aussagekraft eine Proble-
matik darstellen, den Betrachter zum Nach-
denken anregen. Das kann z. B. durch die 
Wahl des Motivs, des Bildausschnitts oder 
der Perspektive, durch die Verteilung von 
Licht und Schatten, durch Kontrastgebung, 
Bildschärfe oder durch die Wahl des rich-
tigen Moments bei der Aufnahme zum 
Ausdruck gebracht werden. Demgegen-
über zählen diejenigen alltäglichen Bilder, 
die rein handwerklich das Fotografierte 
abbilden, nicht zu den Lichtbildwerken. 
Dazu gehört z. B. regelmäßig die soge-
nannte Gegenstandsfotografie, die dar-
auf abzielt, die – nicht „gestellte“ – Vor-
lage möglichst unverändert naturgetreu 
wiederzugeben (KG Berlin, 28.03.2012 – 
24 U 81/11 –, Rz. 46).

Lichtbildern fehlt diese kreative Gestal-
tungshöhe, was aber für die Schutzwir-
kung in den Fällen, um die es hier geht, von 
wenig praktischer Relevanz ist. Allerdings 
müssen auch Lichtbilder die Anforderun-
gen des § 2 Abs. 2 UrhG erfüllen, also 
„persönliche geistige Schöpfungen“ sein. 
Das festzustellen, kann im Einzelfall sehr 
schwierig sein. Nicht jedes Bild ist per se 
urheberrechtsgeschützt. In diesem Beitrag 
geht es aber nur um Fotos, die durch das 
UrhG geschützt sind.

Ein erheblicher Unterschied zwischen 
Lichtbildwerken und Lichtbildern besteht 
in der Schutzdauer. Sie beträgt für Licht-
bildwerke 70 Jahre nach dem Tod des Ur-
hebers (Fotografen; § 64 UrhG), dagegen 
für Lichtbilder (nur) 50 Jahre nach Entste-
hung des Fotos (§ 72 Abs. 3 UrhG).

Lizenzen

Es ist weitgehend bekannt, dass man 
fremde Bilder nicht einfach für die eigene 
Homepage verwenden darf, sondern dass 
man dafür eine Lizenz braucht.

Wenig bekannt ist aber, dass es nicht „die“ 
Lizenz gibt, sondern dass man sich die 
Lizenzbedingungen sehr genau durchlesen 
muss, um zu wissen, was man mit dem 
gebührenfrei oder gebührenpflichtig er-
worbenen Bild überhaupt anfangen darf.

Verkompliziert wird das Ganze noch da-
durch, dass sich viele Provider von Licht-
bildern und Lichtbildwerken vorbehalten, 
ihre Lizenzbedingungen später zu ändern, 
und die Beachtung der dann geänderten 
neuen Bedingungen zur Grundlage der Li-
zenzerteilung machen. Das bedeutet in der 
Praxis, dass ein Bild, das am 5.1.2023 er-
worben wurde, am 25.5.2024 nicht mehr 
zwingend weiterbenutzbar sein muss.

Die Verwertung eines urheberrechtlich 
geschützten Bildes steht allein dem Ur-
heber zu (§ 15 UrhG). Er darf bestimmen, 
ob und wie sein Werk zu veröffentlichen 
ist (§ 12 Abs. 1 UrhG). Er hat das Recht auf 
Anerkennung seiner Urheberschaft am 
Werk. Er kann bestimmen, ob das Werk 
mit einer Urheberbezeichnung zu verse-
hen und welche Bezeichnung zu verwen-
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den ist (§ 13 UrhG). Er darf insbesondere 
auch bestimmen, ob und wie das Werk 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
wird (§ 19a UrhG). Letzteres ist bei im In-
ternet oder Social Media veröffentlichten 
Bildern i. d. R der Knackpunkt.

Gegen § 13 UrhG wird vielfach versto-
ßen – und hier kommen die Lizenzbedin-
gungen vor allem zum Tragen.

Die Vorschrift hat folgenden Wortlaut:

„Der Urheber hat das Recht auf Anerken-
nung seiner Urheberschaft am Werk. Er 
kann bestimmen, ob das Werk mit einer 
Urheberbezeichnung zu versehen und 
welche Bezeichnung zu verwenden ist.“

Den Text des § 13 Satz 1 UrhG 
muss man wörtlich nehmen. Der Ur-

heber hat das Recht auf Anerkennung 
seiner Urheberschaft „am Werk“. „Am 
Werk“ bedeutet, dass die Bildkennzeich-
nung neben oder auf dem Bild ange-
bracht werden darf, aber nicht „im Bild“, 
in dem man die Bilddatei entsprechend 
ergänzt. Das wäre eine urheberrechtlich 
zustimmungsbedürftige Veränderung 
des Bildes.

Der Nachweis muss „am Bild“ ange-
bracht werden und sichtbar sein. Die 

Frage, ob ein „Aufklappen“ des Nach-
weises, wenn der Mauszeiger über das 
Bild fährt, ausreicht, ist höchstrichterlich 
noch nicht entschieden. Ich rate von einer 
solchen Lösung aber ab, weil die Urheber-
schaft ohne weiteres Zutun erkennbar 
sein soll, also auch dann, wenn man sich 
für das Bild nicht weiter interessiert. Sinn 
des vom Urheber zu bestimmenden Ur-
heberrechtshinweises ist u. a., ihm künf-
tige Folgeaufträge zu ermöglichen und 
weitere Verbreitungsmöglichkeiten zu er-
öffnen. Eine bessere Lösung besteht da-
rin, den jeweiligen Image-Container (in 
der Programmiersprache HTML = <img>
</img>) direkt mit einem dauerhaft sicht-
baren Hinweis in einer ästhetisch anspre-
chenden Schriftart zu versehen.

Lizenzvereinbarung

Was dann im Image-Container inhaltlich 
stehen muss, hängt von der Lizenzver-
einbarung ab, in der Regel aber wenigs-
tens der Bildautor.

Regelmäßig wird zusätzlich verlangt, dass 
nicht nur der Bildautor genannt, sondern 

auch der Bild-Provider und oftmals auch, 
dass auf den Bildprovider verlinkt wird. 

Ist eine Verlinkung erforderlich, erfolgt 
diese sinnvollerweise im Impressum. Dazu 
steht meist ebenfalls etwas in den Lizenz-
bedingungen.

Eine typische Bildkennzeichnung wäre z. B.
„© A.Mustermann – bildprovider.de“. An-
gegeben wird der Bildautor (Fotograf) und
der Bildprovider, von dem die Lizenz zur 
Veröffentlichung stammt.

Die Schwierigkeit der Arbeit mit urheber-
rechtlich geschützten Bildern besteht in 
der Lizenzvereinbarung.

Typischerweise wird diese, wenn man im 
Internet passende, vielleicht sogar kosten-
freie Bilder fi ndet, weder gelesen noch 
gar heruntergeladen, ausgewertet und 
archiviert.

Es gibt Bildlizenzen, die eine uneinge-
schränkte private und gewerbliche Nut-
zung der Bilder gestatten, andere gestat-
ten nur die private oder nur die gewerb-
liche Nutzung, dann kann es sein, dass 
z. B. für die Verwendung der Bilder auf 
Social-Media-Kanälen andere Bedingun-
gen gelten als für die Verwendung auf 
einer Internetseite (Homepage).

Kostenfreie Bildlizenzen fi ndet man bei 
den sog. Creative-Commons-Lizenzen (CC-
Lizenzen). Die Lizenzverträge werden von 
der Creative Commons (CC) angeboten, 
einer gemeinnützigen Organisation, die 
2001 in den USA gegründet wurde und 
mittlerweile auch mit einem Internet-
auftritt in Deutschland vertreten ist (de.
creativecommons.net).

CC-Lizenzen sind Lizenzen von Fotogra-
fen, die sich dazu entschieden haben, 
ihre Werke von jedermann verwerten zu 
lassen, ohne dass sie ausdrücklich um Er-
laubnis gefragt werden müssen.

Aber auch hier gilt, dass man die Lizenz-
bedingungen nicht ignorieren darf.

© Masterlevsha/Shutterstock.com
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Die aus Nutzersicht weitreichendste Li-
zenz ist die CC0-Lizenz. Bilder mit dieser 
Lizenz dürfen beliebig kopiert und verän-
dert werden, ohne den Urheber nennen 
oder um Erlaubnis fragen zu müssen. Die 
sogenannten gemeinfreien Bilder dürfen 
kommerziell verwendet werden.

Bilder mit CC BY-Lizenz dürfen kommer-
ziell verwertet und frei verarbeitet wer-
den. Voraussetzung ist, dass der Bild- 
autor und der Lizenzgeber genannt und 
verlinkt werden. Falls Änderungen am 
Bild vorgenommen wurden, ist darauf 
hinzuweisen.

Ähnlich ist die Situation bei CC-BY SA- 
Lizenzen. Die Besonderheit besteht im 
Share-Alike-Modul (SA). Es bedeutet, dass 
ein verändertes Bild unter derselben Li-
zenz veröffentlicht werden muss wie das 
Original.

Bei einer CC BY-ND-Lizenz ist eine Ver-
änderung des Bildmaterials i. d. R. ver- 
boten. Bilder, die eine CC BY-NC-Lizenz, 
eine CC BY-NC-SA-Lizenz oder eine CC 
BY-NC-ND-Lizenz haben, ist gemeinsam, 
dass sie nicht kommerziell genutzt wer-
den dürfen, also für eine Praxishomepage 
oder einen Praxisblog per se nicht infrage 
kommen.

Man muss leider darauf hinweisen, dass 
nicht jede Lizenz, die eine CC0-Lizenz zu 
sein behauptet, eine ist. Das Internet ist 
bekanntlich zwar kein rechtsfreier, aber 
ein rechtlich schwieriger Raum. Der- 
jenige, der die Bilder unter einer CC0- 
Lizenz anbietet, muss nicht zwangsläufig 
ihr Urheber sein.

Das heißt, beim Erwerb von CC0-Lizenzen 
sollte man Vorsicht walten lassen.

Gibt es keine Bilder unter passender (und 
sicher erscheinender) CC-Lizenzierung, 
dann bleiben nur die kommerziellen Bild-
provider.

Bei diesen entscheidet der Lizenzvertrag, 
was damit angestellt werden darf.

Und den gilt es 
•	 herunterzuladen,
•	 zu lesen,
•	 zu verstehen und
•	 auszuwerten.

Dieselbe Mühe muss man sich auch bei 
CC-Lizenzen machen!

Tipps für die Praxis 
zum Umgang mit Bildlizenzen

Die Verwendung kommerzieller Bilder und 
die Abwehr von Risiken, die daraus ent-
stehen können, erfordern Struktur und 
Systematik.

Am besten legt man eine Excel-Tabelle an 
(falls einem der Umgang mit Datenbank-
programmen zu schwer fällt), in der für je-
des auf der Homepage/den Social-Media-
Kanälen verwendete Bild mindestens fest- 
gehalten wird:

•	 Bildname,
•	 Bildurheber,
•	 Bildprovider,
•	 Lizenzbedingungen (was wird gestattet),
•	 Datum des Lizenzerwerbs,
•	 Datum der erstmaligen Nutzung der  

Lizenz (Bild wird online gestellt).

Das ist zugegebenermaßen eine Fleiß- 
arbeit, aber notwendig. Abmahnungen 
verursachen schon genug Ärger. Wenn 
man sie dann nicht kontern kann, weil 
man keine Unterlagen mehr findet, ist 
das doppelter Ärger. Nicht jeder Bildpro-
vider existiert für immer, sodass man ggf. 
bei diesem später noch mal nachfragen 
kann, noch hat man in wettbewerbsrecht-
lichen Abmahnverfahren die Zeit, umfang-
reich zu recherchieren, wie denn wohl al-
les damals gewesen sein dürfte, als man 
das Bild ins Netz stellte.

Gefahrenquelle Drittrechte

Tückisch kann es werden, wenn man Bil-
der erwirbt, die Personen zeigen. Das Li-
zenzrecht am Bild ist die Berechtigung, das 
Bild zu verwenden. Der Bildverwendung 

kann aber durchaus das Persönlichkeits-
recht der abgebildeten Person(en) ent-
gegenstehen. Die Lizenz besagt nichts 
darüber, ob die Person eingewilligt hat, 
fotografiert und zum Gegenstand kom-
merzieller Nutzung zu werden.

Wenn man die beliebten Bilder von Perso-
nen kauft, sollte man unbedingt prüfen, 
ob die Lizenzbedingungen sich dazu aus-
lassen – oder im Einzelfall nachprüfen, wie 
es damit bestellt ist.

Das ist leider mühsam.

Eigene Bilder

Wenn es auf der Homepage authentisch 
sein darf, kann man sich als Alternative 
überlegen, nur eigene Bilder zu verwen-
den (muss aber auch da bei Personenbil-
dern aufpassen). Ob man die selbst schießt 
oder eine Fotografen damit beauftragt, 
ist zwar nicht gleichgültig, aber sich mit 
dem Fotografen auf eine Verwertung sei-
ner Bilder zu einigen, ist ungleich einfacher, 
als Rechtsstreite um die Bildverwertung 
zu führen.

Selbst schießen ist die einfachste Methode. 
Beim Fotografen ist zu beachten, dass die 
mit ihm vereinbarte Vergütung nach § 32 
Abs. 1 und 2 Satz 2 UrhG angemessen 
(redlich) sein muss. Das ist sie nur, wenn 
sie die Interessen des Fotografen neben 
den Interessen des Verwerters gleichbe-
rechtigt berücksichtigt (BGH, 07.10.2009 
– I ZR 38/07 –, Rz. 22). Das kann u. U. re-
levant werden, wenn als Folge der Bilder 
die Homepage/der Blog „durch die Decke“ 
gehen. Aber wenn so was passiert, ge-
bietet es schon der Anstand, den Foto-
grafen am Erfolg teilhaben zu lassen.

Abmahnung

Es gibt Datenbanken, die Abmahnanwälte 
kennen, mit denen sich überprüfen lässt, 
ob Lizenzbedingungen verletzt wurden. 
Eine von diesen ist z. B. INTERNET ARCHIVE 
WAYBACK MACHINE. Es handelt sich da-
bei um eine auf Spendenbasis arbeitende 
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Internetsuchmaschine, die Webseiten au-
tomatisch archiviert. Klickt man https://
wayback-api.archive.org an, fi ndet man 
folgenden Eintrag 

Der Eintrag erklärt schon, was die Seite 
macht. Das Archiv umfasst mittlerweile 
mehr als 866 Milliarden Webseiten.

Das Problem einer Abmahnung kann 
man also nicht dadurch einfach lösen, 
dass man die inkriminierten Bilder schnell 
löscht. Man muss versuchen, den Ab-
mahnfall zu vermeiden.

Es ist schon aus diesem Grund hilfreich, 
wenn man in der Excel-Datei festhält, 
wann man die Bildlizenz erworben und 
wann man sie genutzt hat.

Dazu kommt die Anwaltsrechnung und 
die Unterlassungserklärung.

Reaktion auf die Abmahnung

Man sollte aufgrund einer Abmahnung 
nicht in Panik verfallen. Es nützt auch we-
nig, auf die Abmahnhyänen zu schimp-
fen. In der Regel mahnen gerade bei Bil-
dern die Bildautoren über Anwaltskanz-
leien ab. Die sich bei Abmahnvereinen 
stellenden rechtlichen Fragen stellen sich 
dann nicht.

Die gestellten Fristen sind i. d. R. kurz, 
meist nur eine Woche. Es ist also inten-
sive Arbeit angesagt. Zu klären sind:

• Liegt ein Verstoß gegen das UrhG vor?
• Wo wird das Bild verwendet?
• Soll das Bild weiter verwendet werden?
• Mit welchem Inhalt soll ggf. eine Unter-

lassungserklärung abgegeben werden?

Die Unterlassungserklärungen, die Ab-
mahnanwälte vorlegen, sind oft viel zu 
weitgehend.

Eins sollte klar sein: Ohne vernünftige an-
waltliche Beratung kommt man an dieser 
Stelle nicht weiter.

Deshalb: Vorbeugen ist auch hier besser 
als heilen.

Typisches Beispiel einer Abmahnung:

hiermit zeigen wir an, dass wir die rechtlichen Interessen 
von Herrn                    vertreten. 

Ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird anwaltlich versichert.

Gegenstand unserer Beauftragung ist die Verletzung von Urheberrechten unserer 
Mandatschaft. Unsere Mandatschaft ist Urheber der nachfolgenden Fotografi e:

1.  Unterlassung

Wegen der unterlassenen Urhebernennung steht unserer Mandatschaft gem. 
§ 97 UrhG ein Unterlassungsanspruch gegen Sie zu. Um ein gerichtliches Ver-
fahren zu vermeiden, können Sie die Vermutung der Wiederhohlungsgefahr 
ausräumen, indem Sie sich gegenüber unserer Mandatschaft zur Unterlassung 
verpfl ichten und für den Fall einer Zuwiderhandlung eine ausreichend hohe 
Vertragsstrafe versprechen (sogenannte stafbewehrte Unterlassungserklärung). 
Bitte beachten Sie, dass lediglich das Einstellen der rechtsverletztenden Hand-
lung nicht ausreichend ist. Wir haben diesem Schreiben eine Unterlassungs-
erklärung beigelegt, die Sie nutzen können, aber nicht müssen.

2.  Auskunft

Weiterhin haben Sie unserer Mandatschaft gem. §§ 242, 259, 260 BGB Auskunft 
insbesondere über den Umfang der Verwendung der Fotografi e ohne Urheber-
benennung sowie die Herkunft des verwendeten Bildmaterials zu erteilen. Sie 
haben dabei umfassende und geordnete Angaben zu machen:

• über den Zeitpunkt, zu dem das oben genannte Bildmaterial 
ins Internet eingestellt bzw. wieder entfernt wurde sowie

• über die Herkunft (Quelle) des von Ihnen vervielfältigten 
und öffentlich zugänglich gemachten Bildmaterials

3.  Anerkennung Schadensersatz dem Grund nach

Bereits jetzt haben wir Sie aufzufordern, die Verpfl ichtung zum Schadensersatz 
dem Grunde nach ausdrücklich innerhalb der oben gesetzten Frist anzuerkennen.
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die Rechnung von unserem Fremdlabor“ 
oder „Das machen wir schon immer so, ich
habe doch die GOZ-Ziffer schon berech-
net“. Diese Einschätzungen sind falsch! 

Die vielen Leistungen reichen weit über 
die wohlbekannte „Individualisierung ei-
nes konfektionierten Löffels“ hinaus. Nur 
ein Beispiel: Wer nur das GOZ-Honorar 
berechnet, verzichtet auf das notwen-
dige Honorar für die zeitaufwendige Tä-
tigkeit der Individualisierung des Löffels 
am Behandlungsstuhl. Mit der GOZ-Ziffer 
5170 ist nur die Abformung abgegolten, 
das Individualisieren des Löffels ist zusätz-
lich nach § 9 GOZ berechenbar. Vielmehr 
ermöglicht die Individualisierung des Löf-
fels erst die korrekte Abdrucknahme.

Was sind Chairside-Leistungen?

Es erstaunt mich, dass mir im Jahr 2024 
(zum Glück nur von sehr wenigen Praxen), 
diese Frage gestellt wird. Kurzum: Der 
Name ist von dem englischen Wort „chair“,
also Stuhl, und „side“, neben dem Stuhl, 
abgeleitet. Bereits seit dem Jahr 1990, als 
die Bundeseinheitliche Benennungsliste 
für zahntechnische Leistungen vom Ver-
band der Zahntechniker-Innung (VDZI) ins 
Leben gerufen wurde, � ießen diese Leis-
tungen in meine Abrechnungsempfeh-
lungen ein und werden in der modernen 
Zahnmedizin stets erweitert und dabei 
die Preise aktualisiert.

Es handelt sich dabei um zahntechnische 
Leistungen, die im Eigenlabor oder direkt 
am Behandlungsstuhl erbracht werden. 

Alle Leistungen zahntechnischer Natur, 
die von der Zahnärztin bzw. dem Zahnarzt 
oder der ZFA erbracht werden und von 
der GOZ-Gebühr nicht erfasst sind, kön-
nen zusätzlich als zahntechnische Leistung
gemäß § 9 GOZ berechnet werden. 

Für die Abrechenbarkeit der erbrachten 
Leistungen ist es nicht entscheidend, ob 
die zahntechnischen Leistungen neben 
dem Patienten (direkt am Behandlungs-
stuhl), im Behandlungszimmer nebenan
oder im Praxislabor durchgeführt werden.

Warum ist es notwendig, 
Chairside-Leistungen 
zu berechnen?

Das GOZ-Honorar im durchschnittlichen 
Faktor deckt oft nicht den Stundensatz 
der Praxis. Durch die allgemeine In� a-
tion hat sich seit 1988 das Honorar für 
zahnärztliche Leistungen bis heute um 
knapp 109 Prozent entwertet; allein 
die vergangenen drei Jahre haben mit 
ca. 16 Prozent nochmals gravierend dazu 
beigetragen. 

Die zusätzlich vollständige Berechnung 
von Chairside-Leistungen ist daher ein 
Muss. Bei Chairside-Leistungen monie-
ren die Kostenerstatter nur in wenigen 
Fällen – und nur einzelne Leistungen –, 
was häu� g an der Formulierung der Leis-
tungsbeschreibung liegt und dann als 
Doppelberechnung ausgelegt wird, oder 
mit der Begründung „durch GOZ-Ziffer be-
reits abgegolten“ den Erstattungsschrei-
ben zu entnehmen ist. 

Im Rahmen der Abrechnungshotline des 
BDIZ EDI gehört dieses Thema unter die 
Top Ten der Fragen. Die eingehenden Fra-
gen offenbaren Unsicherheiten bezüglich 
des Leistungstextes und der Preisgestal-
tung. Im hektischen Praxisalltag werden 
viele „Handgriffe“ als selbstverständlich 
angesehen (das machen wir immer so), 
weshalb oftmals nicht das volle Honorar-
potenzial ausgeschöpft wird. Auch ohne 
eigenes Labor werden täglich mehrfach 
zahntechnische Leistungen am Behand-
lungsstuhl erbracht, doch werden sie oft 
nicht oder nur unvollständig berechnet. 
Fast jede Praxis erbringt Chairside-Leistun-
gen. Eine kontinuierliche Überprüfung und
Anpassung der Preise ist ebenso zwingend
notwendig. 

Vereinzelt kommen leider immer noch 
Einwände wie z. B. „Wir haben kein Eigen-
labor oder eigenen Zahntechniker, also 
muss ich keine zahntechnischen Leistun-
gen abrechnen, schließlich bekomme ich 

Zahntechnische Leistungen rechtssicher umsetzen

Der Umgang mit Chairside-Leistungen
Viele Praxen haben die Chairside-Leistungen inzwischen auf dem Schirm und setzen deren Berechnung auch um. 
Dennoch besteht nach wie vor Beratungsbedarf, denn nicht alle Leistungen werden dokumentiert und somit voll-
ständig berechnet. Hier verschenkt die Praxis ansehnliche Beträge. 

Abrechnung & Recht
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Sicher haben auch Sie bemerkt, dass selbst
die Desinfektion von Abdrücken inzwi-
schen nur noch bei einer Versicherungs-
gesellschaft zu Rückfragen führt, während
noch vor der Pandemie viele Kostenerstat-
ter diese Maßnahme als „selbstverständ-
lich und abgegolten“ erachtet haben und 
die Erstattung verweigerten.

Selbstverständlich sind Chairside-Leistun-
gen nicht nur bei PKV-Patienten, sondern 
auch im Rahmen von gleich- und anders-
artigen Versorgungen mit dem GKV-
Patienten gemäß § 8 Abs. 7 BMV-Z zu ver-
einbaren.  Das BEL II � ndet nur im Rahmen 
des FEZ-Systems bei Regelversorgungen 
Anwendung.

Chairside-Leistungen werden von 
den Kostenträgern i. d. R. ohne 
Erstattungsprobleme akzeptiert, 
was den Patienten zugute kommt. 

Somit ist die Erstattungssituation durch 
den Kostenerstatter für den Patienten 
deutlich aussichtsreicher als bei einer 
Honorarvereinbarung mit Faktoren über 
den 3,5-fachen Steigerungssatz.

Eine „Standardbegründung“ bei Über-
schreitung des Schwellenwertes, also dem 
2,3-fach Satz der GOZ, wird nicht mehr 
von Beihilfestellen akzeptiert und stets 
eine personenbezogene, individuelle Be-
gründung gefordert, was einen erheb-
lichen Zeitaufwand in der Verwaltung und 
Abrechnung mit sich bringt.

Faktorsteigerung und Honorar-
vereinbarung

Selbstverständlich sind weitere Möglich-
keiten der Honoraroptimierung, wie z. B. 
die Faktorsteigerung und die Honorar-
vereinbarung, zur Sicherung Ihres wirt-
schaftlichen Erfolgs notwendig geworden!
Auch wenn die Forderung nach einer No-
vellierung der GOZ und GOÄ lauter wird, 
auf eine Anpassung des GOZ-Punktwer-
tes kann keine Praxis warten! Mehr als 
50 Leistungen aus dem BEMA liegen
über dem 3,5-fachen Faktor und sind so-

mit nur in Verbindung mit einer Honorar-
vereinbarung adäquat zu berechnen.

Achten Sie darauf, dass Ihre Praxis wirt-
schaftlich arbeitet und dass die protheti-
sche Arbeit verkäu� ich bleibt. Patienten 
vergleichen Preise mit denen von Mitbe-
werbern? Gut so, denn Qualität bestimmt 
den Preis. Nach einer aktuellen Kalku-
lation sind Sie in der Lage, Ihr Preis-
Leistungs-Kriterium abzuwägen, um dem 
Patienten einen fairen Therapieplan zu 
erstellen, der auch erfolgreich zur Ausfüh-
rung gelangt.

Chairside-Leistungen – § 9 GOZ

Der § 9 GOZ beschreibt die Berechnungs-
grundlage der zahntechnischen Leistun-
gen: „Ersatz von Auslagen für zahntech-
nische Leistungen“.

• Neben den für die einzelnen zahnärzt-
lichen Leistungen vorgesehenen Gebüh-
ren können als Auslagen die dem Zahn-
arzt tatsächlich entstandenen ange-
messenen Kosten für zahntechnische 
Leistungen berechnet werden, soweit 
diese Kosten nicht nach den Bestim-
mungen des Gebührenverzeichnisses 
mit den Gebühren abgegolten sind = 
Auslagenersatz. 

• Auch nach dem BGB § 670 stellen zahn-
technische Leistungen Aufwendungen 
dar, die als Kosten an den Patienten wei-
terzugeben sind. 

Zusammenfassung

• Die Leistungen sind nicht nur einem
zahntechnischen gewerblichen 
oder Praxislabor vorbehalten. 

• Diese Leistungen dürfen se-
parat zur GOZ berechnet wer-
den, wenn diese nicht durch 
die jeweilige GOZ-Ziffer und 
deren Leistungsbeschreibung 
bereits abgegolten sind. Wich-
tig ist daher die Kenntnis der 
Leistungsinhalte der jeweiligen 
GOZ-Position, um eine Doppel-
berechnung zu vermeiden.

• Nicht alle zahnärztlichen Tätigkeiten 
sind durch den GOZ-Leistungsinhalt ab-
gegolten.

• Nicht alle Chairside-Leistungen lösen 
eine explizite GOZ-Ziffer aus. 

• Umsatzeinbußen gilt es zu vermeiden. 
Verzichten Sie nicht auf die Berechnung 
von zahntechnischen Leistungen, die im 
„kleinen Labor“ bzw. am Behandlungs-
stuhl („chairside“) erbracht werden. 

• Hier werden in jedem Jahr ansehnliche 
Beträge verschenkt. Nutzen Sie dieses 
Honorarpotenzial! 

• Die im Sprechzimmer erbrachten zahn-
technischen Leistungen müssen bei der 
Berechnung für eine transparente Rech-
nungslegung übersichtlich sein und do-
kumentiert werden. 

• Grundsätzlich ist die Berechnung von 
zahntechnischen Maßnahmen an Werk-
stücken im GOZ-Kommentar der BZÄK 
empfohlen. 

• Verzichten Sie auf den umständlichen 
Versuch, über erhöhte Steigerungssätze
mit langwierigem Begründungsproze-
dere den Honorarverlust aufzufangen. 

• Erstattungsprobleme sind nicht immer 
vermeidbar, wenn in einzelnen Versi-
cherungsverträgen (durch versiche-
rungsinterne Sachkostenlisten) zahn-
technische Leistungen begrenzt sind. 

Kerstin Salhoff
goz@bdizedi.org
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Die Anwendung der geführten Implan-
tatinsertion in Kombination mit der 3D-
Diagnostik und der Überlagerung von in-
traoralen Scan-Daten hat in den letzten 
Jahrzehnten bedeutende Fortschritte ge-
macht.4, 8 Während es in der Anfangszeit 
der Anwendung der Bohrschablonen da-
rum ging, eine bessere Implantatposition 

für die spätere prothetische Versorgung zu 
erreichen, konnten in den letzten Jahren 
minimalinvasivere Operationstechniken 
entwickelt und die zahntechnischen Ab-
läufe bei der Sofortversorgung optimiert 
werden.5, 16 Eine innovative Methode, die 
dabei zunehmend an Bedeutung gewinnt, 
ist die Verwendung von „Stackable Guides“ 

(mehrteiligen Schablonen) bei der Sofort-
versorgung, bei der nicht nur die Implan-
tate geführt eingebracht, sondern auch 
die vorbereitete prothetische Versorgung 
mit Referenzen genau fixiert werden 
kann.6 Durch die verschiedenen Schablo-
nen kann eine Fixierung der Schablonen 
auch bei der Sofortversorgung gesichert 

Präoperative Diagnostik

Stackable Guides bei der Sofortversorgung von Zahnimplantaten 

Vorteile der digitalen Prozesskette nutzen
Ein Beitrag von Dr. Steffen Kistler, Siegfried Weis, Dr. Frank Kistler und Prof. Dr. Jörg Neugebauer

Mit sogenannten Stackable Guides, mehrteiligen Implantatschablonen, können die Vorteile der digitalen Prozesskette 
genutzt werden, um effizient und reproduzierbar Implantate auch in komplexen Fällen, zum Beispiel bei der Sofort-
implantation mit Sofortversorgung, einzusetzen.

Abb.  1: Ausgangsdiagnostik mit OPG (Orthophos, Dentsply Sirona) bei Lockerung der Brücke von 21 nach 27. – Abb.  2: Intraoralscan (Itero, Align Technology) nach 

Entfernung des Zahnes 27. – Abb.  3: DVT mit initialer Implantatplanung (Sicat 2.3, Sicat).
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Planung und Konstruktion Stackable Guidewerden, da diese sonst nach der Zahn-
entfernung aufgrund der Veränderung
der klinischen Befunde nicht immer ge-
geben ist.1 Diese Technik bietet zahlreiche 
Vorteile in Bezug auf Präzision, Effi zienz 
und Patientenkomfort.

Was sind Stackable Guides?

Stackable Guides sind speziell angefer-
tigte, mehrteilige Schablonen, die für eine 
geführte Implantatinsertion auf Basis ei-
nes radiologischen dreidimensionalen Da-
tensatzes und eines digitalen Scans des 
Kiefers sowie der digitalen Rekonstruktion
der angestrebten prothetischen Versor-
gung erstellt werden. Die einzelnen Teile 
der Schablone werden übereinander 
gestapelt, daher der Name „Stackable 
Guides“.6 Jeder Teil der Schablone erfüllt 
eine spezifi sche Funktion während ver-
schiedener Phasen des Eingriffs.

Vorgehen bei der Verwendung 
von Stackable Guides

Da die Konstruktion einer Stackable Guide 
relativ aufwendig ist, sollte die prinzipielle 
Abschätzung der Implantatplanung zu-
nächst anhand der genauen Analyse des 
vorhandenen Knochenangebotes und der 
angestrebten prothetischen Versorgung 
erfolgen. Sind die anatomischen und pro-
thetischen Voraussetzungen für eine So-
fortversorgung gegeben, erfolgt ein Ex-
port der Röntgendaten im Dicom-Format 
und des Intraoralscans sowie der Prothetik-
konstruktion aus dem CAD/CAM-System 
im STL-Format, damit diese im Planungs-
programm eingelesen werden können.

Dazu erfolgt neben der genauen Positio-
nierung der Implantate nach den anato-
mischen und prothetischen Aspekten 
die Festlegung des Designs für die basale 
Führungsschiene, die später mit Fixations-
schrauben, sogenannten Anchor Pins, am 
Kieferkamm fi xiert wird.7, 13 Die basale 
Führungsschiene muss so defi niert wer-
den, dass es bei der Extraktion der Zähne 
zu keinen Kollisionen der Instrumente mit
der Schablone kommt. Die basale Schiene 

erhält mindestens drei Zapfen, um die wei-
teren Schienen lagegenau aufnehmen zu 
können. Damit die basale Schiene genau 
positioniert werden kann, wird eine wei-
tere Schiene konstruiert, die auf den zu 
extrahierenden Zähnen aufsitzt. Damit 
ist die Grundlage für die exakte Positio-
nierung der weiteren Schiene und der 
Fixierung des Provisoriums gelegt. Ent-
sprechend der Planung der Implantate 
wird dann die Bohrschablone mit den 

Führungen für die basale Schiene und die 
genaue Position der Bohrhülsen konstru-
iert. Dabei müssen die Positionen der 
Fixationsschrauben überprüft werden, 
damit es zu keiner Kollision der Implantate
kommt. Als letzter Schritt wird der STL-
Datensatz der Konstruktion der prothe-
tischen Versorgung überlagert und die 
Führungselemente ergänzt. Somit besteht 
die Stackable Guide aus drei Schablonen 
und einem Provisorium für die Sofortver-

Abb.  4: Defi nitive Implantatplanung nach Entscheidung der Anwendung einer Stackable Guide. – Abb.  5:

Konstruktion der basalen Schablonen nach Defi nition der Implantatpositionen (ImplaStation, ProDigiDent). 

– Abb.  6: Konstruktion der Fixierungsschablone zur Positionierung der basalen Schablone. – Abb.  7: Kon-

struktion der Führungsschablone für Aufnahme der Masterhülsen. – Abb.  8: Konstruktion des Provisoriums 

mit Fixierung an basaler Schablone.
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sorgung. Diese vier Datensätze werden aus 
dem Planungsprogramm als STL-Daten 
exportiert und können je nach Material-
auswahl gedruckt oder gefräst werden.

Bei der Verwendung der Stackable Guides 
ist die festgelegte Reihenfolge der An-
wendung genau zu berücksichtigen.7 Da 
in der Regel noch Zähne entfernt werden 

müssen, können zunächst nur die basale 
und die Positionierungsschiene einprobiert 
werden. Sofern sich die Positionierungs-
schiene exakt platzieren lässt, kann die 
basale Schiene mit den Fixationsschrau-
ben fixiert werden. Im Anschluss wird die 
Positionierungsschiene abgenommen und 
die Entfernung der Zähne oder des Zahn-
ersatzes kann erfolgen. Im weiteren Ver-
lauf wird dann die eigentliche statische 
Navigationsschablone eingesetzt und das 
für das jeweilige Implantatsystem konzi-
pierte Instrumentenset für die Implantat-
bettaufbereitung verwendet. Nach der 
exakten Positionierung der Implantate 
wird die Navigationsschablone wieder 
abgenommen und die Sekundärteile für 
die Aufnahme der vorbereiteten prothe-
tischen Versorgung eingesetzt. Dann kann 
das Provisorium auf der basalen Schablone 
eingesetzt und die Titanzylinder verklebt 
werden. Als letzter Schritt werden die  
Fixationsschrauben der basalen Schiene 
entfernt und die Halteschrauben der Ti-
tanzylinder gelöst, damit das Provisorium 
definitiv ausgearbeitet werden kann. Nach 
Erreichen der Osseointegration kann dann 

Herstellung der Stackable Guide

Klinische Anwendung

Abb.  9: Aus PMMA gefräste basale Schablone mit Bohrhülsen für Fixierungspins (pro Guide, bredent medi-

cal). – Abb.  10: Fixierungsschablone mit Öffnungen zur Positionskontrolle auf den zu entfernenden Zähnen. – 

Abb.  11: Navigationsschablone mit fixierten Masterhülsen (pro guide, bredent medical) für das ausgewählte 

Implantatsystem. – Abb.  12: Gedrucktes Provisorium vor Entfernung der Stützstrukturen.
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die definitive prothetische Versorgung er-
folgen.

Vorteile von Stackable Guides

Durch die Verwendung von Stackable 
Guides werden die Erfahrungen der ge-
führten Implantatinsertion mit einer prä-
zisen Insertion der Implantate unter prothe-
tischen Aspekten konsequent genutzt.4 
Dies reduziert das Risiko von Fehlpositio-
nierungen und Komplikationen, beson-
ders bei der definitiven prothetischen Ver-
sorgung.11, 12 Durch die frühe Belastung 
der Implantate kommt es zu einem inten-
siveren und frühen Remodelling, das die 
Qualität der Osseointegration verbessert.10 
Da die Implantate nach den prothetischen 
Anforderungen gesetzt wurden, sind auch 
die Sekundärteile exakt präoperativ aus-

gewählt. Somit vereinfacht sich die intra-
operative Logistik und die Abutments 
müssen später nicht mehr ausgetauscht 
werden. Somit kann der Vorteil des One-
Abutment-One-Time-Konzepts ideal ge-
nutzt werden, um ein langzeitstabiles 
Knochenniveau zu erhalten.15

Da die Position der Implantate im Voraus 
geplant und durch die Schablonen genau 
festgelegt wird, kann die Operationszeit 
erheblich verkürzt werden, da keine intra-
operativen Anpassungen notwendig 
sind.14 Dies trifft besonders auf das An-
passen des Provisoriums zu, das ohne 
Stackable Guides oftmals nur mit groben 
anatomischen Landmarken eingepasst 
werden konnte. Besonders entfallen durch 
die Stackable Guides die Korrekturen der 
Bisslage, da das Provisorium ohne Ab-

weichungen eingegliedert werden kann. 
Dies reduziert die Belastung für den Pa-
tienten und das medizinische Personal 
durch eventuell längere zahntechnische 
Anpassungen am Ende der Operation. 
Somit kann eine Versorgung mit einem 
ästhetisch und funktionell idealen Ergeb-
nis unmittelbar nach der Operation er-
reicht werden.16

Nachteile und 
Herausforderungen

Bei der Betrachtung der Vorteile des Ver-
fahrens muss auch der Aufwand für die 
Planung und Herstellung von Stackable 
Guides berücksichtigt werden. Dies erfor-
dert den Einsatz spezifischer Software, 
bei deren Anwendung die individuelle 
Lernkurve nicht unterschätzt werden darf.9 

Abb.  13: Ausgangsbefund von nicht erhaltungswürdiger Versorgung von 12 nach 25. – Abb.  14: Positionierung der Fixationsschablone mit der basalen Schablone. –  

Abb.  15: Basale Schablone mit Fixationspins nach der Zahnentfernung. – Abb.  16: Fixierte Navigationsschablone zur geführten Implantation (pro guide, bredent 

medical). – Abb.  17: Geführte Implantatinsertion über Navigationsschablone (copaSKY, bredent medical). – Abb.  18: Eingesetzte Abutments mit Titanzylinder  

zur Aufnahme des Provisoriums. – Abb.  19: Positionsgenau fixiertes Provisorium vor Einkleben der Titanzylinder. – Abb.  20: Mit der basalen Schablone  

eingeklebtes Provisorium. – Abb.  21: Ausgearbeitetes Provisorium am Ende der Operation nach Entfernung der basalen Schablone. – Abb.  22a & b:  

Röntgenkontrolle der subkrestal gesetzten Implantate mit den Brückenabutments (copaSKY, bredent medical). – Abb.  23: Kontrolle der Versorgung am ersten  

postoperativen Tag mit geringer Schwellung des 

Weichgewebes.
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Je nach Struktur der Praxis können diese 
Arbeitsschritte an spezialisierte Labors 
ausgelagert werden. Auch bedeutet die 
Anwendung der verschiedenen Schablo-
nen ein genau vorgegebenes Vorgehen, 
damit die Vorteile vollständig genutzt
werden können. Bei der Auswahl des Ma-
terials und der Verankerung der Schablo-
nen zueinander werden neben Kunststoff-
zapfen auch Magnete oder eine basale 
Schablone aus Metall empfohlen.2, 3

Hier hat sich aber gezeigt, dass Magnete 
eine gerade intraoperativ geringe Fixie-
rung erlauben und es leicht zum Lösen 
der weiteren Schablonen kommen kann. 
Die Herstellung einer basalen Schiene 
aus Metall ist sehr aufwändig, und bei 
behutsamem Vorgehen ist die Stabilität 
einer gedruckten basalen Schablone aus-
reichend.

Schlussfolgerung

Stackable Guides stellen eine bedeutende 
Innovation in der Sofortimplantation mit 
Sofortversorgung dar. Sie bieten zahlrei-
che Vorteile hinsichtlich Präzision, Effi zienz

und Patientenkomfort, bringen jedoch 
auch Herausforderungen mit sich, insbe-
sondere in Bezug auf Kosten und techno-
logische Anforderungen. Die Stackable 
Guides sind inzwischen in den ersten 3D-
Planungsprogrammen integriert, wodurch
die Anwendung vereinfacht und der Pla-
nungsaufwand reduziert wird. Auch darf 
man die Lernkurve bei der Anwendung 
der Stackable Guides nicht vernachlässigen.
Da sich durch die ideale Vorbereitung die 
Behandlungszeit besonders für das Anpas-
sen des Provisoriums bei einer Full-Arch-
Sofortversorgung deutlich reduziert, wird
dieses Protokoll nun favorisiert.

Defi nitive Prothetische Versorgung

Abb.  24: Vorbereitung des fi nalen intraoralen Scans mit Scan-Bodies auf 

Abutmentniveau. – Abb.  25a & b: Röntgenkontrolle des Mock-ups während 

der prothetischen Phase. – Abb.  26: Defi nitive Versorgung mit zahnanaloger 

Ausformung des Weichgewebes und der Brückenpontics.
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Einleitung

„Ich möchte wieder richtig beißen kön-
nen.“ Diesen Satz hört jeder, der im den-
talen Bereich arbeitet, mehrmals pro Tag. 
Damit artikulieren die Patienten aber mehr 
als nur den Wunsch nach der Möglichkeit 
zur Nahrungszerkleinerung. Neben suffi-
zienter Bezahnung sollte der Zahnersatz 
optisch nicht von echten Zähnen zu unter-
scheiden sein (Wittneben et al. 2018). Die 
Ästhetik sollte bei festsitzendem und he-
rausnehmbarem implantatgetragenen 
Zahnersatz dem Patienten wieder ein ver-
bessertes (Selbst-)Erscheinungsbild geben, 
wobei die Erwartungen nicht immer er-
füllt werden können (Goiato et al. 2012). 
Für den behandelnden Zahnarzt muss die 
herzustellende Arbeit möglichst einfach 
zu handhaben sein bei möglichst konsis-
tenten Ergebnissen und geringen Kosten.

Dentale Implantate können aufgrund ih-
rer Variabilität mit verschiedenen Aufbau-
ten kombiniert werden und so eine große 
Anzahl an Indikationen bzw. prothetischen 
Anforderungen abdecken. Die vorliegende 
Fallbeschreibung erläutert dies ausgehend 
vom Beispiel einer vollständigen Rehabili-
tation und Versorgung eines Patienten 
mit Leerkiefer (post extractionem).

Fallbeschreibung

Im Mai 2016 wurde der Patient zum ers-
ten Mal am Zahnambulatorium der Da-
nube Private University, Krems, vorstellig. 
Der zu dem Zeitpunkt 58-jährige Patient 
gab an, dass seine Zähne locker seien.
Anamnestisch waren keine allgemein- 
gesundheitlichen Auffälligkeiten zu er-
kennen und der Patient konnte der Asa-
Klassifikation 1 zugeordnet werden (Fitz-
Henry 2011). Bei der Inspektion der Mund- 
höhle ergab der Mundschleimhautbefund 
keinerlei Auffälligkeiten. Der Parodontale 
Screening-Index (PSI) wurde im 2. und 5. 
Sextanten mit Grad 4 angegeben, was 
einer Parodontitis Grad 4 geschuldet war. 
Der Knochen war hier bereits deutlich 
zurückgegangen, mit einem geschätzten 
radiologischen Verlust von über 80 Pro-
zent (Papapanou et al. 2018).

Die Molaren des Ober- und Unterkiefers 
sowie die zweiten Prämolaren fehlten zum 

Zeitpunkt des Ersttermins bereits und die 
ersten Prämolaren wiesen bereits einen 
Lockerungsgrad von 2 im Oberkiefer res-
pektive Lockerungsgrad 3 im Unterkiefer 
auf. Die Unterkieferbrücke von 34 auf 43 
war zwar klinisch stabil (Abb. 1). Um alle 
vier Pfeiler (34, 33, 32 und 43) zeigte sich 
jedoch radiologisch ein starker Knochen-
rückgang. So wurden sie als nicht erhal-
tungswürdig eingestuft. Die Oberkiefer-
zähne wiesen ebenfalls bereits einen Lo- 
ckerungsgrad von 2 bis 3 auf, wobei die 
Oberkiefereckzähne im Vergleich zu den 
anderen einen besseren Halt zeigten. Ra-
diologisch erhärtete sich diese Vermutung 
im Sinne von vertikalem Knochenrückgang. 
Der um die Zähne liegende Knochen war 
nur noch zu 40 Prozent vorhanden.

Im OPTG waren radiologisch keine Hart-
gewebsunterbrechungen diagnostizier-
bar. Die Knochenstruktur war homogen. 
Die Kieferhöhlen waren pneumatisiert und 
zeigten keine pathologischen Auffälligkei-
ten. Gemäß der Röntgenaufnahme be-
stand bei Extraktion keine Gefahr einer 
Mund-Antrum-Verbindung. Die Oberkie-
ferzähne wiesen mehrere Aufhellungen 
auf, die auf radikuläre Zysten deuteten. 
Mehrere Zähne waren mit Füllungen ver-
sorgt, teilweise Amalgam, teilweise Kom-
posit. Der Unterkiefer wies radiologisch 
ebenfalls solitäre Knocheneinbrüche um 
die Wurzeln der verbliebenen Zähne auf.

Ein schneller Weg zur erfolgreichen Behandlung 

Implantate für den zahnlosen Kiefer
Ein Beitrag von Ass.-Prof. Dr. Richard Mosch und Prof. Dr. Constantin von See

Die konservative Therapie eines stark kompromittierten Gebisses kann bedeuten, so viele natürliche Zähne wie mög-
lich zu erhalten. Wenn dies aber nur mit hohem Aufwand und bei unsicherer Prognose möglich ist, tendieren viele Pa- 
tienten heutzutage zu einer implantologischen Behandlung des (nach Extraktion der Restzähne) zahnlosen Kiefers. 
Dabei kann wiederum ein konservatives Vorgehen gewählt werden in dem Sinne, dass nur die nach Studienlage ge-
forderte Mindestzahl von Implantaten inseriert wird: vier im Unterkiefer, vier bis sechs im Oberkiefer.

Abb.  1: Die klinische Situation bei Erstvorstellung 

des Patienten.
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Nach Aufklärung des Patienten wurde 
eine chirurgisch-implantologische Heran-
gehensweise gewählt. Hierzu konnten 
alle im Kiefer verbliebenen Zähne entfernt 
werden, zunächst im Oberkiefer (Zeit-
punkt: Oktober 2016, Abb. 2). Vier Wochen 
später wurden die Brücke im Unterkiefer 
getrennt und die verbliebenen Zähne ent-
fernt. Während der Ausheilung des Kno-
chens wurde der Patient mit einer Über-
gangsprothese versorgt.

Eingehend auf den Patientenwusch wurde 
eine konventionelle Behandlung ange-

strebt. Im Oberkiefer wurde vor der Im-
plantation eine vollständige Ausheilung 
des Knochens abgewartet (Esposito et al. 
2010). Im April 2017 wurden dann insge-
samt sechs Implantate mit einem Durch-
messer von 4,0 mm (SICace, SIC invent, 
Basel, Schweiz) an den Positionen 16, 13, 
11, 21, 23 und 26 inseriert. Alle Implan-
tate konnten mit einer Primärstabilität 
von 25 Ncm eingebracht werden (Abb. 3 
und 4). 

In Regio 26 wurde im Vorfeld vestibulär 
ein Knochenaufbau im Sinne einer Aufla-

gerungsplastik durchgeführt. Dazu wurde 
autologes Knochenmaterial verwendet, 
das zuvor im Zuge der Extraktionen ge-
sammelt worden war (Knochensammler: 
SafeScraper Twist, Zantomend GmbH, 
Duisburg, Deutschland).

Die Abdeckschrauben wurden inseriert 
und handfest angezogen, der Mukope- 
riostlappen mit 4/0-Nahtmaterial span-
nungsfrei vernäht und der Patient konnte 
zufrieden entlassen werden. Die Heilung 
verlief komplikationslos. Eine neue Über-
gangslösung wurde volldigital gefräst her-
gestellt. Diese konnte durch das zahntech-
nische Labor subtraktiv aus einem provi- 
sorischen Prothesenkunststoff hergestellt 
werden. Zwei Monate später wurde der 
Unterkiefer mit vier Implantaten mit den 
Dimensionen ø4,0 x 9,5 mm (SICace, SIC 
invent, Basel, Schweiz) versorgt. Die Im-
plantate konnten komplikationslos mit 
einer Primärstabilität von 30 Ncm einge-
bracht werden (Abb. 5).

Die Implantate in Regio 33 und 43 heilten 
geschlossen ein, die Implantate Regio 36 
und 46 offen. Der Mukoperiostlappen Re-
gio 33 und 43 wurde mittels Einzelknopf-
nähten verschlossen. Eine konventionelle 
Belastung wurde sowohl im Unter- als auch 
im Oberkiefer angestrebt (Söhningen 2018). 
Nach komplikationsloser Osseointegration 
der Implantate konnte mit der protheti-
schen Suprakonstruktion begonnen wer-
den (Abb. 6). Der Oberkiefer wurde über 
einen Steg stabilisiert (Abb. 7–11), der Un-
terkiefer über Locatoren.

Die Stegprobe konnte anprobiert werden 
und wurde anschließend mit Modellier-
kunststoff (Pattern Resin, GC, Tokio, Japan) 
intraoral verblockt (Abb. 8).

Der Steg wurde individuell gefräst. Auf-
grund der großen Spanne und der nicht 
einheitlichen Einschubachse der Implan-
tate wurde auf einen individuellen Steg 
mittels Zementierung auf Standardabut-
ments (SIC invent, Basel, Schweiz) zurück-
gegriffen (Abb. 9). Nach entsprechender 
vertikaler und horizontaler Kieferrelations-

Abb.  2: Die Leersituation im Oberkiefer nach Extraktion der verbliebenen, nicht erhaltungswürdigen Rest-

zähne. – Abb.  3: Die sechs Oberkieferimplantate nach der Insertion. – Abb.  4: Die sechs Oberkieferimplan-

tate bei der Kontrolle nach sechs Wochen. – Abb.  5: Das Röntgenbild des Unterkiefers zwei Monate nach 

der Implantation.
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bestimmung konnte eine finale Wachsan-
probe durchgeführt werden. Schlussend-
lich wurde der Steg über die entsprechen- 
den Abutments zementiert, auf diese 
Weise final eingebracht und problemlos 
inseriert (Abb. 10).

Im Zuge dessen wurden die Locatoren in 
die zu diesem Zeitpunkt bereits beste-
hende Prothese eingearbeitet. Auch hier 
kam es zu keinen Komplikationen. Nach-
dem die Passung der beiden Totalprothe-
sen überprüft war, wurde die Okklusion 

finiert, und der Patient konnte zufrieden 
entlassen werden (Abb. 12 und 13). Beim 
Follow-up nach einem Jahr wurden keine 
nennenswerten Störungen festgestellt 
(Abb. 14).

Nach 1½ Jahren mussten die Retentions-
einsätze der Locatoren zum ersten Mal 
getauscht werden. Der Patient ist weiter-
hin sehr zufrieden mit den Prothesen.

Diskussion

Am ernsthaftesten zu diskutieren ist in 
den Augen des Autors weder die Art der 
Arbeit noch ihre Entstehung. Eines der 
größten Themata ist hier die alio loco un-
terbliebene parodontale Diagnostik im 
Frühstadium der Erkrankung und deren 
Behandlung. Trotz vorhandener Daten ist 
Parodontaltherapie in manchen mittel-
europäischen Ländern nicht Bestandteil 
der Leistung. Die daraus entstehende Pro-
blematik zeigt der Patientenfall deutlich. 

Abb.  6: Die Röntgenkontrollaufnahme sechs Monate post implantationem.

Abb.  7: Die getrennte Stegversorgung zur Anprobe. – Abb.  8: Die intraorale Verblockung des Stegs. – Abb.  9: Der Steg mit Standardabutments auf dem Modell … – 

Abb.  10: … und am selben Tag im Mund des Patienten. – Abb.  11: Die intraorale Kontrolle des Stegs sechs Monate nach Einsetzen in den Mund.
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Aufgrund des hohen PSI und des hohen 
Lebensalters des Patienten bei gleichzei-
tiger suffizienter superfizialer Zahnpflege 
liegt die Vermutung nahe, dass die Paro-
dontaltherapie nicht effizient genug oder 
gar nicht verfolgt wurde. 

Aufgrund der Kariesfreiheit der beim Erst-
termin vorhandenen Restbezahnung hätte 
die Möglichkeit einer festsitzenden Brü-
cke mit verkürzter Zahnreihe bestanden. 
Angesichts der bestehenden Zahnreihe 
von 14 bis 24 hätte der Patient sich für 
eine erhaltende, jedoch zeitlich begrenzte 
Maßnahme entscheiden können. Die An-
zahl der Zähne hätte sich hierzu geeignet 
(Kourkouta et al. 2007). Jedoch sprachen 
der starke Lockerungsgrad und die un-
günstige Verteilung der Zähne, lediglich 
bis zum ersten Prämolar, gegen diesen 
Erhaltungsversuch. Im Unterkiefer standen 
beispielsweise, recht asymmetrisch, drei 
im dritten Quadranten einem einzigen im 
vierten Quadranten gegenüber. Im Ober-
kiefer lag ein starker vertikaler Knochen-
rückgang vor (siehe oben).

Auch hatten sich die Wünsche des Patien-
ten in den letzten Jahren verändert. Mitt-

lerweile rangierte für ihn eine möglichst 
zeiteffiziente Versorgung ganz oben auf 
der Prioritätenliste. Dies ist typisch für eine 
Tendenz der letzten zehn Jahre. Um dem 
Wunsch nach mehr Tempo nachzukom-
men, hat sich der Trend zunehmend hin 
zur Extraktion und sofortigen Implanta-
tion entwickelt (Altintas et al. 2016).

Wichtig zu erwähnen sind die Notwendig-
keit der optimalen Patientencompliance 
und ein komplikationsloses Einheilen der 
Implantate. Der Belastungszeitpunkt wird 
weiterhin diskutiert. Zwar wird bei Sofort-
belastung eine hohe Erfolgsrate erreicht. 
Dennoch stellen die aktuellen Reviews 
immer wieder die Frage nach der Bestän-
digkeit, je nach Bohrprotokoll (Gallardo 
et al. 2019). Da zu diesen generellen Vor-
behalten im hier dargestellten Fall eine 
schwere parodontale Vorschädigung des 
Gebisses und eine damit einhergehende 
gesteigerte orale Immunabwehr sowie 
eine daraus resultierende Entzündungs-
gefahr kamen, wurde eine konventionelle 
Belastung bevorzugt.

Die notwendige Anzahl der Implantate zur 
Versorgung des kompletten Oberkiefers 

wird in der Literatur zwischen vier und 
sechs Implantaten angegeben. Im Unter-
kiefer ist eine Mindestanzahl von vier Im-
plantaten gefordert. Es wird hier darauf 
hingewiesen, dass dies die Mindestforde-
rung an Implantaten, in optimaler Vertei-
lung, ist (Morton et al. 2018). Diese opti-
male Verteilung wurde im vorliegenden 
Falle durch Backward-Planning unter Ver-
wendung von präoperativen DVT-Daten 
erreicht. Dieses Vorgehen lieferte als Ergeb-
nis eine Bohrschablone mit den codierten 
Implantatpositionen. In der Planungsphase 
wurde des Weiteren auf eine konische 
Implantatform verzichtet, da dreidimen-
sional ausreichend ossäre Stabilisierung 
der Implantate erwartet werden konnte 
und somit keine Notwendigkeit der zu-
sätzlichen Primärstabilität durch konische 
Implantate gefordert war (Kim et al. 2021). 

Die auf die Implantate aufgebrachte Pro-
thetik sollte in diesem Kontext auch Er-
wähnung finden. Im Oberkiefer wurde 
aufgrund der besseren Reinigungsfähig-
keit und der höheren Patientenzufrieden-
heit eine Stegversorgung angestrebt (EL-
syad et al. 2019). Der Unterkiefer musste 
in diesem Fall mit Locatoren versorgt wer-
den, da der Platzbedarf im Molarenbereich 
eine Versorgung mittels Steg unmöglich 
machte. Diese Entscheidung wurde durch 
eine digitale Vorplanung bestärkt. Dabei 
wurde der Versuch unternommen, den 
Zahnbogen gleich mit aufzustellen. Es 
zeigte sich, dass der Platz für eine Krone 
mit Implantat zu gering gewesen wäre. 
Oder es hätte eine starke Lingualisierung 
der Implantatachse mit entsprechend 
schlechtem ästhetischen Outcome in Kauf 
genommen werden müssen. Dies lehnten 
sowohl der behandelnde Arzt als auch 
der Patient aber ab. Damit erschien eine 
Versorgung mittels Steg praktisch ausge-
schlossen.

Auf magnetische Locatoren wurde in 
diesem Fall deswegen verzichtet, weil die 
Abnutzung und die mangelnde Abzugs-
kraft der magnetischen Halteelemente 
immer wieder Anstoß zu Diskussionen 
geben (Chung et al. 2004). Teleskopie-

Abb.  12: Die fertige Prothese. – Abb.  13: Die fertige Prothese nach der Eingliederung
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rende Halteelemente wären aufgrund der 
guten Pfl egbarkeit und Langlebigkeit ge-
genüber festsitzender Prothetik eine Al-
ternative gewesen, wurden jedoch aus 
Kosten- und Platzgründen nicht verwen-
det (Mori et al. 2019). Bei der hier gewähl-
ten Versorgung erwies es sich als beson-
ders günstig, dass der Patient die Interims-
prothese für den Unterkiefer nach Einar-
beitung der Locatoren als defi nitive Ver-
sorgung weiterverwenden konnte.
Bei der Wahl des Implantatsystems wurde 
in diesem Falle Wert auf Langzeitdokumen-
tationen gelegt (Nilius et al. 2024), außer-
dem auf eine Innensechskant-Verbindung 
zum Abutment (Bagegni et al. 2021). Denn
diese hat sich als Abutmentverbindung 
gegenüber dem Außenhexagon bewährt 
(Siadat et al. 2019). Da die Kiefer des Pa-
tienten eine ausreichende vertikale Kno-
chenhöhe boten bzw. an 26 eine erfolg-
reiche Augmentation mit autologen Kno-
chenspänen möglich war, fi el die Entschei-
dung für Implantate mit zylindrischer 
Form (SICace); andernfalls hätte man auf 
konische Implantate zurückgreifen können
(z. B. SICtapered, SIC invent, Basel, Schweiz).

Schlussfolgerung

Selbst wenn noch Restbezahnung vorhan-
den ist, kann sich eine komplette Extrak-
tion mit anschließender implantologischer 
Behandlung des entstandenen Leerkiefers 
als ein gangbarer Weg erweisen. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn eine
ungünstige Verteilung der natürlichen 

Zähne und/oder eine parodontale Vor-
schädigung eine Versorgung unter Ein-
beziehung ebendieser natürlichen Zähne 
als Pfeiler langwierig machen und die Pro-
gnose beeinträchtigen.

Gerade Patienten mit dem Wunsch nach 
einem defi nitiven Resultat in einer nicht 
zu langen und dabei gut vorhersagbaren 
Zeitspanne werden die implantologische 
Behandlung bevorzugen. Von Vorteil sind 
dabei naturgemäß ein gutes Knochenan-
gebot (nicht zu weicher Knochen/D3 oder 
D4) und eine ausreichende vertikale Rest-
knochenhöhe. Wo dies nicht der Fall ist, 
empfi ehlt sich eine Augmentation. Bei der 
Verwendung von zylindrischen Implanta-
ten ist hierbei darauf zu achten, dass sie 
bei vertikal kompromittierter Situation mit 
gleichzeitiger Augmentation eine gerin-
gere Primärstabilität als konische Implan-
tate aufweisen.

Noch wichtiger erscheint mit Blick auf den 
vorliegenden Fall der Hinweis, von vorne-

herein immer zuerst an eine adäquate 
Parodontalprophylaxe bzw. Parodontitis-
behandlung zu denken. Nach Erfahrung 

des Autors rückt dies aus unterschied-
lichen Gründen zuweilen zu sehr in den 
Hintergrund (z. B. Zuschussregelungen der
Krankenkassen innerhalb des jeweiligen 
Gesundheitswesens). Dabei könnte bei 
stärkerem Fokus auf die parodontale Ge-
sundheit statt einer möglichst gering in-
vasiven implantologischen Behandlung 
häufi ger eine minimalinvasive konventio-
nelle Behandlung erfolgen bzw. später 
noch so mancher stabile natürliche Zahn 
jahrelang als Pfeiler dienen. Für den be-
troffenen Patienten stellt dies nicht selten 
ein psychologisches Plus dar.

Kommt es zur Implantation, so kann auf-
grund der Erfahrung des Autors das hier 
skizzierte Verfahren unter Verwendung 
der eingesetzten Implantate – richtige In-
dikation natürlich vorausgesetzt – eine 
gute ästhetische und funktionelle Lösung 
für den Leerkiefer darstellen.

Abb.  14: Die Kontrolle 1½ Jahre post implantatio-

nem anlässlich des Austauschs der Locatoren.
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Drei führende klinische Experten für Paro-
dontal- und Implantatchirurgie analysier-
ten die Ergebnisse der auf der EuroPerio10 
in Kopenhagen 2022 durchgeführten 
Live-Operationen. Die Teilnehmer erleb-
ten hautnah die spannenden Momente 
im Operationssaal und bewunderten die 
Präsentation erstklassiger klinischer Ver-
fahren durch die Experten ihres Fachs.

Mit über 2.000 Anmeldungen zog die
Veranstaltung große Aufmerksamkeit
auf sich. 1.050 Teilnehmer verfolgten das 
Event live, was das immense Interesse 
und die Vorfreude auf die EuroPerio11 
unterstreicht. Die Auftaktveranstaltung 
betonte zudem die Bedeutung des kom-
menden Kongresses, der vom 14. bis 17. 
Mai 2025 in Wien, Österreich, statt� nden 
wird.

Anton Sculean, Vorsitzender der Euro-
Perio11, ermutigte Zahnmediziner zur Teil-
nahme: „Die EuroPerio ist der weltweit 
führende Kongress für Parodontologie 
und Implantologie. Sie bietet ein reichhal-
tiges und abwechslungsreiches wissen-
schaftliches Programm inklusive Live-
Operationen, interaktiven Sitzungen und 
vielem mehr. Mit über 150 hochkarätigen 
Referenten aus der ganzen Welt, die zu 
den renommiertesten Spezialisten ihres 
Fachs gehören, ist sie der ideale Ort, um 
Freunde und Kollegen zu treffen und die 
neuesten Informationen auszutauschen. 
Auf der Ausstellung werden die neuesten 
Produkte und Technologien präsentiert, 
während die Posterausstellung über 1.000 
neue Veröffentlichungen auf diesem Ge-
biet vorstellt. Zusammengefasst lässt sich 

sagen, dass die EuroPerio11 der Place to 
be ist.“

Parallel dazu trafen sich die EuroPerio11-
Botschafter in Wien, um ihre Aufgaben 
und Strategien zur Förderung des Kon-
gresses innerhalb ihrer Mitgliedsgesell-
schaften zu besprechen. Insgesamt en-
gagieren sich 30 Botschafter, darunter 
Vollmitglieder und assoziierte Mitglieder, 
in dieser Initiative. Zusätzlich wird eine 
Gruppe von acht internationalen Botschaf-
tern die Veranstaltung in ihren jeweiligen 
Regionen fördern. Die Botschafter spielen 
eine entscheidende Rolle bei der Sicher-
stellung eines breiten Engagements und 
einer hohen Teilnehmerzahl an der Euro-
Perio11.

Mia Rakić, Vorsitzende der Botschafter-
gruppe, betonte deren Bedeutung: „Die 
EuroPerio-Botschafter sind von zentraler 
Bedeutung für die Promotion der Veran-
staltung in ganz Europa. Ihr Engagement 
und ihre Bemühungen in jeder Mitglieds-
gesellschaft sind der Schlüssel zum Erfolg 
des Kongresses. Wir sind dankbar für ih-
ren Einsatz und Enthusiasmus.“

Die EuroPerio11 verspricht, ein herausra-
gendes Ereignis im Bereich der Parodon-
tologie zu werden, das unvergleichliche 
Lern- und Netzwerkmöglichkeiten bietet. 
Die Anmeldung und Einreichung von Bei-
trägen für die EuroPerio11 wird am 2. Sep-
tember 2024 eröffnet. Merken Sie sich 
diesen Termin vor und bereiten Sie sich 
auf eine außergewöhnliche Veranstaltung 
vor, die die Zukunft der Parodontologie 
und Implantologie prägen wird!

EuroPerio11: Virtueller Auftakt 
und Botschaftertreffen
Am 3. Juni 2024 � el der virtuelle Startschuss für die EuroPerio11, den weltweit führenden Kongress für Parodontologie 
und Implantologie, und läutete den Countdown bis zum Hauptevent ein. 

Auftaktveranstaltung der EuroPerio11.

1.050 Teilnehmer verfolgten das Event live.

Ergebnisse der EuroPerio10 in Kopenhagen 2022 

wurden analysiert.
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Vom 19. bis 21. September 2024 lädt BEGO 
zu ihrem Kongress „BEGO DIALOGE“ nach 
Bremen ein. Unter dem Aspekt „Wir bringen 
Zahnmediziner/-innen und Zahntechniker/ 
-innen an einen Tisch“ findet aufs Neue eine 
erfolgreiche Veranstaltung des Bremer Den-
talspezialisten BEGO statt. Das Programm 
spannt sich über drei Tage und wird in Bre-
men ausgerichtet. „Wir freuen uns, rund 30  
renommierte Referent/-innen für unseren 
Kongress gewonnen zu haben, die praxisrele-
vante Themen für Zahnmediziner und Zahn-
techniker bereithalten, und gemeinsam mit 
ihnen an einen Tisch zu kommen“, so Thomas 
Stahl, Director Global Marketing der BEGO. 
Stahl weiter: „Wir möchten mit unserem Pro-
gramm den fachlichen Austausch fördern, 
aber auch beide Welten näher zusammen-
bringen und die Möglichkeit, in den Dialog 
zu kommen.“ So wird es neben übergreifen-
den Vorträgen wie „Analoge und digitale 
Implantatprothetik – Wo stehen wir?“ von 
Prof. Dr. Petra Gierthmühlen, Uni Düsseldorf, 
oder „3D-Druck in der zahnärztlichen Pro-
thetik“ von Priv.-Doz. Dr. Dr. Silvia Brandt 
und Dr. Tuba Aini, Uni Frankfurt, auch Vor-
träge geben, die den Fokus Zahnmedizin 
bzw. Zahntechnik haben. Weiterhin wird es 

informative Vorträge zu aktuellen Themen 
geben wie „Wirkungsvolle Personalführung 
in der Praxis“ von Bianca Rieken oder „Flucht 
nach vorn  – den Herausforderungen von 
Budgetierung, Inflation & Fachkräftemangel 
mutig begegnen“ von Dr. Andreas Janke. 

Für den weiteren Dialog zwischen allen Teil-
nehmer/-innen lädt die Abendveranstaltung 
am Freitag in der Alten Werft, ein. Weitere 
Informationen zu den BEGO DIALOGEN sind 
unter www.bego.com/dialoge zu finden.

BEGO DIALOGE

Kongress für Zahntechnik & Zahnmedizin 

 
Kontakt

BEGO 
Unternehmensgruppe
Tel.: +49 421 2028-240
www.bego.com/dialoge

BEGO Implant Systems BEGO DIALOGE
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Die Veranstaltung, die am 11. und 12. Ok-
tober 2024 statt� ndet, steht im Zeichen 
der Zukunft der Implantologie. Durch die 
Zusammenführung dieser beiden Formate 
präsentiert das ITI ein zweitägiges Event, 
das sowohl junge Fachleute als auch erfah-
rene Experten anspricht. Nach Aussage 
der Chairwoman der Deutschen ITI Sek-
tion, Dr. Anne Bauersachs, knüpft man 
damit an das erfolgreiche Format aus dem 
letzten Jahr an. Demzufolge biete die Ver-
anstaltung auch in diesem Jahr ein span-
nendes Programm mit erstklassigen Vor-
trägen und interaktiven Workshops. Ab-
gestimmt auf seine individuellen Bedürf-
nisse, kann sich jeder Workshopteilnehmer
sein Kongressprogramm zusammenstel-
len. Am Nachmittag des ersten Tages ste-
hen die Präsentationen der neuen Young 
ITI Teammitglieder Dr. Pauline Gutmann 
und Dr. Frank Spitznagel auf dem Pro-
gramm. Beide sind Preisträger des ITI Open
Mic, dem von der ITI Sektion Deutschland 
ins Leben gerufenen Speaker Contest für 
Nachwuchsreferenten. Gutmann, Gewin-
nerin des Publikumspreises, spricht über 
„Hybridprothetik – noch State of the Art?“,
während Spitznagel, Gewinner des Con-
tests, praxisnahe Einblicke in den digita-
len Work� ow in der Implantologie gibt. 

Am zweiten Kongresstag beginnt vor den 
drei Fight Sessions Dr. Malin Strasding mit 
ihrem Vortrag „Die Qual der Materialwahl 
in der festsitzenden Implantatprothetik“. 
Die darauf folgenden Fight Sessions bieten
die Gelegenheit spannender Diskussionen 

und kontroverser Debatten zu verschiede-
nen Themen. Die Fight Sessions im Einzel-
nen: 1. Autologe/Allogene Schalentechnik
vs. CAD/CAM-Techniken, 2. Keramik vs. 
Titan/Roxolid, 3. Vitamin-D-Screening ist 
wichtiger als perioperative Antibiose vs. 
perioperative Antibiose ist wichtiger als 
Vitamin-D-Screening. Abschließend zei-
gen Prof. Dr. Jan-Frederik Güth und Dr. Kay 
Vietor in ihrem Vortrag den Weg in die 
digitale Zukunft der Implantologie auf.

Neueste Trends 
in der Implantologie

An beiden Tagen startet die Veranstaltung 
mit einem Sidekick. Mit einem inspirieren-
den Vortrag von Benedikt Böhm, Inter-
national Managing Director des Skitouren-
ausrüsters Dyna� t, wird der erste Tag er-
öffnet. Der Extrembergsteiger Böhm teilt 
seine Erfahrungen und Erkenntnisse in 
mitreißenden Vorträgen, in denen er Be-
züge zwischen der Berg- und Geschäfts-
welt herstellt. Seine Geschichten sind au-
thentisch und er vermittelt wertvolle Ein-
sichten in beide Welten. Am zweiten Tag 
spricht zu Beginn der Diplompsychologe, 
kognitive Verhaltenstherapeut, psycho-
logische Berater und Autor Jens Corssen. 
Er zeigt, wie man mit Selbst-Coaching, 
Teambuilding und Beziehungsmanage-
ment ein glückliches und erfolgreiches 
Leben führen kann.

Die Veranstaltung richtet sich laut ITI an 
Fachleute, die ihr Wissen erweitern und 

sich über die neuesten Trends und Tech-
nologien in der Implantologie informieren 
möchten. Neben dem fachlichen Austausch
bietet das Event reichlich Gelegenheit zum
Networking mit führenden Experten und 
Kollegen aus der Branche. Pauline Gut-
mann betont, dass das Young ITI Team 
junge Kollegen verstärkt in das ITI einbin-
den möchte, damit sie sich besser vernet-
zen und gegenseitig unterstützen können.
Das Young ITI Meeting � ndet zusammen 
mit Late Summer in the cITI im Atlas im 
Münchner Werksviertel statt und bietet 
eine inspirierende Umgebung für ein ab-
wechslungsreiches Programm. Es beinhal-
tet nicht nur fachliche Programmpunkte, 
sondern auch einen Abend voller kulina-
rischer Höhepunkte, Networking und
einen entspannten Austausch im „The 
Resi“ am Münchner Viktualienmarkt. Die-
ser Abend bildet ebenso einen perfekten 
Abschluss des ersten Kongresstages wie 
den idealen Einstieg in den zweiten Tag. 

Kontakt

ITI International Team 
for Implantology
ITI Sektion Deutschland

Tel.: +49 761 4501888
germany@itisection.org
www.iti.org/web/germany

Das „Atlas“ im Münchner Werksviertel ist fürs ITI 

der perfekte Ort für ein innovatives und 

abwechslungsreiches Programm.

Young ITI Meeting und Late Summer in the cITI in München

Zukunft der Implantologie
Die Deutsche Sektion des ITI (International Team for Implantology) lädt Zahn-
ärzte sowie Zahntechniker zum Young ITI Meeting und zum Late Summer in 
the cITI, zwei renommierte Veranstaltungen, die sich auf die neuesten Ent-
wicklungen und Innovationen in der Implantologie konzentrieren, nach 
München ein. 
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Augmentation effektiv & schnell
KnochenFilter

Optimale Gewinnung von autologen
Knochenspänen während des Absaugens
mit dem Titan KnochenFilter KF-T3

Knochenarbeit leichtgemacht
KnochenMühle

Leichte Zerkleinerung von autologen
Knochenblöcken und Erzeugung von 
körnigen Knochenspänen für eine 
optimale Knochenneubildung mit der KM-3

Knochenarbeit leichtgemacht

Leichte Zerkleinerung von autologen
Knochenblöcken und Erzeugung von 
körnigen Knochenspänen für eine 

Augmentation effektiv & schnell

Optimale Gewinnung von autologen

 ANZEIGE

NSK hat das chirurgische Mikromotorsystem Surgic Pro weiter-
entwickelt, welches nun als Surgic Pro2 erhältlich ist. Surgic Pro2 
ermöglicht eine Bluetooth-Anbindung des Osseointegrations-
Messgeräts Osseo 100+ und via Link-Set eine Anbindung  zum 
Ultraschall-Chirurgiesystem VarioSurg3. Die Installation 
einer Anwendung und die Verbindung eines iPads mit 
dem Steuergerät ermöglichen die Echtzeit anzeige detail-
lierter Eingriffsdaten. Behandlungsparameter von 
Surgic  Pro2 und auch Daten von Osseo 100+ kön-
nen auf dem iPad angezeigt und gespeichert 
werden. Durch die Rückverfolgbarkeit der pa-
tientenspezi� schen Behandlungs daten lässt sich 
die Implantatbehandlung individuell auf den ein-
zelnen Pa tienten anpassen. Die Geräte Surgic Pro2 
und VarioSurg3 lassen sich kabellos und hygienisch 
durch eine gemeinsame Fußsteuerung be dienen. Aber 
auch ohne Anbindung an weitere Geräte bietet Surgic Pro2 
Vorteile für den Behandler: Der Mikromotor ist kurz, leicht und 
ergonomisch, mit einer hochau� ösenden LED als Lichtquelle im 
Mikromotor lässt sich wie unter Tageslicht arbeiten, das Pumpen-
modul arbeitet leise und das Anbringen des Spülschlauchs ist 
hand lich. Die Bedienung von Surgic Pro2 ist einfach und intuitiv, 
daher wird ein Umstieg vom Vorgängermodell auf Surgic Pro2 
leichtfallen.
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Kontakt

NSK Europe GmbH
Tel.: +49 6196 77606-0 
www.nsk-europe.de
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medentis medical präsentiert das ICX-
DIAMOND®-Implantat, welches sowohl 
auf Bonelevel (BL) als auch auf Tissue Le-

vel (TL) eine individuelle Anpassung an 
die verschiedenen Knochengegebenhei-
ten ermöglicht. Das bewährte Gewinde-

design und die Vorteile einer 
polierten Schulter bieten opti-
male Voraussetzungen für er-
folgreiche Implantationen. Die 
Produktreihe umfasst das ICX-
Premium Bonelevel (BL), ICX-
Active MASTER BL sowie das 
ICX-Premium Tissue Level TL 
und ICX-Active MASTER TL, 
die alle dieselbe Innengeome-
trie (Ø außer 3,3 mm) besitzen. 
Dies macht es möglich, weiter-
hin mit den Ihnen vertrauten 

Systemkomponenten zu ar-
beiten und die Vorteile des 

modernen Implantatsystems zu nutzen. 
ICX-DIAMOND®-Implantate vereinen die 
Vorteile von technisch reinem Titan mit 
der Festigkeit von Ti6Al-4V ELI, wobei die 
Kombination aus Festigkeit und hervor-
ragender Körperverträglichkeit von Rein-
titan Grad 4KV genutzt wird. Darüber hi-
naus verfügt die Produktreihe über eine 
hydrophile und mikrostrukturierte Ober-
� äche, die für Anwender überzeugende 
Eigenschaften bietet.

Von der Gründung im Jahr 1954 bis hin zu den neuesten Entwicklungen in 
der Implantologie und der digitalen Zahnmedizin ist die Geschichte von 
Straumann von bedeutenden Meilensteinen geprägt, die die Dentalindus-
trie beein� usst haben. In den 1950er-Jahren leistete Straumann bedeutende 
Beiträge zur Erforschung von Legierungen für die Osteosynthese. In den 
1970er-Jahren trat das Unternehmen mit der Einführung des ersten Strau-
mann-Dentalimplantats in die Dentalimplantologie ein. Das ITI, International 
Team for Implantology, das sich zum weltweit führenden wissenschaftlichen 
Dentalnetzwerk entwickelt hat, wurde gegründet. Es folgte in den 1990er-
Jahren der Börsengang. Der Zeitraum von 2014 bis 2024 ist geprägt von 

bedeutenden Fortschritten in verschiedenen Behandlungsbereichen, gekenn-
zeichnet durch die Einführung innovativer Produkte, die die Straumann-
Qualität verkörpern und neue Standards bei Behandlungsprotokollen und 
langfristigen klinischen Erfolgen setzen. Mehr Infos � nden Sie unter 
www.straumann.com/de/de/discover/70-years-straumann.

Quelle: Straumann GmbH Deutschland

Präzisionsimplantate 
für individuelle Bedürfnisse

70-jähriges Jubiläum 
der Marke Straumann

Kontakt

medentis medical GmbH
Tel.: +49 2641 9110-0
www.medentis.com
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Als eines der ersten Unternehmen im Bereich 
der Regenerativen Zahnmedizin hat Geistlich 
die MDR-Zertifizierung für seine Kollagen-
Produktpalette erhalten. Dies umfasst die ge-
samten Produktlinien von Geistlich Bio-Gide®, 
Geistlich Fibro-Gide® und Geistlich Muco-
graft®. Mit der Zulassung dieser Produkte für 
die Knochen- und Weichgeweberegeneration 
nimmt das Schweizer Unternehmen eine Vor-
reiterrolle in der Branche ein.

Geistlich hat für seine etablierten Produkt- 
linien Geistlich Bio-Gide®, Geistlich Fibro- 
Gide® und Geistlich Mucograft® die MDR-
Zertifizierung (Medical Device Regulation) der 
Benannten Stelle TÜV SÜD Product Service 
GmbH erhalten und erfüllt damit die neuen 
EU-Vorschriften. Trotz der erhöhten und an-
spruchsvolleren Qualitäts- und Evidenzanfor-
derungen der MDR wurden alle Indikationen 
für diese Produkte bestätigt, die eine Vielzahl 
regenerativer Verfahren umfassen. Ärztinnen 
und Ärzte können somit auf ein komplettes 
Sortiment an Kollagenprodukten zurückgrei-
fen, das ihren hohen Ansprüchen an Qualität 
und Therapiesicherheit entspricht.

Vorreiter in medizinischer Regeneration, 
erweitertes Indikationsspektrum

Geistlich Fibro-Gide® ist das erste nicht aktive 
Medizinprodukt tierischen Ursprungs der 
Klasse III, das von der TÜV SÜD Product Ser-
vice GmbH nach MDR zertifiziert wurde. Be-
sonders erfreulich ist die MDR-Zertifizierung 
für Geistlich Mucograft®, das nun auch für 
die Indikation außerhalb des Mundes im Ge-
sichtsbereich zugelassen ist.

Verpflichtung zu höchsten Qualitäts-
standards und Patientensicherheit

Diego Gabathuler, CEO, sagt: „Mit der MDR-
Zertifizierung lange vor Ablauf der offiziellen 
Übergangsfrist unterstreichen wir unsere Ver-
pflichtung zu höchsten Qualitätsstandards 
und Patientensicherheit, die wir gemeinsam mit 
den Ärztinnen und Ärzten leben.“ Mit seinen 
vier Tochtergesellschaften und zahlreichen Ver-
triebspartnern in Europa engagiert sich Geist-
lich seit Jahrzehnten für das Wohl der Patien-
tinnen und Patienten auf dem Kontinent und 
treibt die medizinische Regeneration voran.

Kollagen-Portfolio von Geistlich

 
Kontakt

Geistlich Pharma AG
Tel.: +41 41 4925555
info@geistlich.com
www.geistlich-pharma.com
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Termine & Mitteilungen
Impressum

Datum Thema Ort Anmeldung/Info Veranstalter

Juli

26.7.–27.7.2024 20. Jahreskongress 
der DGOI

Hamburg https://www.dgoi.info/ 
veranstaltungskalender/

DGOI

September

12.9.–14.9.2024 DGZMK/APW- 
Jahrestagung 2024

Düsseldorf https://www.dgzmk-apw-kongress.de/
hauptprogramm

DGZMK

19.9.–21.9.2024 6. Schweizer Implantat 
Kongress – Implantat- 
gesundheit

Bern https://implantatstiftung.ch/kongress/ SGI, SSOS, SSP, SSRD

20.9./21.9.2024 Konstanzer Forum für 
Innovative Implantologie

Konstanz https://konstanzer-forum.de/ OEMUS MEDIA AG

20.9./21.9.2024 Leipziger Forum für 
Innovative Implantologie

Leipzig https://leipziger-forum.info/ OEMUS MEDIA AG

20.9./21.9.2024 Hamburger Forum für 
Innovative Implantologie

Hamburg https://hamburger-forum.info/ OEMUS MEDIA AG
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